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Rassismuskritik als kommunales Handlungsfeld in 
den Kommunalen Integrationszentren

1  Der Stern steht für die Offenheit in Bezug auf Geschlechtsidentitäten. Er wird an eine Personenbezeichnung bzw. eine Abkürzung wie z. B. LGBTIQ-

QA* angehängt und steht für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten.

Einleitung

Die gesamte konzeptionelle migrationsgesellschaftliche 
Ausrichtung in den Kommunalen Integrationszentren 
(KI) ist nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaft-
lichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen 
darauf angelegt, eine „Kultur der Anerkennung und des 
gleichberechtigten Miteinanders auf der Basis der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung“ zu schaffen und 
dabei „jede Form von Rassismus und Diskriminierung 
einzelner Bevölkerungsgruppen zu bekämpfen“ (Teilha-
be- und Integrationsgesetz vom 14.02.2012).

Schon in der Vorgängerstruktur der Kommunalen Integ-
rationszentren, den Regionalen Arbeitsstellen zur Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfami-
lien (RAA), ist die Notwendigkeit der Thematisierung von 
Rassismus und Diskriminierung erkannt und bearbeitet 
worden. Allerdings wurde das Thema Rassismus auf-
grund der eher schul- und bildungspolitischen Ausrich-
tung der RAA in diesem Kontext betrachtet und seit 1995 
durch das Projekt „Schule ohne Rassismus“ in die Schul-
strukturen hineingetragen. Seit 2001 wurde der Name 
des Programms durch den Zusatz „Schule mit Coura-
ge“ erweitert. Die Landeskoordination für dieses größte, 
bundesweite Schulnetzwerk wird in Nordrhein-Westfalen 
durch die Landesweite Koordinierungsstelle der Kommu-
nalen Integrationszentren (LaKI) vorgenommen. 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der RAA 
zu den Kommunalen Integrationszentren und der damit 
verbundenen flächendeckenden Ausweitung dieser zen-
tralen integrationspolitischen kommunalen Infrastruktur 
besteht nunmehr die Notwendigkeit, das Thema Rassis-
mus auch außerhalb der Schule als ein Querschnittsthe-
ma für die fachpolitischen Ansätze in den Kommunalen 
Integrationszentren zu positionieren. 

Dabei spielt die Frage, wie die Thematisierung von Ras-
sismus als ein gesellschaftliches Phänomen, das auch in 
deren Mitte und nicht nur an den rechten Rändern wirk-
sam ist und wie einer damit verbundenen Reduktion auf 
den Antirassismus begegnet werden kann, eine zentrale 
Rolle.

Entwicklung im KI-Verbund

In der Beschäftigung mit diesen Fragen wurden auf ver-
schiedenen Veranstaltungen in Kooperation mit relevan-

ten Akteuren der Rassismuskritik in NRW, wie z.B. IDA-
NRW und die FUMA-Fachstelle die Notwendigkeit, die 
Rassismuskritik von einem versäulten Handlungsfeld zu 
einem Querschnittsthema in der kommunalen Integrati-
onsarbeit zu entwickeln, diskutiert.

Ein weiterer Impuls erfolgte durch die Initiative der Kolle-
gen*innen1 aus den KI der Stadt Bonn, der StädteRegion 
Aachen und des Kreises Unna im Frühjahr 2017 angesto-
ßen. Im Zentrum dieser Initiative stand der Wunsch nach 
einem regelmäßigen und verbindlichen landesweiten 
Austausch der Mitarbeiter/innen in den KI zu dem The-
ma Rassismuskritik. In diesem Rahmen wurde zunächst 
eine Umfrage über die Aktivitäten und Bedarfe der KI 
im Kontext des Themas im gesamten NRW-Verbund 
durchgeführt. Das Ergebnis zeigte, dass bei insgesamt 
30 Kommunalen Integrationszentren ein deutliches 
und breit gefächertes Interesse an dem Thema besteht 
und/oder Zugänge dazu gesucht werden. Darüber hin-
aus wurde durch die Analyse der Daten gleichzeitig die 
große Spannbreite und Unterschiedlichkeit in der Bear-
beitung und Bedeutung, die dieses Thema innerhalb der 
vielfältigen Ausprägung der kommunalen Strukturen im 
NRW-Verbund der KI hat, deutlich. Das bei der Umfrage 
benannte Spektrum reichte von Antidiskriminierungsar-
beit über Migrantionspädagogische Öffnung bis zu Anti-
rassismus- und Rechtsextremismusarbeit. In einigen KI 
werden zudem Aktivitäten im Kontext der Programme 

„NRWeltoffen“ und „Demokratie leben!“ entwickelt. In ein-
zelnen Kommunalen Integrationszentren ist das Thema 
Rassismuskritik ein Schwerpunkt in der strategischen 
Ausrichtung des jeweiligen KI. Entsprechend sind dort 
auch personelle und konzeptionelle Prioritäten gesetzt, 
oder sogar zusätzliche kommunale Mittel für die Bear-
beitung des Themas eingesetzt oder akquiriert worden. 

In anderen KI dagegen ist Rassismuskritik kein eigenes 
Handlungsfeld, sondern in andere Handlungsfelder ein-
gelagert, z.B. in Übergang Schule und Beruf und wird 
quasi „nebenbei“ im Rahmen sonstiger Tätigkeiten bear-
beitet. Hinzu kommt, dass es insgesamt eine sehr breite 
Streuung in der konkreten Erfahrung in der Bearbeitung 
des Themas in den KI gibt. So sind besonders die KI, die 
auf der Vor-Struktur der RAA (1980 – 2012) aufbauen 
konnten und dort in bildungspolitischen Schwerpunk-
ten tätig waren, in der Regel zumindest in der Initiative 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ engagiert. 

Diese unterschiedlichen strukturellen Bedingungen und 
Voraussetzungen stellen die Grundlagen und Herausfor-
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derungen für die Koordinierung und Weiterentwicklung 
der verbundweiten Aktivitäten der Landesweiten Koordi-
nierungstelle im Handlungsfeld Rassismuskritik dar.  

Struktur und Arbeitsweise im KI-Verbund 

Folgende drei Entwicklungen zum Thema Rassismuskri-
tik im KI-Verbund sind zu verzeichnen.

Arbeitskreis Rassismuskritik

Zum einen hat sich der landesweite Arbeitskreis Ras-
sismuskritik herausgebildet, der mindestens zwei Mal 
im Jahr von der LaKI in Kooperation mit einem KI vor 
Ort durchgeführt wird. Dort werden dann kommunale 
Vorgehensweisen vorgestellt und die Erfahrungen dar-
über im Verbund ausgetauscht und diskutiert. Darüber 
hinaus werden im Arbeitskreis Rassismuskritik aktuelle 
überordnete Themen, wie z.B. die Rolle des Kommunalen 
Integrationszentrums im Kontext von entsprechenden 
kommunalen Netzwerkstrukturen oder neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse zum Thema vorgestellt und ihre 
Bedeutung für die Ausgestaltung der eigenen kommuna-
len Arbeitsansätze erarbeitet.

Fortbildungsreihe „Rassismuskritik in 
Kommunalen Integrationszentren“

Als zweites Entwicklungselement wird eine modulari-
sierte Fortbildungsreihe, gemeinsam organisiert mit IDA-
NRW, für Mitarbeiter*innen der KI mit dem Handlungs-
schwerpunkt Rassismuskritik durchgeführt, die sich auf 
die Herausbildung und Förderung eines gemeinsamen 
Verständnisses im Kontext von rassismuskritischen An-
sätzen bezieht und vor diesem Hintergrund kommunale 
Netzwerk- und Ansatzmöglichkeiten reflektiert. Als ein 
wesentlicher Bestandteil innerhalb der Fortbildungsrei-
he wird die Reflexion der Rolle, die aus den KI im Kon-
text der kommunalen Netzwerkstruktur wahrgenommen 
wird, behandelt werden. Diese Reflexion geschieht vor 
dem Hintergrund, dass in dem Themenfeld Rassismus-
kritik die KI nur ein Handelnder in einer Reihe von unter-
schiedlichen Akteuren*innen sind. Sie agieren deshalb 
auch im Verständnis eines Netzwerkpartners, der darin 
nicht vorrangig operative Aufgaben übernehmen sollte, 
sondern vielmehr sich als Gestalter*in entsprechender 
Netzwerkstrukturen zur Stärkung zivilgesellschaftlicher 
und antirassistischer Strukturen auf den jeweiligen kom-
munalen Ebenen verstehen sollte.

Reader für den KI-Verbund 

Als drittes Element des Entwicklungsprozesses Rassis-
muskritik im NRW-Verbund ist der vorliegende Reader 
zu verstehen, der unter Mitarbeit und wissenschaftli-
cher Begleitung von Veronika Kourabas vom Institut für 
Pädagogik Center for Migration, Education and Cultural 
Studies (CMC) der Universität Oldenburg und Kolleg*in-
nen aus den Kommunalen Integrationszentren in Aachen, 
Bielefeld, Bonn und Münster entstanden ist.

Zur Förderung des Grundverständnis von rassismuskri-
tischer Arbeit als Rahmen für die vielfältigen Aktivitäten 
und unterschiedlichen Ansätze, die sich auf die jeweilige 
kritische Thematisierung von Rassismus in strukturellen 
und personellen Verhältnissen in den Kommunen in NRW, 
in denen Kommunale Integrationszentren agieren, ist 
auch der Titel  „Denkanstöße für eine rassismuskritische 
Perspektive auf kommunale Integrationsarbeit in den 
Kommunalen Integrationszentren“ zu verstehen. 

Er dokumentiert den Entwicklungsschritt vom reinen An-
ti-Rassismus zu einem erweiterten Verständnis von Ras-
sismuskritik als einer reflexiven Praxis der Kommunalen 
Integrationszentren und soll dafür erste Anhaltspunkte 
und Orientierungen bieten. Dazu dienen vor allen Dingen 
die grundlegenden Beiträge von Veronika Kourabas, die 
ausgehend von einer wissenschaftlichen Definition von 
Rassismus als gesellschaftsstrukturierendes Machtver-
hältnis die verschiedenen Dimensionen und Phänomene 
herausarbeiten und erste Hinweise auf Handlungsmög-
lichkeiten und Grenzen einer rassismuskritischen Denk-, 
Sprech- und Handlungsweise geben.

Im zweiten Teil werden praktische Erfahrungen in der 
rassismuskritischen Arbeit auf der kommunalen Ebene 
aus den ausgewählten Kommunalen Integrationszentren 
in der StädteRegion Aachen, Bielefeld, Bonn und Müns-
ter vorgestellt. Diese Beispiele zeigen Möglichkeiten der 
praktischen Arbeit in den KI auf, die einen Schwerpunkt 
in dem Thema gewählt haben und die sich mit den ver-
schiedenen Dimensionen von Rassismus schon länger 
beschäftigen. 

Die einzelnen praxisorientierten Beiträge zeigen das gro-
ße Spektrum der kommunalen Verständnisse und Hand-
lungsansätze innerhalb des NRW Verbundes der Kommu-
nalen Integrationszentren auf. Insofern stehen sie auch 
exemplarisch für ein bestimmtes Verständnis bzw. für ei-
nen Handlungsschwerpunkt innerhalb der vorgestellten 
Kommunen. Die jeweils vorgestellten Arbeitsformen sind 
als unterschiedliche Beispiele für rassismuskritisches 
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kommunales Handeln zu verstehen. Diese müssen auf 
die jeweils eigenen strukturellen Bedingungen geprüft 
und auf die Strukturen vor Ort angepasst werden.

So fokussiert sich der Beitrag von Silke Peters aus der 
StädteRegion Aachen auf die Darstellung kontinuierli-
cher Arbeit gegen Rassismus, Laura Wende und Hidayet 
Tuncer aus Bielefeld beschäftigen sich mit der besonde-
ren Rolle von Migrantenorganisationen in rassismuskriti-
schen Netzwerken. 

Mariela Georg aus Bonn thematisiert Ansätze im Kontext 
von Antidiskriminierungskonzepten und Andrea Reckfort 
aus Münster betont die Notwendigkeit, rassismuskriti-
sche Arbeit immer in lokal ausgerichteten Netzwerken 
zu denken. 

In dem abschließenden dritten Teil werden in dem Glos-
sar noch einmal alle wesentlichen Begriffe, die in dem 
Zusammenhang von Rassismuskritik von Bedeutung 
sind, in ihren verschiedenen Perspektiven und Bedeu-
tungskontexten erläutert. Wir möchten damit zu einer 
selbstreflexiven und kritischen Auseinandersetzung, 
auch im Umgang mit Sprache, im Kontext von Rassis-
muskritik anregen.

Insofern ist dieser Reader auch als Ausdruck eines ei-
genen Lernprozesses zu verstehen, der sich mit den 
Phänomenen des Rassismus nicht nur analytisch ausei-
nandersetzt, sondern auch einen eigenen Weg zu einer 
entsprechenden kommunalpolitischen Praxis findet. In 
diesem Sinne ist das vorliegende Papier eher Ausdruck 
für ein erweitertes Verständnis von Rassismus und als 
Anregung für eigene kritische Überlegungen und kreati-
ve Weiterentwicklungen bestehender Ansätze in Koope-
ration mit anderen kommunalen Akteuren zu verstehen 
und nicht als fertiges „Rezeptbuch“ oder Gebrauchsan-
leitung.

Ausblick

Mit der Weiterentwicklung und Verstetigung der oben 
genannte vielfältigen Aktivitäten wird es zukünftig dar-
um gehen, diese innerhalb des NRW weiten Netzwerkes 
im KI-Verbund entwickelten kommunalen Handlungsan-
sätze zu schärfen und landesweit zu verbreiten, sowie 
eine kohärente Gesamtlinie als „Marke“ in der Rassis-
muskritik der Kommunalen Integrationszentren in den 
verschiedenen Formaten zu entwickeln. Dazu gehört 
auch die Herstellung einer strukturellen Verbindung 
von Rassismuskritik und Interkultureller Öffnung, denn 

Rassismuskritik ist nicht als ein spezielles Fachgebiet 
für Expert*innen neben anderen zu verstehen, sondern 
muss nach unserem Verständnis als ein Grundlagen- und 
Querschnittsthema in allen Integrationsdiskursen- und 
kommunalen Integrationspraxen wirkmächtig werden. 

Grundlage für diese lokale Arbeit ist und bleibt im KI-Ver-
bund ein gemeinsames Verständnis von Rassismus als 
einem System, in dem Benachteiligung und Degradie-
rung durch Unterscheidungen zwischen Menschengrup-
pen, denen eine homogene und natürliche Gruppenei-
genschaft unterstellt wird, gerechtfertigt wird. Damit 
verbunden ist dann diese mit einer gesellschaftlichen 
Macht zur Durchsetzung. Gleichzeitig wird durch die 
Verwendung des Begriffs der Rassismuskritik ein An-
stoß dafür gegeben, sich auch mit eigenen rassistischen 
Denkweisen und Praktiken auseinander zu setzen. Ras-
sismuskritische Arbeit bedeutet daher die Analyse von 
Wegen und Formen des Rassismus und die Kritik an Ord-
nungen und Praktiken, die Rassismus hervorbringen und 
stärken sowie die Entwicklung und die Diskussion von 
Denk- und Handlungsansätzen, die weniger auf Rassis-
mus angewiesen sind.

Dortmund, im Februar 2019

Dr. Christoph Berse Irmgard Harmann-Schütz
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1 Grundlegende Darstellung zur Rassismuskritik

2 Vgl. für einen Überblick über Rassismustheorie und Rassismuskritik in Bezug auf den bundesdeutschen Kontext Claus Melter/Paul Mecheril (2009).

3  Hautfarben sind nicht biologisch gegeben, sondern werden in rassismustheoretischer Sicht als Träger von Bedeutung verstanden, die mit gesell-

schaftlichen Unterschieden gekoppelt sind.

4 Rudolf Leiprecht stellt fest, dass Menschen wie Marionetten an ihrer Nationalkultur verhaftet und von dieser gesteuert gedacht werden. Sie werden 

dadurch lediglich als passive Kulturträger*in wahrgenommen. Dabei wird übersehen, dass Menschen ihre Kultur hervorbringen, verändern, sich von 

ihr distanzieren (vgl. ebd. 2004).

Veronika Kourabas, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin, Institut für 
Pädagogik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Arbeits- und Forschungsswerpunkte: Rassismustheorie und Rassismuskritik mit Be-
zug auf den bundesdeutschen Kontext, Arbeitsmigration in Deutschland, Kritische 
Migrationsforschung, Soziale Ungleichheit, Geschlechtertheorie.

1 .1 Was ist Rassismus und was heißt 
Rassismuskritik? 

1.1.1 Einleitung

Obwohl Rassismus in Alltagsgesprächen, in der media-
len Berichterstattung, politischen Debatten wie auch in 
wissenschaftlichen Diskursen einen festen Bestandteil 
darstellt, ist das Sprechen über Rassismus in Deutsch-
land nach wie vor mit einem Tabu belegt. Gerade in de-
mokratisch verfassten, westlichen Staaten wie Deutsch-
land wird der Gedanke abgewehrt, dass gegenwärtige 
gesellschaftliche Verhältnisse trotz proklamierter und 
rechtlich verankerter Gleichheitsgrundsätze maßgeb-
lich durch systematische Ungleichbehandlungen und 
Ungleichverteilung wie Rassismus strukturiert sind und 
damit soziale Ungleichheit produzieren (vgl. Mecheril/
Melter 2010: 162). Versuche, Rassismus zu benennen, 
stoßen auf Irritation, Unverständnis und werden nicht 
selten empört als unzulässiger Vorwurf zurückgewiesen. 

Im folgenden Text wird eine wissenschaftlichen Klärung 
des Begriffs Rassismus vorgenommen und darauf auf-
bauend erläutert, warum die Auseinandersetzung mit 
Rassismus in Deutschland umkämpft ist. An diese Über-
legungen anknüpfend wird mit Rassismuskritik eine Per-
spektive vorgestellt, die eine reflexive und umfassende 
Auseinandersetzung mit Rassismus als gesellschaftli-
chem Problem anstrebt. Der Beitrag schließt mit einem 
Ausblick, der die Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten und 
Grenzen einer rassismuskritischen Perspektive als Quer-
schnittsaufgabe für die Praxis richtet.

1.1.2 Eine wissenschaftliche Definition 
von Rassismus 

Die Bandbreite wissenschaftlicher Definitions- und Erklä-
rungsansätze zu Rassismus ist ebenso komplex und aus-

differenziert wie das Phänomen Rassismus selbst. Orien-
tiert an der angloamerikanischen Critical Race Theorie und 
deutschsprachiger Forschung zu Rassismustheorie und 
Rassismuskritik2 lässt sich Rassismus folgendermaßen 
charakterisieren: Im Rassismus kommt es zu einer Pro-
duktion von Unterschieden. Diese gemachten Unterschie-
de wirken sich für Menschen auf Zugänge zu materiellen 
wie symbolischen Ressourcen auf allen relevanten, gesell-
schaftlichen Ebenen aus. Rassismus funktioniert, indem 
auf körperliche Erscheinung, Sprache, Name etc. Bezug ge-
nommen wird und diese mit einer Deutung und Bedeutung 
versehen werden. Diese sozial hergestellten Differenzen 
werden als natürliche und unveränderliche Eigenschaften 
festgesetzt: sie werden naturalisiert. Eigenschaften werden 
dabei nicht nur zu einer reinen Unterscheidungsproduktion 
genutzt, sondern die Unterscheidungsoperation dient zu-
gleich einer Einteilung und Ordnung von Menschen in be-
stimmte Gruppen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn – so der 
Sozialwissenschaftler Stuart Hall – „die Bevölkerung nicht 
in Arme und Reiche, sondern z.B. in Weiße und Schwarze 
einteilt“ (Hall 2000: 7). Hautfarben3, Körper, Sprachen und 
Namen dienen dabei als „Bedeutungsträger, als Zeichen in-
nerhalb eines Diskurses um Differenz“ (Hall 2000: 7) und 
werden innerhalb rassistischer Praktiken als solche einge-
setzt. Manuela Bojadžijev betont, dass es sich hierbei um 
einen Bedeutungsprozess handelt, „in dem vorgefundenes 
wie auch erfundenes Material, Reales und Fiktives immer 
aufs Neue verknüpft werden. Das heißt, was als ‚Rasse’ 
oder Ethnie bezeichnet wird, ist diskursiv hergestellt“ (Bo-
jadžijev 2012: 32). Menschen, die einer durch Differenzpro-
duktion konstruierten Gruppe angehören, werden zudem 
als homogene Gruppe und nicht mehr als individuelle Ak-
teur*innen verstanden. Ihr Handeln wird allein durch ihre 
Hautfarbe, religiösen Symbole oder Praktiken ihrer Kultur 
etc. erklärt und damit äußerst eingeschränkt betrachtet. Es 
findet eine reduktionistische und stereotype Einordnung 
des Handelns von Menschen statt, die sich überwiegend 
entlang der nationalstaatlich gedachten Kategorie Kultur 
vollzieht.4 
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Diese naturalisierten, homogenisierten Eigenschaften 
und die daraus gebildeten Gruppen von Menschen wer-
den mit sich gegenseitig ausschließenden Eigenschaften 
verknüpft. All jene, die nicht zur eigenen Gruppe gezählt 
werden, werden als anders, als diametral zum eigenen Wir 
verstanden. Es findet die Konstruktion einer Wir-Grup-
pe und einer Gruppe „der Anderen“ statt (vgl. u.a. Hall 
1997: 258). Trotz dieser Konstruktion eines maximalen 
Kontrasts zu dem als eigen Definierten besteht eine Re-
lation, eine Beziehung zwischen den Gruppen. So gilt bei-
spielsweise der Orient als Gegensatz und Gegenteil des 
Okzidents, der christliche Glaube als Differenz zum mus-
limischen (vgl. Attia 2009). Der Begriff des „Otherings“ 
(ebd. 2009) beschreibt den Vorgang der Besonderung, 
in dem andere Menschen zu wesentlich ‚Anderen’, zu 

‚Fremden’ gemacht werden, während das, was der eige-
nen Gruppe zugeschrieben wird, als normal, bekannt, an-
erkannt und positiv konnotiert gilt. Die Wir-Gruppe bildet 
sich zugleich, indem sie sich als positive Absetzung zu 
der Gruppe der ‚Anderen‘ definiert. Die Problematik der 
sozialen Differenzproduktion eines ‚Wirs’ und ‚die Ande-
ren’, die im Othering stattfindet, besteht in dem Prozess 
einer Hierarchisierung von Menschen: Denn Rassismus 
produziert nicht nur Unterschiede, sondern „Unterschie-
de, die einen Unterschied machen“ (Kalpaka 2009). Die 
Wirkmächtigkeit der Unterscheidungspraxis liegt darin 
begründet, dass sie erstens eine Wertigkeit von Eigen-
schaften, Werten und Normen sowie kulturellen Prakti-
ken vornimmt. Zweitens ist die gesellschaftliche Macht 
zur Durchsetzung dieser hierarchisierten Unterschei-
dungslogik vorhanden. Paul Mecheril und Claus Melter 
betonen, dass sich Rassismus „erst vollständig [entfal-
tet], wenn die Mittel zum sozialen Wirksamwerden der 
Unterschiedskonstruktion verfügbar sind“ (ebd. 2010: 
156). Man kann also erst dann von Rassismus sprechen, 
wenn die gesellschaftliche Macht zur Durchsetzung und 
Etablierung von hierarchisierten und strukturell ange-
siedelten Unterscheidungen vorhanden ist.5 Wer verfügt 
also über die Macht, welches Wissen über wen zu pro-
duzieren und dieses Wissen gesellschaftlich akzeptabel 
werden zu lassen?

1.1.2.1 Rassismus als gesellschaftsstrukturierendes 
Machtverhältnis 
In rassistischen Unterscheidungen werden soziale, poli-
tische und rechtliche Ungleichbehandlungen, die zu Un-
gleichheitsverhältnissen führen, produziert und zugleich 
legitimiert. Rassismus erfüllt dabei gesellschaftliche 
Ressourcen- und Verteilungsfunktionen (materielle Ef-

5 In Diskussionen über Rassismus wird oft das Argument angeführt, dass es auch einen ‚umgedrehten Rassismus’, gebe. Im gegenwärtigen Diskurs 

wird z.B. geäußert, es existierte eine „Deutschenfeindlichkeit“ von migrantischen Personen, die v.a. im Schulkontext verortet wird. Diese Argumen-

tationslogik verkennt, dass es zwar Stereotype gibt, die gegen, deutsche Personen geäußert werden, diese aufgrund gesellschaftlicher Asymmet-

rien jedoch nicht als Rassismus gelten können, da die persönliche Diffamierung nicht mit einer strukturellen Ungleichbehandlung korrespondiert. 

Denn die Gruppe migrantisierter Personen besitzt nicht die gesellschaftliche Macht zur Durchsetzung von stereotypem Wissen. Weiter wird mit 

Blick auf den historischen Kontext von Kolonialismus und Rassismus deutlich, dass eine historische Praxis der rassistischen Diskriminierung ge-

genüber weißen und deutschen Menschen nicht existiert (hat) und entsprechende Versuche der Umkehr oder Gleichsetzung nicht als Rassismus 

bezeichnet werden können (vgl. Eggers 2012; Shooman 2015).

fekte). Rassismus beschränkt sich jedoch nicht auf die 
materielle Ebene wie beispielsweise Zugang zum Woh-
nungs- und Arbeitsmarkt, sondern bietet zugleich ein 
Deutungs- und Interpretationsmuster der Welt an, das 
Subjekten nicht äußerlich bleibt, sondern bildend auf 
der Ebene des Subjekts und der Gemeinschaft wirkt (vgl. 
Broden/Mecheril 2010). Subjekte fühlen sich einem Kol-
lektiv zugehörig, werden einbezogen oder ausgegrenzt. 
Rassismus besitzt demzufolge ebenso symbolisch-dis-
kursive und selbstbildende Effekte. Étienne Balibar um-
schreibt Rassismus deshalb treffend als eine Praxis der 
Welterschließung und Weltdeutung, da Rassismus als 
Schlüssel dient, „nicht nur das zu interpretieren, was die 
Individuen erleben, sondern auch das, was sie innerhalb 
der gesellschaftlichen Welt sind“ (Balibar 1992a: 26). 
Rassismus stellt damit ein gesellschaftlich akzeptiertes 
und gesellschaftlich eingelassenes Interpretations- und 
Wissensreservoir bereit, wie die gegenwärtige Ordnung 
der Ungleichheit zu begreifen ist und über diesen As-
pekt hinaus, dass eben jene Ungleichheitsverhältnisse 
auf eine ‚höhere Ordnung’ bzw. einen auszumachenden 
Grund zurückzuführen seien, die die Herabwürdigung 
der als anders und fremd klassifizierten Subjekte und 
Subjektgruppen rechtfertige (vgl. Broden 2012: 8). Diese 
Unterscheidung und Klassifikation bezieht ihre Sinnhaf-
tigkeit darüber, dass die Produktion von Bedeutung an 
die Idee einer ‚Rasse’ geknüpft ist, die besagt, dass eine 
Klassifikation von Menschen anhand biologischer und/
oder kultureller Merkmale möglich sei. Die Existenz von 
menschlichen ‚Rassen’ wurde zwar mehrfach widerlegt 
und ist wissenschaftlich nicht haltbar (vgl. Deutsche UN-
ESCO-Kommission 1978/2009). Dennoch hält sich die 
Idee einer dem Menschen tiefer innewohnenden ‚Wahr-
heit’, die sich in Form von ‚Rassen’ zeigen ließe, nach-
haltig. Die Rassismus- und Gendertheoretikerin Colette 
Guillaumin hält diesen Widerspruch prägnant in dem 
Satz fest: „Race does not exist, but it does kill people“ 
(ebd. 1995: 107).
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1.1.3 Abwehr, Widerspruch, Tabuisierung, 
Verlagerung in die Vergangenheit – Zum 
schwierigen Umgang mit Rassismus in 
Deutschland

„Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ...“6 

In einem gesellschaftlichen Klima, das Rassismus negiert 
und größtenteils nicht thematisiert, tritt Rassismus oft in 
der Form eines Widerspruchs auf. Das diesem Abschnitt 
vorangestellte Zitat verdeutlicht dies exemplarisch: dem 
Bestreiten, ‚etwas gegen Ausländer zu haben’, was nicht 
weiter ausgeführt, sondern nur angedeutet wird, folgt ein 
einschränkendes ‚aber’. Diesem ‚aber’ folgt in Gesprä-
chen oftmals eine Auflistung an Äußerungen, die auf ein 
gesellschaftlich verankertes, durch Rassismus verbrei-
tetes Wissen über „‚Ausländer*innen’“7 Bezug nimmt. 
Dabei werden rassistische Stereotype bedient und an 

„rassistisches Wissen“ (vgl. Terkessidis 2004: 91 ff.) ange-
knüpft. Mit dem Begriff des rassistischen Wissens betont 
Mark Terkessidis im Anschluss an Michel Foucault die 
Verbindung zwischen Wissensproduktion und Macht, da 
über Wissen gesellschaftlich akzeptiertes, wahres Wis-
sen produziert wird (vgl. Cameron/Kourabas 2013: 260). 
Wissenschaftliche, mediale, politische, juristische sowie 
alltägliche Diskurse wirken hier zusammen und manifes-
tieren sich als gesellschaftliche Realität und als Wissens-
bestand, der gesellschaftlich geteilt wird und vefügbar 
gemacht wird. Wenn über „‚Ausländer*innen’“ gespro-
chen wird, wird das vermeintliche Wissen über „‚Aus-
länder*innen’“ in Form rassistischen Wissens diskursiv 
bekräftigt. Rassismus wirkt hier nicht als offensichtliche 
Gewalt, sondern in Form akzeptierter Aussagen, die „ins 

‚normale’ gesellschaftliche Funktionieren eingelassen 
sind“ (ebd. 2004: 119). Diese gesellschaftlich normali-
sierten Formen sind fast wichtiger als „intentionale For-
men“, die Rassismus annimmt („Terkessidis 2004: 119; 
vgl. auch Mecheril 2007), da sie aufgrund ihres Selbst-
verständlichkeitscharakters besonders produktiv und 
unhinterfragt wirken können, ohne als eine Spielart des 
Rassismus erkannt zu werden.

Die Unterscheidung und Bezeichnung von Menschen als 
„Ausländer*innen“ und die Zuschreibung von Eigenschaf-
ten gegenüber dieser Gruppe stellen eine Form des Othe-
rings dar, da diese als Andere markiert und zu Anderen 
gemacht werden. Es handelt sich um eine Unterschei-
dung, die gewöhnlich und größtenteils unhinterfragt 
stattfindet, jedoch aus rassismustheoretischer Perspek-
tive problematisch ist. Bei Satzanfängen wie diesen han-

6 Das Zitat entstammt dem Alltagsdiskurs und findet auch in dem Titel des Sammelbandes der Herausgeber*innen Britta Marschke und Heinz Ulrich 

Brinkmann (2015) Verwendung, um Alltagsrassismus in Deutschland zu analysieren.

7 Der Begriff „Ausländer*innen“ wird in Anführungsstrichen gesetzt, da er sich im gesellschaftlichen Diskurs nicht auf alle Personen bezieht, die in 

Deutschland in formaljuristischer Hinsicht als Ausländer*innen gelten, sondern eine spezifische Gruppe an Personen begreift. Vgl. hierzu die aus-

führliche Begriffsdefinition im Glossar.

8 Philomena Essed hat den Begriff des Alltagsrassismus geprägt und mit ihren Arbeiten in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt (vgl. ebd. 1991).

delt es sich nicht um einen Einzelfall, sondern vielmehr 
um eine gängige Form, in der sich Rassismus in Form ei-
nes „Alltagsrassismus“ zeigt.8 In dem Zitat wird deutlich, 
wie Rassismus in der Gegenwart salonfähig und akzepta-
bel ist: in der zunächst erfolgten Abgrenzung und Abwehr, 
rassistisch zu sein, lassen sich gleichzeitig rassistische 
Inhalte transportieren. Rassismus zeigt sich so in einer 
paradoxen und für die bürgerliche Gesellschaft symp-
tomatischen Form: einerseits wird er ent-nannt, ande-
rerseits wird in der Ent-Nennung Rassismus produziert 
(vgl. Terkessidis 2004: 97). Diese paradoxe Form, in der 
Rassismus ausagiert wird, geschieht meist unbewusst 
oder nicht direkt intendiert; oftmals fehlt ein fundiertes 
Wissen über Rassismus. Andererseits wird die rassisti-
sche Provokation und verharmlosende Ent-nennung von 
Rassismus bewusst genutzt und eingesetzt. Stephan 
Zinflou konstatiert, dass die „vemeintlich mutige Offen-
heit, zeitweise für rassistische Positionen aknüpfungs-
fähig zu sein, [...] innerhalb des budesrepublikanischen 
Mehrheitsdiskurses mittlerweile zum Standardreper-
toire [gehört]“ (ebd. 2007: 56). Für rechtspopulistische 
und rechtsextreme Parteien und deren Anhänger*innen 
gehört die bewusste und systematische Leugnung ras-
sistischer und antisemitischer Tatsachen seit jeher zum 
festen Bestandteil ihrer Politik.

Formen der Ent-Nennung sind auch in einer Verschie-
bung von einem einst primär biologistischen Rassismus 
zu einem „kulturellen Rassismus“ (Balibar 1992a) fest-
zustellen, der von der Unvereinbarkeit verschiedener 
Kulturen ausgeht. Der kulturelle Rassismus zeigt sich 
insbesondere seit dem 11. September 2001 verstärkt 
als „antimuslimischer Rassismus“ (Attia/Keskinkılıç 
2016) und proklamiert vor allem die vorgestellte Unver-
einbarkeit von christlichen Menschen und Menschen, 
die als muslimisch fremdbezeichnet werden (vgl. Çağlar 
2002). Diese als „Anschmiegungen und Anpassungs-
prozesse des Rassismus“ (Mecheril/Melter 2010: 153) 
zu verstehenden Wandlungen von Rassismus zu einem 
kultur- und religionsorientierten Sprechen über als an-
ders markierte Gruppen ermöglichen die Persistenz von 
Rassismus bei einer gleichzeitigen Diskreditierung des 

‚Rassebegriffs’. 

1.1.3.1 Rassismus als Problem des ‚rechten Randes’?
Eine weitere „Schwierigkeit, über Rassismus zu sprechen“ 
(Mecheril/Melter 2010: 162 ff.) zeigt sich in Deutschland 
sowohl im Alltags- als auch im wissenschaftlichen wie 
politischen Diskurs, wenn Rassismus primär als Problem 
sogenannter gesellschaftlicher Randgruppen verstan-
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den wird. Die Verlagerung von Rassismus an den extre-
mistischen, ‚rechten Rand’9 ist aus rassismustheoreti-
scher Perspektive ein wenig konstruktiver Vorgang für 
eine fundierte Analyse und Kritik von Rassismus. Erstens 
verschieben sich gerade im aktuellen politischen, aber 
auch gesamtgesellschaftlichen Diskurs rechtspopulisti-
sche und klassisch rassistische Positionen immer mehr 
in die gesellschaftliche Mitte und die etablierten Partei-
en.10 Die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber öffent-
lich geäußerten, rassistischen Positionen erfährt gegen-
wärtig eine Ausweitung und wachsende Legitimität (vgl. 
Kourabas Im Erscheinen). Zweitens ist die Verschiebung 
des Problems Rassismus an den rechten Rand vielmehr 
als Entlastungs- und Entschuldigungsstrategie zu ana-
lysieren und zu fragen, welche Funktion diese Verschie-
bung von Rassismus als ‚Problem der Anderen’ für das 
demokratische Selbstbild einer Gesellschaft besitzt (vgl. 
Messerschmidt 2010: 45 ff.). Alle, die dem rechtsextre-
men Spektrum nicht angehören, werden vom Rassismus 
entlastet und die, die als rechtsextrem identifiziert wer-
den, können stellvertretend geächtet und moralisch ver-
urteilt werden. Rassismus wird durch die Verlagerung an 
den ‚rechten Rand’ zudem als außergewöhnliches Phä-
nomen, als pathologische Abweichung von einer Norm 
verstanden, die in der Mitte gewahrt scheint. Damit wird 
auch die breitenwirksame Struktur und Funktion von 
Rassismus als historisches und gegenwärtiges Phäno-
men banalisiert. 

1.1.3.2 Verlagerung von Rassismus in die Vergangenheit
Astrid Messerschmidt sieht ein weiteres „Distanzie-
rungsmuster“ im Umgang mit Rassismus in der Tabu-
isierung des Rassismusbegriffs, da dieser eng mit dem 
Nationalsozialismus verknüpft wird und damit als his-
torisches und überwundenes Problem gilt (ebd. 2010: 
52). Mit der Demokratisierung Deutschlands und dem 
Mythos des Neuanfangs nach 1945 scheint er überwun-
den. Zudem macht die enge Verknüpfung von Rassismus 
mit den nationalsozialistischen Verbrechen es schwer, 
gegenwärtige Formen von Rassismus angemessen zu 
thematisieren (vgl. Messerschmidt 2010: 52 f.). Auch ge-
raten rassistische Praxen und Strukturen aus dem Blick, 
die vor allem während des deutschen Kolonialismus und 
damit bereits vor dem Nationalsozialismus zum Alltag 
gehörten (vgl. Mecheril/Melter 2010: 164). Dennoch 
wird die Verwendung des Rassismusbegriffs oftmals als 
Skandal empfunden und als unzulässige Unterstellung 
zurückgewiesen (vgl. Messerschmidt 2010: 42 ff.; 52 
ff.). Christian Schneider interpretiert die Abwehr in der 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus als 

„Wunsch, unschuldig zu sein“ (Schneider 2010: 122). Eine 
Analyse von Rassismus als Gegenwartsphänomen ist he-
rausgefordert, Rassismus in der Abgrenzung zu seinen 
historischen Formen zu begreifen, in seinem Zusammen-

9 Vgl. für eine Übersicht rechter Gewalttaten und ihren Opfern in Deutschland u.a. Staud (2013).

10 Oliver Kiess und Johannes Decker et al. veranlasst dies in ihrer Studie, von einer „enthemmte[n] Mitte“ zu sprechen (ebd. 2006).

spiel mit Antisemitismus differenziert aufeinander zu 
beziehen und zugleich die Unterschiede zu betonen (vgl. 
hierzu Messerschmidt 2008; 2015). Ferner ist zu ver-
deutlichen, dass Rassismus als (Dis-)Kontinuität wirk-
sam ist. Denn „[t]rotz oder wegen aller Bemühungen, mit 
der NS-Vergangenheit fertig zu werden“, ist diese nicht 
zuletzt in der „Form der Welt- und Menschenbilder, die 
in der NS-Ideologie geprägt worden sind“, gegenwärtig 
und hat gerade die Bilder „vom Anderen, vom Fremden 
nachhaltig beeinflusst“ (Messerschmidt 2007: 49). 

1.1.3.3 „Xenophobie“, „Fremdenfeindlichkeit“ und 
„Ausländer*innenfeindlichkeit“ als Dethematisierung 
von Rassismus
Konzepte, die mit Begriffen wie „Fremdenhass“, „Xeno-
phobie“ oder „Ausländer*innenfeindlichkeit“ operieren, 
sind aus rassismustheoretischer Sicht nicht in der Lage, 
historische Formen, Fortsetzungen und Diskontinuitäten 
von Rassismus als gesellschaftsstrukturierendes Phäno-
men der Vergangenheit und Gegenwart zu erfassen (vgl. 
Terkessidis 2004: 13-66; Mecheril/Melter 2010: 165). Sie 
fragen kaum nach der ordnenden Funktion, die Rassismus 
für Alle und gesellschaftliche Strukturen im Allgemeinen 
hat und individualisieren daher das Problem Rassismus. 

Die Angst vor ‚dem Fremden’ – die in den Begriffen „Frem-
denhass“ und „Xenophobie“ ihren Ausdruck finden – sug-
gerieren, dass „Fremdenfeindlichkeit“ und „Angst vor 
dem Fremden“ natürliche, menschliche Verhaltenswei-
sen seien. Rassismus wird durch diese anthropologisie-
rende Perspektive verklärt und letztlich legitimiert (vgl. 
Mecheril/Melter 2010: 165). ‚Ausländer*innenfeindlich-
keit’ entstehe v.a. dann, wenn zu viele ‚Ausländer*innen’ 
da seien. Unbeantwortet bleibt jedoch, warum nicht alle 
Personen, die formaljuristisch Ausländer*innen sind, Ziel 
von Feindlichkeit sind und warum einige zu Fremden ge-
macht werden, andere hingegen nicht. In dem „‚Auslän-
der*innendiskurs’“ ist beispielsweise nicht die Rede von 
weißen Amerikaner*innen, denn ‚Ausländer*innenfeind-
lichkeit‚ bezieht sich auf eine bestimmte Gruppe von Aus-
länder*innen, die einer rassifizierten und dominierten 
Gruppe angehören. Konzepte wie „Fremdenfeindlichkeit“, 

„Xenophobie“ und „Ausländer*innenfeindlichkeit“ folgen 
sogar teilweise einem umgedrehten Kausalzusammen-
hang: es wird suggeriert, es existieren Feindlichkeit, Hass, 
Angst oder Vorurteile, weil es ‚Ausländer*innen’ und Frem-
de im nationalstaatlichen Raum gibt (vgl. auch Balibar 
1992b: 49). Oder zugespitzt formuliert: es gibt Rassismus, 
weil ‚Rassen’ existieren würden. Dies ist eine Verkehrung 
der Argumentationslogik. Vielmehr ist mit Stuart Hall fest-
zuhalten: „‚Rasse’ existiert nicht, aber Rassismus kann in 
sozialen Praxen produziert werden“ (Hall 2000: 7) und ist 
fester Bestandteil gesellschaftlicher Praxis und Struktur-
bildung. 
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1.1.3.4 Rassismus als Bestandteil von Aufklärung und 
Moderne begreifen
Rassismus ist als paradoxes Moment, als innerer Wi-
derspruch aufklärerischer Bewegungen und damit ver-
bundenen Emanzipations- und Freiheitsbewegungen zu 
verstehen und kann nicht aus gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozessen extrahiert werden. Gerade das im 
westlichen Europa progressiv gedeutete Zeitalter der 
Aufklärung und der Moderne, das die Freiheit von weißen 
Männern ausweitete, war aufs Engste mit der Unfreiheit 
von Schwarzen Menschen und People of Color aufgrund 
rassistischer Abwertungen und Wissensproduktionen 
verbunden. Die Moderne beinhaltete die Manifestierung 
und drastische Verschärfung der Unfreiheit, Versklavung, 
Kolonialisierung, Entmenschlichung und Ermordung von 
Schwarzen Menschen (vgl. u.a. Mbembe 2014). Insbe-
sondere die modernen Wissenschaften im weißen Euro-
pa waren an der Entstehung von Rassismus und seiner 
pseudowissenschaftlichen Legitimation beteiligt: die Er-
forschung, Klassifikation und der Versuch, Menschen in 
Gruppen zu unterteilen, war (und ist) wesentlich für Ras-
sismus (vgl. Mosse 1990). So hat ein Zuwachs an Wissen 
und Aufklärung nicht zu einer Abschaffung des Rassis-
mus geführt, sondern diesen mit bedingt, wenn nicht gar 
stabil gegen kritische Einwände werden lassen. Denn 
in der Verschränkung von Macht und Wissen – Michel 
Foucault spricht von Macht-Wissen-Komplexen – wird 
Macht nicht suspendiert. Vielmehr bringt Macht Wissen 
hervor und es gibt „keine Machtbeziehung [...], ohne daß 
sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und 
kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen 
voraussetzt und konstituiert“ (ebd. 1994: 39).

1.1.4 Die Perspektive Rassismuskritik

1.1.4.1 Die Normalität und Alltäglichkeit von Rassismus
In einer rassismuskritischen Perspektive wird Rassismus 
in der Gegenwart und in der Normalität des gesellschaft-
lichen Alltags verortet. 

Das heißt, dass 

„Rassismus als Strukturierungsgröße gesellschaft-
licher Realität gewissermaßen uns alle betrifft. Das 
ist die Alltäglichkeit des Rassismus. Wir alle sind in 
einer Gesellschaft, die zwischen legitim natio-eth-
no-kulturell Zugehörigen und legitim nicht Zugehö-
rigen unterscheidet – vielleicht analog der patriar-
chalen Struktur, die zwischen Männern und Frauen 
unterscheidet – wir alle sind in diesem System posi-
tioniert und von dieser Position betroffen“ (Mecheril 
2007: 11).

Mit dieser Sichtweise wird es möglich, Rassismus als 
gesellschaftsstrukturierendes und gesellschaftsstruktu-
rierte Unterscheidungspraxis zu begreifen, der nicht nur 

mit exzesshaften und vereinzelten Vorfällen der sichtba-
ren, körperlichen Gewalt zu tun hat oder in der Vergan-
genheit konserviert wird, sondern sich als überwiegend 
selbstverständlich geteilte Praxis und Wahrnehmung in 
der Gegenwart zeigt (vgl. Mecheril 2007). Es handelt sich 
um „gewöhnliche Unterscheidungen“ wie Paul Mecheril 
und Claus Melter betonen (ebd. 2010); Mark Terkessidis 
spricht von der „Banalität des Rassismus“ (ebd. 2004). 
Diese analytischen Zugänge sind jedoch nicht als Baga-
tellisierungen und Nivellierungen von Rassismus zu ver-
stehen. 

Die Alltäglichkeit mindert nicht die Gewaltförmigkeit von 
Rassismus und die konkreten, lebensbedrohlichen, be-
schädigenden, verletzenden und demütigenden Effek-
ten für rassifizierte Subjekte und den Privilegien, die für 
Subjekte entstehen, die nicht als Andere rassifiziert wer-
den. Eine rassismuskritische Perspektive macht jedoch 
erstens deutlich, dass sich Rassismus in vielerlei Formen, 
in offener und massiver Weise, subtil und mitunter auch 
ungewollt in vermeintlich positiven, z.B. exotisierenden 
Äußerungen zeigt und nur schwer angreifbar ist. Ähn-
lich wie im Geschlechterverhältnis die männliche Herr-
schaft – so Pierre Bourdieu – primär als „sanfte Gewalt“ 
ihre Wirkung und Macht bei Beherrschten wie Beherr-
schenden entfaltet (vgl. Bourdieu 1997; Krais 2004: 181), 
zeigt sich Rassismus als eingelassene Alltäglichkeit und 
Gewöhnlichkeit. Neben der Betonung dieses Aspekts soll 
in einer rassismuskritischen Perspektive zweitens zum 
Ausdruck gebracht werden, dass wir alle von Rassismus 
betroffen sind. Wir alle sind mit rassistischem Wissen 
groß geworden, sind von natio-ethno-kulturellen Zuge-
hörigkeitsordnungen und Unterscheidungspraktiken, die 
mit rassistischen In- und Exklusionsmechanismen ver-
bunden sind, umgeben und in sie involviert. Hier knüpft 
die rassismuskritische Perspektive an Überlegungen von 
Michel Foucault an, der Macht als ein allgegenwärtiges 
Netz von Kräfteverhältnissen versteht (vgl. 1983: 48 ff.; 
1994: 173 ff.). Macht durchzieht alle gesellschaftlichen 
Bereiche, aber auch die Subjekte, in ihrem Denken, Füh-
len und Handeln. Es gibt demnach kein Außerhalb dieser 
Macht, kein Heraustreten aus gesellschaftlichen Verhält-
nissen.

1.1.4.2 Wer ist von Rassismus betroffen?

Wenngleich alle Subjekte in Rassismus eingebunden und 
von diesem betroffen sind, so machen Menschen den-
noch unterschiedliche Erfahrungen in von Rassismus 
durchdrungenen, gesellschaftlichen Verhältnissen. Ras-
sismus produziert – wie eingangs erläutert – machtvolle 
Unterscheidungen, die unterschiedliche Effekte für die 
Handlungsoptionen und gesellschaftlichen Zugänge von 
Menschen zur Folge haben. 

So gibt es strukturell gesehen Personen, die von Rassis-
mus nicht negativ betroffen sind, also keine strukturellen 
Zugangsbarrieren, keine Ausschlüsse auf sozialen, poli-
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tischen und rechtlichen Ebenen kennen, keine alltags-
rassistischen Bemerkungen und Verletzungen erfahren. 
Diese Positionen können mit dem Begriff der ‚Positiven 
Betroffenheit’ gefasst werden, da diese Positionen – oft-
mals nicht bewusst – von Rassismus profitieren. Dem-
gegenüber stehen Personen, die all diese Erfahrungen 
machen, auf Grenzen und Abwertungen im Leben sto-
ßen; Menschen, für die negative Konsequenzen von Ras-
sismus spürbar und alltäglich sind, die Rassismuserfah-
rungen11 machen und machen müssen. Diese Position 
kann als ‚Negative Betroffenheit’ markiert werden. Beide 

‚Betroffenheiten’ sind in Anführungsstrichen und mit Vor-
sicht zu verwenden, da Rassismus ebenfalls schädigen-
de Momente für Personen bereithält, die zwar faktisch 
von Rassismus profitieren bzw. nicht von Rassismus in 
ihrer Lebensgestaltung spürbar eingeschränkt werden, 
jedoch ebenfalls Deformationen in einer Abspaltung ne-
gativer Eigenschaften und Projektionen auf rassifizierte 
Menschen in sich tragen (vgl. Fanon 1952/2008: xiii; Ki-
lomba 2008: 18 ff.).12 

1.1.4.3 Mit welchen Begriffen über Rassismus sprechen?
In dem vorliegenden Text wird Rassismus als gesell-
schaftliche Strukturkategorie fokussiert; die Analyse 
wird deutlich komplexer, wenn auch andere Kategorien 
der strukturellen Privilegiertheit und Deprivilegiertheit 
wie beispielsweise Alter, soziale Herkunft/Klasse, Ge-
schlecht einbezogen werden und damit eine intersek-
tionale Analyseperspektive vertreten wird, wie sie auf 
Kimberlé Crenshaw (1989) zurückgeht. In einer inter-
sektionalen Perspektive können verschiedene Achsen 
und Kreuzungspunkte, anhand derer sich Diskriminie-
rungen ereignen, festgestellt werden. Wenngleich oft-
mals von rassistischer Diskriminierung die Rede ist und 
Diskriminierung13 als Oberbegriff für die unrechtmäßige, 
unterschiedliche Betrachtung und Behandlung von Per-
sonengruppen Verwendung findet, so wird hier dennoch 
der Begriff Rassismus und eine rassismuskritische Per-
spektive bevorzugt. Die Fokussierung auf Rassismuskri-
tik erfolgt deshalb, da der historische Kontext, in dem 
sich Rassismus ereignet und ereignet hat, spezifiziert 
betrachtet werden kann. Dieser besitzt eine andere, 
wenngleich auch immer verknüpfte Geschichte und Ge-
genwart beispielsweise mit genderbezogenen Diskrimi-
nierungsformen. Praktikabel und sinnvoll erscheint als 
Hintergrundfolie für die dezidierte Analyse von Rassis-
mus eine umfassende theoretische und praktische Per-
spektive auf gesellschaftliche Macht- und Herrschafts-
verhältnisse, die diese in ihren jeweiligen, spezifischen 
Charakteristika und Kontexten berücksichtigt, voneinan-

11 Vgl. hierzu die Arbeiten von Paul Mecheril (ebd. 2015; Mecheril/Melter 2010: 157 f.).

12 Eine andere Unterscheidung, die im Fachdiskurs verwendet wird stammt von Maureen M. Eggers, die von rassismuserfahrenen und rassismusuner-

fahrenen Personen spricht (vgl. ebd. 2013: 4 f.).

13 Eine aktuelle Übersicht über Diskriminierungen in verschiedenen gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsbereichen in Deutschland liefert der dritte 

Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ebd. 2017). Vgl. zur Diskriminierungsforschung den Sammelband der Herausgeber*innen Ulrike 

Hormel und Albert Scherr (2010).

der abgrenzt, jedoch nicht gegeneinander ausspielt und 
zugleich anstrebt, die Verbindungen und Gemeinsamkei-
ten von Unterdrückungsmechanismen herauszustellen, 
um der „Komplexität des Sozialen“ gerecht zu werden 
(vgl. Heinemann/Mecheril 2017: 120). Eine wichtige Ge-
meinsamkeit rassismus- und diskriminierungskritischer 
Ansätze kann in der normativen Verortung und Bestre-
bung gesehen werden, „den sozialen Raum der Geltung 
von Rechten und damit der Schwäche diskriminierender 
Normalitätsordnungen auszuweiten“ (Heinemann/Me-
cheril 2017: 121). Eine rassismuskritische Perspektive ist 
neben dieser anspruchsvollen Bewegung einer Analyse 
spezifischer Macht- und Herrschaftsformen und der Be-
rücksichtigun ihrer Einbettung und Verbindung zu ande-
ren Formen der Diskriminierung und Unterdrückung he-
rausgefordert, einerseits an Alltagsbegriffe anzuknüpfen, 
um eine Auseinandersetzung und Öffnung des Themas 
nicht nur im akademischen Diskurs zu erreichen. Ande-
rerseits gilt es auch, analytisch Begriffe zu entwickeln, 
die Macht- und Herrschaftsverhältnisse präzise erfassen 
und gesellschaftliche Abwehrmechanismen aufbrechen, 
anstatt sich diesen anzuschließen und sie damit fortzu-
führen. Rassismuskritische Ansätze bewegen sich damit 
in einem Spannungsverhältnis von Anschlussfähigkeit an 
gegebene Verhältnisse und der Entwicklung gesellschaft-
licher Transformation, wie beispielhaft an der Diskussion 
über die Verwendung des ‚Rasse‘-Begriffs deutlich wird, 
die im nachfolgenden Exkurs kurz erläutert wird. 

Exkurs: Die Verwendung des ‚Rasse‘-Begriffs
Die Verwendung des Begriffs ‚Rasse‘ ist im wissenschaft-
lichen aber auch im gesellschaftlichen Diskurs Gegen-
stand kontroverser Debatten. Grundlegend stehen sich 
zwei Positionen gegenüber, die beispielhaft in der Dis-
kussion über die Verwendung oder Streichung des ‚Ras-
se‘-Begriffs im Rahmen juristischer Texte verdeutlicht 
werden können. Im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, aber auch in internationalen Rechtsdoku-
menten findet der Begriff ‚Rasse’ Verwendung. Auch das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) arbeitet in 
§ 1 mit dem Diskriminierungsmerkmal „Benachteiligun-
gen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft“ (AGG 2006, § 1). Kritiker*innen fordern eine 
Streichung des Begriffs, da dieser die Vorstellung einer 
Existenz von ‚Rassen’ befürworte (vgl. Barskanmaz 2011: 
382), vor allem wenn der Begriff ohne Anführunggstriche 
und Kommentierung verwendet wird. Autor*innen, die für 
die Beibehaltung des Begriffs plädieren, argumentieren 
hingegen, dass nicht ‚Rasse’ Rassismus produziere, son-
dern vielmehr Rassismus die Kategorie ‚Rasse’ reprodu-
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ziere (Ahmed zit. nach Barskanmaz 2011: 383). Solange 
Rassismus die Idee von ‚Rassen’ produziere und ‚Rasse’ 
eine Kategorie darstelle, die Gesellschaft im Sinne von 
Ungleichheitsbeziehungen strukturiere, sei es zentral, 
den Begriff auch als rechtliche Ungleichheitskategorie 
sichtbar zu machen (vgl. Ahmed zit. Barskanmaz 2011: 
383). Trotz der unterschiedlichen Positionen treffen sich 
Befürworter*innen wie Gegner*innen in der Überzeu-
gung, dass – wird der ‚Rasse‘-Begriff verwendet oder auf 
ihn verzichtet – der rassistische Konstruktionscharakter 
hervorzuheben ist, um nicht biologistischen Vorstellun-
gen Vorschub zu leisten. Ebenso ist der Begriff „ethnische 
Herkunft“, nicht als essentialistische Kategorie, sondern 
als sozial hergestelltes Produkt von Zugehörigkeitsord-
nungen zu verstehen, die an rassistisch vermittelte Bil-
der anknüpfen. Als übegreifendes Ziel beider Positionen 
kann trotz ihrer konträren Stellung zum Begriff ‚Rasse‘ 
die kritische Auseinandersetzung mit ihm wie die Fokus-
sierung auf soziale Ungleichheiteffekte genannt werden, 
die durch rassistische und ethnisierte Diskriminierungen 
entstehen und durch rechtliche Benennung geahndet 
werden können (vgl. Barskanmaz 2011: 385).

1.1.4.4 Rassismuskritik als (selbst-)reflexive Auseinan-
dersetzung mit Rassismus
Rassismuskritik thematisiert 

„in welcher Weise, unter welchen Bedingungen und 
mit welchen Konsequenzen Selbstverständnisse 
und Handlungsweisen von Individuen, Gruppen, In-
stitutionen und Strukturen durch Rassismen vermit-
telt sind und Rassismen stärken. Rassismuskritik 
zielt darauf ab, auf Rassekonstruktionen beruhende 
beeinträchtigende, disziplinierende und gewaltvolle 
Unterscheidungen zu untersuchen, zu schwächen 
und alternative Unterscheidungen deutlich zu ma-
chen“ (Mecheril/Melter 2010: 172).

Rassismuskritik stellt eine reflexive Haltung dar, „die 
von der Überzeugung getragen wird, dass es sinnvoll ist, 
nicht in dieser Weise auf rassistische Handlungs-, Erfah-
rungs- und Denkformen angewiesen zu sein“ (Mecheril/
Melter 2010: 172). Damit versuchen rassismuskritische 
Ansätze, einen „Beitrag zu alternativen, »gerechteren« 
sozialen Verhältnissen zu leisten“ (Mecheril/Melter 2010: 
172). Im Unterschied zu antirassistischen Ansätzen geht 
Rassismuskritik jedoch nicht davon aus, dass Rassismus 
einfach abzuschaffen oder zu überwinden sei. Nach dem 
Machtverständnis, auf das sich Rassismuskritik bezieht, 
können wir uns nicht gänzlich aus den Verhältnissen ver-
abschieden, sondern uns nur immanent in ihnen bewegen 
und sie im Innern partiell verändern.14 

14 Hier lehnt sich die rassismuskritische Perspektive erneut an Michel Foucault an, der Kritik als „Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden“ definiert, 

(ebd. 1992: 12).

Eine rassismuskritische Perspektive verortet den zentra-
len Ausgangspunkt in einer macht- und selbstreflexiven 
Auseinandersetzung mit der eigenen Person und gesell-
schaftlichen Ordnungen. Die eigene Person wird nicht im 
luftleeren Raum verortet oder individualisiert, sondern als 
in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingebundene und 
diese mitgestaltende verstanden. Das Subjekt ist daher 
weder autonom außerhalb gesellschaftlicher Strukturen 
denkbar, noch durch diese determiniert zu verstehen. Es 
sind Spielräume und Gestaltungsmöglichkeiten, aber 
auch Grenzen der Einflussnahme vorhanden. Eine rassis-
muskritische Perspektive geht von einer relationalen und 
kontextgebundenen Handlungsfähigkeit aus, die es in ras-
sismuskritischer Absicht produktiv zu nutzen gilt. Erste 
Anregungen für eine sich selbst und die eigenen Weltbilder 
befragende Auseinandersetzung können die nachfolgen-
den Fragen bieten.

Anregungen für eine rassismuskritische Auseinander-
setzung:

• Wie bin ich als Person an rassistischen Unterscheidungs-
praxen ungewollt beteiligt?

• Wie bin ich von Rassismus betroffen? Mache ich Rassis-
muserfahrungen, d.h. erlebe ich rassistische Diskrimi-
nierungen oder nicht?

• Was sind meine eigenen stereotypen Bilder und wie kom-
men diese in meiner professionellen Arbeit zum Tragen? 

• Welche Bezeichnungen verwende ich, um Menschen an-
zusprechen? Woher stammen die Bezeichnungen? Wel-
ches rassistische Verletzungspotenzial bergen bestimm-
te Begriffe?

• Welche Bezeichnungen diskriminieren mich? Welche 
Auswirkungen haben diese Bezeichnungen für mein be-
rufliches wie privates Umfeld? 

• Wie kann ich Kolleg*innen, Klient*innen, Vorgesetzte etc. 
hierauf ansprechen?

• Wie kann ich anders, d.h. weniger rassistisch in meinem 
beruflichen und privaten Alltag handeln?

• Welche Anregungen, Beratungs- und Austauschmöglich-
keiten, welches Wissen brauche ich für Veränderungen 
von wem?

1.1.4.5 Wie kann man Rassismus konstruktiv zum The-
ma machen?
Rassismuskritik thematisiert die sozial ungleichen Positio-
nen und Effekte, die für Personen im Rassismus entstehen 
und die gesellschaftliche Strukturen gestalten. Anschlie-
ßend an die Unterscheidung von strukturell ‚Negativer’ 
und strukturell ‚Positiver’ Betroffenheit, die im Text bereits 
vorgestellt wurde, gilt für beide Gruppen – Personen mit 

‚Positiver’ wie Personen mit ‚Negativer Betroffenheit’ – der 
Fokus einer selbstreflexiven Auseinandersetzung mit eige-
nen, stereotypen Bildern, Sprech- und Handlungsweisen. 
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Unterschiede ergeben sich zwischen Positionen ‚Positiver’ 
und ‚Negativer’ Betroffenheit in Bezug auf Empowerment, 
Stärkung und Community-Bildung15 für Personen, die ras-
sistisch diskriminiert werden. Demgegenüber können Per-
sonen, die nicht negativ von Rassismus betroffen sind, stär-
ker an der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild 
als nicht-rassistisch anknüpfen und an unintendiertem 
Anknüpfen an rassistischen Bezeichnungen etc. arbeiten. 
Diese unterschiedlichen Foki sind für eine differenzierte 
Auseinandersetzung mit Rassismus unter Berücksichti-
gung seiner unterschiedlichen Effekte bedeutsam, zugleich 
laufen diese Unterscheidungen Gefahr, Spaltungen, die 
Rassismus hervorbringt, zu vertiefen, wenn gemeinsame 
Foki und Ziele der Kritik von Rassismus aus den Augen ver-
loren werden. 

In der Diskussion rassistischer Vorfälle, aber auch bei der 
Thematisierung des Phänomens Rassismus wird die Auf-
merksamkeit überwiegend den Ausübenden von Rassis-
mus gewidmet. Die Konzentration richtet sich demnach 
überwiegend auf Täter*innen, während die Rassismuser-
fahrungen von Personen und ihre Wahrnehmung der Situ-
ation vernachlässigt werden (vgl. Sow zit. nach Weitenauer 
2016: 11). Auseinandersetzungen, die aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Positioniertheiten in Bezug auf Rassis-
mus geschehen, sollten ferner dahingehend untersucht 
und überprüft werden, ob sie vereinfachte Täter-Opfer-Vor-
würfe oder entsprechende Konstellationen hervorrufen 
oder begünstigen können. Es ist aus rassismuskritischer 
Perspektive nicht hilfreich, bei einer Analyse und Ausein-
andersetzung mit Rassismus homogene Gruppen von Op-
fern vorzunehmen. Damit werden erstens die Effekte von 
Rassismus vereinfacht dargestellt. Zweitens wird Personen, 
die Rassismuserfahrungen machen, Handlungsunfähigkeit 
zugeschrieben, da die Debatte über sie und nicht mit ihnen 
geführt wird und sie überwiegend als passive und wehrlose 
Opfer erscheinen (vgl. Mecheril/Melter 2010: 171). Es kann 
nicht darum gehen, Rassismus zu verharmlosen, indem 
man verkennt, dass durch Rassismus Gewalt, Ausschluss 
und auch Ohnmacht produziert werden. Jedoch ist es aus 
rassismuskritischer Perspektive ebenso wichtig zu hinter-
fragen, wie das Sprechen über Rassismus und Menschen 
gestaltet ist, die Rassismuserfahrungen machen. Ziel ist es, 
zu verhindern, dass die Debatte in stereotypen Positionen 
von Handlungsfähigkeit versus Hilflosigkeit/Ohnmacht 
verbleibt und von Rassismus negativ Betroffene nur Ge-
genstand, nicht aber gleichberechtigte Expert*innen in der 
Thematisierung von Rassismus sind. 

Ein weiterer, gerade in antirassistischen Ansätzen verbrei-
teter Vorgang besteht in der Moralisierung des Problems 
Rassismus (vgl. Mecheril/Melter 2010: 171). Einzelne Per-
sonen oder Personengruppen werden als Rassist*innen 

15 Vgl. für eine prägnanten Einführung zur Bedeutung von Identität, Repräsentation und Community im Kontext von Rassismus die Perspektive von 

Kien Nghi Ha (2014).

‚überführt’. Da die eigene Person als explizit antirassis-
tisch verstanden wird, kann man sich von jeglicher Betei-
ligung an Rassismus ‚freisprechen’. Es geht jedoch nicht 
darum, diejenigen, die als rassistisch gelten, moralisch zu 
diskreditieren. Schuld und Moralisierung sind kein konst-
ruktiver Weg, um Rassismus in seiner gesellschaftlichen 
Breitenwirkung in Bezug auf Strukturen, aber auch Perso-
nen und ihren Handlungsweisen zum Thema zu machen 
und Menschen zu motivieren, sich mit Rassismus aus-
einanderzusetzen. Trotz der Unterschiede, die zwischen 
antirassistischen und rassismuskritischen Perspektiven 
herausgearbeitet werden können, ist es meines Erachtens 
ebenso wichtig, auf übergreifende Gemeinsamkeiten bei-
der Konzepte hinzuweisen. Die Schnittmenge kann trotz 
der Unterschiede in einer zugrunde liegenden, normativen 
Orientierung gesehen werden (vgl. Kourabas Im Erschei-
nen). Diese folgt unterschiedlichen theoretischen und 
praxisbezogenen Grundlagen, jedoch ist antirassistischen 
und rassismuskritischen Ansätzen die Überzeugung 
der Notwendigkeit einer Kritik bestehender Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse in Form von Rassismus gemein-
sam. Ebenso sind beide von der Notwendigkeit und dem 
Bestreben getragen, gesellschaftliche Verhältnisse zu 
verändern, da diese ungleiche und nicht legitimierbare 
Unterschiede zwischen Menschen und ihren Entfaltungs-, 
Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten machen und Ungleich-
heit produzieren.

1.1.5 Handlungsmöglichkeiten und Gren-
zen einer rassismuskritischen Auseinan-
dersetzung (er-)kennen

Abschließend möchte ich exemplarisch auf einige zentra-
le Aspekte eingehen, die für rassismuskritische Denk- und 
Handlungsansätze in pädagogischen Handlungsfeldern 
zentral sind. Zugleich sollen Herausforderungen und 
Grenzen benannt werden, die bei einer rassismuskritisch 
informierten Haltung auftreten können. Pädagogisches 
Handeln wird dabei als eine politisch-strukturelle Haltung 
und Arbeitsweise erkennbar, die an der Ausweitung und 
Aneignung von Gestaltungsspielräumen in einem gesell-
schaftlichen Zusammenhang arbeitet, der die systemati-
sche Schlechterstellung von Menschen durch Rassismus 
produziert. 

1.1.5.1 Verunsicherung und Irritation zulassen
Sich mit der eigenen Position und den Anteilen an Macht-
verhältnissen auseinanderzusetzen, ist keine einfache 
Angelegenheit – gerade wenn das eigene Handeln von 
dem Wunsch getragen ist, nicht rassistisch zu sein und 
sich gegen Rassismus positionieren zu wollen. Annita 
Kalpaka und Nora Räthzel haben dieses Dilemma als 
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„Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein“, beschrieben 
(ebd. 2017). 16 Das Einlassen in den Prozess einer kriti-
schen Selbstreflexion bedeutet, sich aus dem Bekannten 
herauszubewegen, sich von den eigenen Weltbildern und 
unhinterfragten Selbstverständlichkeiten in eine Distanz 
zu begeben, um eigenen Routinen im Denken und Han-
deln auf die Spur zu kommen. Eine wichtige Qualität für 
diesen Prozess spielt die Fähigkeit, sich in den eigenen 
wie gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten irritie-
ren zu lassen und diese Irritationen zuzulassen. Ortfried 
Schäffter spricht in Bezug auf tiefgreifende Lernprozes-
se von Erwachsenen von der „Irritation als Lernanlass“ 
(ebd. 1997). Ich halte die Fähigkeit der Irritation und Hin-
terfragung für eine selbstreflexive Auseinandersetzung 
mit Rassismus für einen wichtigen, gleichwohl sehr an-
spruchsvollen Weg. Wenn wir uns auf Irritation und Un-
sicherheiten einlassen, begeben wir uns in Ver-Lern-Pro-
zesse, die notwendigerweise unabgeschlossen sind und 
es notwendig machen, das gängige Verständnis von 
Professionalität zu hinterfragen und in Teilen zu verab-
schieden. Rassismuskritische Professionalität in päda-
gogischen Handlungsfeldern ist nicht als eine einmal zu 
erwerbende Kompetenz zu verstehen. Vielmehr ist die 
Hinterfragung der eigenen Bilder und Vorstellungen ein 
Professionalisierungsprozess, der einen unbekannten 
Weg darstellt, der von Stillständen, Innehalten und wieder 
beginnender Irritation und Verunsicherungen gekenn-
zeichnet ist und gekennzeichnet sein muss. Um diesen 
unabgeschlossenen Weg alleine oder im Team gehen zu 
können, bedarf es einer Fehlerfreundlichkeit gegenüber 
sich selbst und dem eigenen Handeln. Denn in Routinen 
des Arbeitsalltags, in dem wir alle unter Handlungs- und 
Entscheidungsdruck sowie zeitlichen und ökonomischen 
Zwängen stehen, ist die kritische Selbstbefragung ein 
anspruchsvolles Unterfangen. Es macht ein Innehalten 
erforderlich und liefert keine schnellen und einfachen Lö-
sungen, sondern behält die Komplexität bei, anstatt sie 
zu vereinfachen. Eine wohlwollende, Fehler annehmende 
Haltung gegenüber der eigenen Person ist hier für eine 
dauerhafte rassismuskritische Selbstbefragung wesent-
lich, um nicht frustriert von den eigenen Ansprüchen vor-
schnell aufzugeben. 

Auch wenn wir in Situationen trotz erhöhter Aufmerk-
samkeit und Sensibilität für das Thema Rassismus prob-
lematisch handeln, indem wir in schwer durchschaubaren 
Situationen, beispielsweise in einem Beratungssetting, 
auf Stereotype zurückgreifen, um uns die Situation und 
die Perspektive der ratsuchenden Person zu ‚erklären’, ist 
es wichtig zu betonen, dass es immer noch eine zweite 
Situation gibt. Diese bietet die Chance, das Gesagte zu 
überdenken, es reflexiv einzuholen und noch einmal das 
Gespräch mit Klient*innen, Adressat*innen, Gesprächs-

16 Rassismuskritik nimmt im Gegensatz zu Antirassismus hier den recht hohen Anspruch einer Abschaffung von Rassismus etwas zurück und strebt 

an, das eigenen Handeln weniger stark an rassistisches Wissen und Handeln anschließbar zu machen und so an einem langsamen Abbau von Ras-

sismus zu arbeiten.

partner*innen, Teilnehmer*innen zu suchen oder den 
Vorgang mit Kolleg*innen zu besprechen, bestenfalls in 
Form einer kollegialen Beratung mit rassismuskritisch 
geschulten Professionellen. 

1.1.5.2 Rassismuskritik heißt Verletzungsreflexivität zu 
kultivieren
Neben einer gewissen Freundlichkeit gegenüber eigenen 
Fehlern ist es zugleich notwendig, eine Sensibilität und 
selbstkritische Haltung in Bezug auf die eigenen Sprech-
weisen und Deutungsperspektiven zu praktizieren. Ras-
sismuskritik benötigt eine Verletzungsreflexivität, ein 
Wissen darüber, dass die eigenen Denk-, Sprech- und 
Handlungsweisen potenziell verletzend sind und ne-
gative Effekte für andere Personen haben können. Ins-
besondere in pädagogischen Handlungsfeldern kann 
die Beziehungs- und Beratungsarbeit mit Klient*innen 
durch rassistische Stereotype erschwert bis gänzlich 
behindert werden. Dies tritt beispielsweise ein, wenn vor-
schnell und reduziert das Handeln von Menschen allein 
auf ihre angebliche oder tatsächlich praktizierte Kultur 
zurückgeführt wird und man zu wissen glaubt, warum die 
Person auf diese Weise handelt. Beim Prozess der Kultu-
ralisierung wird 

„die kulturelle Herkunft und Position eines Menschen 
als hervorstechendes und prägendes Merkmal für 
Identität und Verhalten dieser Person angesehen 
[...]. Andere Momente wie soziales Geschlecht, Bil-
dung, sozioökonomischer Status oder Klassenzuge-
hörigkeit, aber auch das Vermögen von Subjekten, 
ein kritisches und absetzendes Verhältnis zu ihrer 
Herkunft und den sie prägenden Einflüssen zu eta-
blieren, treten demgegenüber weitgehend oder ganz 
in den Hintergrund“ (Mecheril 2003: 21). 

Die vielschichtigen und komplexen Gründe und Moti-
vationen für das Handeln der Klient*innen und die viel-
schichtige Struktur des Beratungssettings, das selbst 
Teil des Problems sein kann, können bei der Kulturalisie-
rung einer Situation oder Person nicht mehr Gegenstand 
der Auseinandersetzung und Problemlösung werden; sie 
geraten vollständig aus dem Blick. Eine profunde und dif-
ferenzierte Einschätzung ist nicht mehr möglich, weil man 
sich als pädagogisch professionell Handelnde nur noch in 
der „Kulturalisierungsfalle“ (Kalpaka 2005) bewegt.

1.1.5.3 Differenzfreundlichkeit und Zuschreibungsre-
flexivität als Spannungsverhältnis 
Rassismuskritisch informiertes Denken und Handeln 
ist aus den vorher genannten Gründen wesentlich auf 
Zuschreibungsreflexivität angewiesen. Das eigene päda-
gogische Handeln ist herausgefordert, sich an der Frage 
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zu messen, ob es selbst an der Stärkung oder aber dem 
Abbau von Zuschreibungen und der Besonderung von 
Menschen und Gruppen beteiligt ist. Gleichzeitig muss 
Pädagogik für Strukturen sozialer Ungleichheit sensi-
bel sein, die entlang von Geschlecht, Migrantisch und 
Nicht-Migrantisch, Alter etc. entstehen. Der Begriff Diffe-
renzfreundlichkeit17 steht dafür, Spezifika zu berücksich-
tigen, z.B. Deprivilegierung und Diskriminierung aufgrund 
migrantischer Zugehörigkeit zu sehen.18 Pat Parker hat 
die Herausforderung, der Gleichzeitigkeit von Differenz-
freundlichkeit und Zuschreibungsreflexivität Rechnung 
zu tragen, pointiert zusammengefasst: „Wenn du mit mir 
sprichst, vergiß, daß ich eine Schwarze bin. Und vergiß nie, 
daß ich eine Schwarze bin“ (Parker zitiert nach Rommel-
spacher 1995: 100). Rassismuskritisch informiertes, päd-
agogisches Handeln nimmt dieses Spannungsverhältnis 
ernst und arbeitet nicht an der Auflösung zugunsten einer 
Vereindeutigung. Vielmehr ist der Umgang und das Aus-
halten von Spannungsverhältnissen bzw. Antinomien eine 
wesentliche Anforderung und Qualität pädagogischer Pro-
fessionalität (vgl. Dogmuş/Karakaşoğlu et al. 2016: 6ff.). 
Die eigene Person wie andere Personen mit einer reflexi-
ven ‚Brille’ in Bezug auf ihre Mehrfachzugehörigkeiten 
(Mecheril 2003) bzw. ihre intersektionalen Zugehörigkei-
ten (Crenshaw 1989) wahrzunehmen bietet die Chance, 
den eigenen Blick zu weiten und anzuerkennen, dass man 
nie nur Frau, (Nicht-) Migrant*in etc. ist.

1.1.5.4 Rassismuskritik institutionalisieren
Neben der Bedeutung einer selbstreflexiven Auseinander-
setzung ist es wichtig zu betonen, dass diese Reflexions-
bewegungen und Ver-Lern-Prozesse nicht individualisiert 
werden können und nicht individualisiert werden sollten. 
Subjekte können eine tiefgreifende Veränderung von zur 
Routine gewordenen Unterscheidungspraxen, Zuschrei-
bungen und Stereotypen, die Rassismus bedienen, nicht 
allein leisten. Neben einer auf der Subjekteben angesiedel-
ten Veränderungsbereitschaft und Veränderungspraxis 
bedarf es deshalb ebenso eines gesamtgesellschaftlichen 
Veränderungsdrucks und eines institutionellen Wandels. 
Ähnlich wie migrationsgesellschaftliche Öffnungen zu-
nehmend Einzug erhalten, müssen rassismuskritische 
Öffnung von Institutionen erfolgen, um Rassismuskritik 
nachhaltig und dauerhaft als Querschnittsaufgabe in den 
Regelbetrieb zu implementieren. Fragen, die für eine insti-
tutionelle Veränderung hilfreich sein können, sind nachfol-
gend in Form einer „Checkliste“ als Anregung aufgeführt.

17 Das Begriffspaar Differenzfreundlichkeit und Zuschreibungsreflexivität geht auf einen Text von Inci Dirim und Paul Mecheril zurück, an den ich mich 

hier anlehne (ebd. 2010, S. 137 ff.).

18 Zugehörigkeiten wie diese sind jedoch nicht als essentialistische, d.h. natürlich gegebene Wesenheiten oder feste Identitäten zu verstehen, sondern 

als Produkt sozialer Machteffekte zu begreifen.

Rassismuskritik als Querschnittsaufgabe begreifen – 
Eine Checkliste

• Gehört Rassismuskritik zum Selbstverständnis der Ins-
titution?

• Wird Rassismuskritik als dauerhafte und alle Ebenen und 
Personen betreffende Querschnittsaufgabe verstanden?

• Wie ist die offizielle Politik der Institution zum Thema 
Rassismus und Rassismuskritik? Gibt es zeitliche und 
finanzielle Kapazitäten, die zur Verfügung gestellt wer-
den? Spielt das Thema bei der Stellenbesetzung eine 
Rolle?

• Was sind strukturelle Barrieren/Grenzen einer rassis-
muskritischen (Selbst-)Befragung und wie kann mit 
ihnen umgegangen werden? 

• Gibt es eine „Vermittlung von Wissen über Rassismus 
(auf rechtlicher, symbolischer, politischer, sozialer Ebe-
ne)“ (Mecheril/Melter 2010: 168)?

Rassismuskritik ist eine pädagogische Querschnittsauf-
gabe, die eine Analyse und Veränderung bildungsinstitu-
tioneller Prozesse und Strukturen anstrebt und u.a. in der 
Institutionalisierung einer Vermittlung von Wissen über 
Rassismus ihren Ausdruck findet. Die vorliegende Hand-
lungsempfehlung versteht sich als eine solche Form der 
Wissensvermittlung und bietet neben einer wissenschaft-
lichen Rahmung zugleich mit Praxisbeispielen Anregung 
und Unterstützung für die Anwendung im eigenen beruf-
lichen Alltag.
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1 .2 Sprache – Macht – Rassismus: Eine Einführung 

19 Übersetzen lässt sich diese Formulierungen ins Deutsche in etwa mit der Formulierung „Mit Worten Dinge tun“.

20 Judith Butler interessiert sich in ihren Arbeiten in besonderer Weise dafür, wie Personen durch sprachliche Benennungen und damit einhergehen-

den Normierungen daran gebunden sind, als männlich oder weibliche Personen zu erscheinen und sich selbst innerhalb der zweigeschlechtlichen 

und heterosexuellen Ordnung als Mann oder Frau zu positionieren (vgl. ebd. 1991; 1997).

Veronika Kourabas

1.2.1 Einleitung

„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ – Äußerun-
gen wie diese gehören zum Repertoire an Sätzen, wenn 
im Alltag, in Seminaren, Besprechungen, politischen Zu-
sammenhängen aber auch wissenschaftlichen Debatten 
über Rassismus gesprochen wird. Gerade wenn man 
vom Gegenüber kritisiert wird, eine rassistische Äuße-
rung getätigt zu haben, stellt der Ausspruch eine häufige 
Reaktion dar, um das eigene Sprechen zu rechtfertigen. 

Derartige Auseinandersetzungen verweisen auf den Zu-
sammenhang von Sprache, Macht und Rassismus, in 
den im nachfolgenden Text eingeführt wird. Hierfür wird 
zunächst ein Einblick in das Verständnis von Sprache 
aus wissenschaftlicher Perspektive gegeben. An diese 
grundlegenden Überlegungen anknüpfend wird erläutert, 
wie Sprache und Rassismus miteinander verknüpft sind. 
Über die Erläuterung der wechselseitigen Durchdringung 
von Sprache und Rassismus wird die Notwendigkeit einer 
rassismuskritischen Reflexion von Sprachgewohnheiten 
und Begriffen verdeutlicht sowie auf das Verletzungspo-
tenzial von Sprache aufmerksam gemacht. Der Text bie-
tet abschließend Impulse für einen rassismuskritisch in-
formierteren Umgang mit Sprache sowie ein Glossar mit 
Erläuterungen zentraler Begrifflichkeiten, die Wegbeglei-
tung und Orientierung für eine veränderte Sprachpraxis 
bieten.

1.2.2 Sprache als Herstellung sozialer 
Wirklichkeit und Ort der Bedeutungspro-
duktion

Sprachliche Beschreibungen, Begriffe und Anreden 
haben nicht nur deskriptiven, d.h. abbildenden und 
beschreibenden Charakter. Sprachliche Äußerungen 
sind vielmehr als Handlungen zu verstehen, die soziale 
Wirklichkeit erzeugen, indem sie Personen oder Dinge 
be-nennen. Der Sprachwissenschaftler John L. Austin 
bringt diesen Umstand prägnant in der Formulierung 

„How to do Things with Words“19 zum Ausdruck (ebd. 
1972). Sprache und Sprechen stellen nach Austin bereits 
eine Handlung dar. Mit Sprachhandlungen werden des-
halb auch immer „bestimmte Wirklichkeitsvorstellungen 
geschaffen“ (Hornscheidt/Nduka-Agwu 2010: 29). Im 
fachwissenschaftlichen Diskurs wird Sprache daher als 
performativ bezeichnet. Die Gendertheoretikerin und 

Philosophin Judith Butler verdeutlicht den performati-
ven Charakter von Sprache mit Bezug auf John L. Austin 
folgendermaßen: Bei der Geburt eines Kindes wird bei 
der Äußerung „Es ist ein Mädchen!“ nicht nur das Ge-
schlecht eines Kindes bestimmt. Mit der Äußerung wird 
das Kind vielmehr als Mädchen in die Welt ‚gerufen’,20 mit 
dem sprachlichen Akt sozial benannt und als geschlecht-
lich definiertes Wesen in die Welt eingeführt (vgl. Butler 
zit. nach. Klann-Delius 1995: 22). Zudem lernt das her-
anwachsende Kind, sich selbst als Mädchen zu begreifen.

Das Beispiel von Judith Butler macht deutlich, dass 
Sprache nicht ohne Bedeutung, nicht völlig frei wählbar 
und auch nicht ohne sozio-historischen Kontext und Ge-
schichte zu verstehen ist. Dadurch, dass alle wissen, dass 
Kinder in ‚Mädchen’ oder ‚Jungen’ eingeteilt werden und 
mit dieser Einteilung, die durch die Sprache ausgerufen 
wird, einverstanden sind, ergibt diese Äußerung nach der 
Geburt des Kindes Sinn: sie wird verstanden. Wenn wir 
etwas bezeichnen, beziehen wir uns somit immer auch 
auf ein gesellschaftlich geteiltes Wissen über die Bedeu-
tung von etwas, das in unserer Sprache und in unseren 
Worten transportiert wird. Sprache lebt somit im We-
sentlichen von Bedeutungen, Verweisen und Konnotati-
onen, die kollektiv verstanden und damit intersubjektiv 
kommunizierbar sind. Wir beziehen uns in sprachlichen 
Handlungen auf „frühere sprachliche Handlungen“, die 
gesellschaftlich verfügbar und gesellschaftlich tradiert 
sind; sei es in Wörterbüchern, Medien, wissenschaft-
lichen Texten, aber auch in und durch Institutionen wie 
z.B. der Schule, der Universität und Gerichten (vgl. Horn-
scheidt/Nduka-Agwu 2010: 29). Wir beziehen uns auf 
eine gemeinsame Sprache, indem wir bestimmte Begrif-
fe, Formulierungen und Sätze zitieren, wie Judith Butler 
es nennt (vgl. ebd. 1997: 22). Es gibt sprachliche Zitatio-
nen von Sätzen, die auch als Rituale verstanden werden 
können (vgl. Butler 2006: 12). Das Beispiel der Geburt 
des Kindes und seine sprachliche Einführung in die Welt 
verdeutlichen dies. Durch die Anrede und Ansprache in 
sozial geteilten Begriffen (z.B. ‚Mädchen’) werden wir als 
Subjekte „ins Leben gerufen“ (Villa 2003: 43). Wir ver-
innerlichen diese Anrufungen in Form von Sprache und 
sozialen Positionen, die die Sprache für uns bereithält, 
da sie (über-)lebensnotwendig sind, um als Subjekt sozi-
al wahrgenommen, ansprechbar und handlungsfähig zu 
sein (vgl. Butler 2006: 15). 
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1.2.3 Sprache als symbolische Macht- 
praxis rassismuskritisch reflektieren 

Pierre Bourdieu hebt den Zusammenhang von Spra-
che als eine Form symbolischer Macht hervor, wenn er 
schreibt: 

„Es darf nicht vergessen werden, dass die Kommuni-
kationsbeziehungen [...] auch symbolische Macht-
beziehungen sind, in denen sich die Machtverhält-
nisse zwischen den Sprechern oder ihrer jeweiligen 
sozialen Gruppen aktualisieren“ (Bourdieu 2015: 41).

Im Vorgang des Sprechens zeigt sich – wie Bourdieu 
deutlich macht –, die Machtbeziehung zwischen zwei 
Sprecher*innen oder sozialen Gruppen. Sprache ist eine 
symbolische Praxis, in der Kämpfe um Deutungshoheit, 
Entscheidungsmacht und Macht zur Durchsetzung 
legitimer Bezeichnungen von Menschen und Zusam-
menhängen verhandelt werden. Mit Bezug auf aktuelle 
Diskurse zeigt sich dies insbesondere im Umgang mit 
Flucht, die nicht nur auf der visuellen Ebene in Form von 
Nachrichtenbildern, sondern auch auf der sprachlichen 
Ebene mit Begriffen wie Krise, ‚Flüchtlingsströme‘, il-
legale Migration, ‚Schlepperbanden‘, gesellschaftliche 
Überforderung, Überflutung und Gefahr attribuiert, bis-
weilen ganz ersetzt wird. Damit werden die Verhältnisse 
von Gefahr, Bedrohung und Unrecht mittels Sprache 
verkehrt: es sind nicht mehr die Lebensumstände und 
die Gefahren flüchtender Menschen, die im Mittelpunkt 
stehen und Ausgangspunkt einer Kritik politischer und 
sozialer Ungleichheitsverhältnisse in globaler Hinsicht 
bilden. Vielmehr wird die eigene, als weiß und deutsch 
verstandene Bevölkerung als schützenswerte, bedrohte 
und sich gegen Geflüchtete vermeintlich legitim wehren-
de inszeniert. Aus rassismuskritischer Perspektive21 ist 
deshalb die Frage, wer aus welcher Position zu wem bzw. 
über wen mit welchen Begriffen spricht (vgl. Hayn 2013: 
339), von zentraler Bedeutung.22 In Sprachgewohnheiten 
und Bezeichnungen werden symbolisch Wahrheiten und 
Wissen über Menschen transportiert; in Bezeichnungen 
werden Identitäten zugewiesen, festgelegt und normali-
siert (Hornscheidt/Nduka-Agwu 2010: 30). Sprache ist 
somit als ein zentrales Instrument zur Ausübung von 
Macht durch Bezeichnungen und Bedeutungsgebung zu 
begreifen. 

21 Nicht nur aus rassismuskritischen und feministischen Perspektiven wird Kritik an dominanten, unhinterfragten Begriffen und Sprachpraxen geübt. 

Auch in Diskursen und Sprechweisen, in denen Menschen „Entbefähigungen“ aufgrund psychischer und/oder physischer Verfassungen zugeschrie-

ben werden, sind als Sprachdiskriminierungen kritisch zu hinterfragen (vgl. Hornscheidt/Nduka-Agwu 2010: 48). Pierre Bourdieu hat den Aspekt 

der sozialen Herkunft und die damit verbundenen, gesellschaftlich auf- oder abgewerteten Sprechweisen in seiner Analyse des „sprachlichen Mark-

tes“ als klassenbezogene Form der Ausgrenzung analysiert (vgl. ebd. 1993; 2015).

22 Dies gilt u.a. für den wissenschaftlichen (vgl. beispielsweise Mecheril 1999), den medialen (z.B. Kahveci 2013), aber auch den pädagogischen Dis-

kurs (vgl. z.B. Griese/Brumlik 1984).

Im Rassismus entwickel(t)en weiße Menschen Fremd-
bezeichnungen für rassifizierte Andere, die deren Un-
terlegenheit sprachlich markier(t)en und durch den 
performativen Charakter von Sprache als Wirklichkeit 
festlegen. So wurden beispielsweise im Kolonialismus 
die Selbstbezeichnungen und damit die Geschichte wie 
die Gesellschaftsformen Schwarzer Menschen ausge-
löscht und durch Begriffe weißer Kolonialistor*innen 
ersetzt. Ein prominentes Beispiel ist der Begriff „ ‚Häupt-
ling’ “, der beim Sprechen über die Organisation afrika-
nischer Gesellschaften in der Vergangenheit entwickelt 
wurde und auch im Gegenwartskontext als „vitales Erbe“ 
(Arndt 2011: 125) Verwendung findet. ‚Häuptling’ setzt 
sich aus dem

„Wortstamm ‚Haupt-‚ und dem Suffix ‚-ling’ [zusam-
men], das eine verkleinernde (‚Prüfling’, ‚Lehrling’), 
zumeist aber eine abwertende Konnotation (Feig-
ling, Wüstling usw.) hat. Auch [ist] ‚Häuptling’ [...] 
ein abwertender Begriff. U.a. suggeriert er ‚Primiti-
vität’, was sich auch aus gängigen visuellen Assozia-
tionen mit dem Wort erschließen lässt. Da das Wort 
zudem nur mit Männern assoziiert wird, bleibt die 
Machtausübung von Frauen im Kontext afrikanischer 
Gesellschaften ausgeblendet. Oft werden durch sol-
che Neologismen gesellschaftliche Wirklichkeiten 
negiert“ (Arndt 2004).

Durch sprachliche Bezeichnungen, die an rassistische 
Bilder der Unterordnung und vermeintlicher Minderwer-
tigkeit und Geschichtslosigkeit anknüpfen, werden Perso-
nen und Personengruppen herabgewürdigt, entmensch-
licht, beschimpft, homogenisiert, exotisiert, infantilisiert 
und als Fremde und Andere in einem geschichtslosen 
Vakuum exkludiert. Rassistische Bezeichnungen und Re-
dewendungen, die rassistische Klischees transportieren, 
leben im Wesentlichen davon, rassifizierte Andere durch 
sprachliche Diskriminierung symbolisch, juristisch, po-
litisch und medial auszugliedern und zum Schweigen zu 
bringen (vgl. u.a. Kilomba 2013: 13 ff.). 
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1.2.4 Das Verletzungspotenzial von an 
Rassismus anknüpfenden Sprechweisen 
erkennen

In „Haß spricht“ beschäftigt sich Judith Butler mit dem 
Verletzungspotential, das Sprache innewohnt23 und be-
schreibt Sprache als eine Praxis der Gewaltausübung (vgl. 
ebd. 2006). Arzu Çiçek, Alisha Heinemann und Paul Me-
cheril verdeutlichen aus rassismuskritischer Perspektive 
die Gewaltdimension, die sprachlichen Bezeichnungen 
innewohnt (ebd. 2015). Worte können wie ein Schlag ins 
Gesicht wirken, Beleidigungen treffen und verletzen; sie 
verursachen Demütigungen und Kränkungen. Gleichzeitig 
ist sprachliche Gewalt deutlich schwerer greifbar als phy-
sische Gewalt und dadurch auch weitgehend in der Lage, 
sich juristischer Rechtsprechung zu entziehen (vgl. Her-
mann/Kuch 2007: 7-8).

Studien zu Rassismus haben gezeigt, dass Rassismus 
nicht nur als äußerliche Macht und sichtbare Gewalt 
wirkt.24 Vielmehr verinnerlichen Subjekte Ansprachen und 
Bezeichnungen, mit denen sie beschrieben werden und 
lernen, sich selbst so zu begreifen (vgl. Broden/Mecheril 
2010). Dies macht Rassismus in seiner sprachlichen Di-
mension besonders wirksam, da rassistisch diskriminierte 
Personen nur schwer den Fremdbezeichnungen perma-
nent ausweichen und diese von sich und ihrem Inneren ab-
halten können. Sie fangen an, in den Subjekten zu wirken, 
sodass rassistisch diskriminierte Subjekte beginnen, sich 
selbst als ‚Andere’ wahrzunehmen (vgl. Hall 1994: 29 f.). 
So können auch überwiegend freundliche und interessier-
te Nachfragen wie „Wo kommst Du/Wo kommen Sie denn 
her, Sie sehen exotisch aus“, problematisch sein. Zwar liegt 
dieser Frage oft kein explizit rassistischer Sprechakt oder 
eine solche Intention zugrunde (vgl. Çiçek /Heinemann/
Mecheril 2015: 146). Entscheidend ist jedoch, welchen Ef-
fekt Äußerungen wie diese auf das Selbst- und Welterleben 
von Personen haben, denen diese Frage regelmäßig ge-
stellt wird und die ‚Rede und Antwort stehen müssen’. Die 
Frage knüpft an Bilder und Vorstellungen an, wer als recht-
mäßige*r Deutsche*r gelten kann und wie Deutschsein 
aussieht; dabei wird Deutschsein mit weißsein verknüpft 
(vgl. Walgenbach 2005). In diesen sogenannten Herkunfts-
dialogen (vgl. Battaglia 2000; 2007) werden Personen als 
nicht zugehörig bzw. nicht ursprünglich zugehörig adres-
siert und durch diesen Entfremdungseffekt symbolisch 
ausgegliedert. Nach Grada Ferreira ist es gerade das Zu-
sammenspiel scheinbar harmloser (Nach-)Fragen und of-
fensiver sprachlicher Gewalt, die für Rassismus wesentlich 
sind:

23 Insbesondere in der sog. hate speech (dt. Hassrede) werden Hass und Aufrufe zu Gewalt verbreitet. Vgl. hierzu den Übersichtsartikel der Bundes-

zentrale für politische Bildung (ebd. 2017).

24 Vgl. hierzu u.a. die wegbereitende Arbeit von Frantz Fanon (1952/2008), der die psychischen Auswirkungen von Rassismus auf Schwarze Menschen 

systematisch dargelegt hat.

„Nicht nur süße und bittere Worte machen es schwer, 
Rassismus zu identifizieren; sondern das Spiel süßer 
und bitterer Worte ist eine Form, in der Rassismus pro-
duziert wird. Die Schwierigkeit, Rassismus zu identifi-
zieren, ist nicht nur funktional für Rassismus, sondern 
ein Teil des Rassismus selbst“ (Ferreira 2003: 156).

Verachtung und exotisierende Bewunderung sind im Ras-
sismus als Double-Binds (vgl. Velho 2010: 118) miteinander 
verschränkt und machen es besonders schwer, die ge-
waltvolle Dimension rassistisch konnotierter Ansprachen 
zu identifizieren. Gerade deshalb ist eine Thematisierung 
von Sprache, Macht und Rassismus eminent wichtig, um 

„UNSPOKEN RACISM“ (dt. unausgesprochener Rassis-
mus) zur Sprache zu bringen sowie an Veränderungen von 
Machtbeziehungen zu arbeiten, die die Rolle rassistisch 
diskriminierter Subjekte von der Position der Befragten, 
Besprochenen und sprachlich Verletzten in sprechende 
und sich selbst ermächtigende Subjekte ermöglicht (vgl. 
Kilomba 2013: 38-39).

1.2.5 Was heißt rassismuskritisch  
sprechen? Impulse für eine veränderte 
Sprach- und Denkpraxis 

exotik
nachdem sie mich erst anschwärzten
zogen sie mich dann durch den kakao
um mir schließlich weiß machen zu wollen
es sei vollkommen unangebracht
schwarz zu sehen.
(May Ayim 1985: 66)

Die Schriftstellerin, Pädagogin, Feministin und afrodeut-
sche Aktivistin May Ayim arbeitet in ihrem Gedicht „exotik“ 
mit Sprache und ihren Bedeutungen, indem sie gängige 
Redewendungen aufgreift, die an rassistisch codierte Far-
bmetaphoriken anschließen. May Ayim macht auf Erfah-
rungen rassistischer Diskriminierungspraxis aufmerksam, 
sie fasst erlebte Taten (jmd. ‚anschwärzen’, ‚jmd. durch 
den Kakao ziehen’, ‚schwarz sehen’) in Worte, verkehrt ihre 
ursprüngliche und gängige Bedeutung und schreibt ihnen 
durch eine ironisierende Brechung neue Bedeutungen ein. 
Das Gedicht referiert somit einerseits Redewendungen, 
die negative Konnotationen von Schwarzsein enthalten, 
entwickelt jedoch zugleich durch Sprache eine neue, an-
dere Bedeutungsebene. May Ayims Gedicht ist ein Beispiel 
widerständiger Aneignung rassistisch codierter Redewen-
dungen, die zur Irritation, Reflexion und Veränderung von 
Sprach-, Sprech- und Lesegewohnheiten einlädt. 
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Personen, die in ‚negativer‘ Weise von Rassismus betroffen 
sind,25 können in künstlerischen Auseinandersetzungen 
wie dem Gedicht von May Ayim stärkende Verbindungen 
durch die Aneignung von Wissen über Rassismus und der 
Thematisierung von Rassismuserfahrungen über Literatur, 
Musik, Theater, Kunst und Alltagsgespräche wie wissen-
schaftlichen Vernetzungen von und mit anderen migran-
tischen Menschen, People of Color und Schwarzen Men-
schen schaffen. Diese können die eigene Widerständigkeit 
gegenüber rassistischen Sprachangriffen stärken und 
einen Schutzraum bieten. Mut und Unterstützung kann 
in kollektiven, selbstbehauptenden Strategien gegenüber 
Rassismen in der Sprache und der Arbeit an der Entwick-
lung von ironisierenden, strategischen Neu-Besetzungen 
von Begriffen gefunden werden.26 In der Aneignung von 
Wissen über Rassismus und dem widerständigen Umgang 
mit rassistischen Worten kann der eigene Handlungsspiel-
raum und Deutungshorizont im Sinne eines Empower-
ments erweitert werden. Auch für ‚negativ Betroffene’ von 
Rassismus gilt es, eigene Gewohnheiten und Sprachpraxen 
kritisch zu hinterfragen, da keine*r von der Verinnerlichung 
rassistischer Normalitäten ausgenommen ist.

Für Personen, die von Rassismus ‚positiv betroffen’ sind, 
kann eine allgemeine Orientierung an rassismuskritischen 
Begriffen hilfreich sein, um der Gefahr zu begegnen, unge-
wollt rassistisch diskriminierende Begriffe zu bedienen. Ab-
wehrmechanismen, die bei der Veränderung der bisherigen 
Sprachpraxis auftreten, können als Teil des Ver-Lernprozes-
ses anerkannt werden, ohne sich von diesen ausbremsen 
zu lassen. In der Öffnung des Diskurses können Personen 
‚positiver Betroffenheit’ den Expert*innenstatus und die al-
leinige Deutungshoheit hinter sich lassen und den Diskurs 
durch power-sharing öffnen. Impulse, rassifizierten Perso-
nen Überempfindlichkeit oder eine falsche Wahrnehmung 
zuzuschreiben, können dahingehend gewendet werden, die 
Realität von Menschen mit Rassismuserfahrungen ernst zu 
nehmen und anzuerkennen, dass sie u.a. rassistische Ge-
walt in Form von Sprache erfahren und berechtigt sind, die-
se Erfahrung zu artikulieren. Ferner kann das eigene Verhal-
ten auf die eigene Immunisierung gegenüber sprachlicher 
Gewalt hinweisen. 

25 Vgl. zur Unterscheidung ‚negativer’ und ‚positiver’ Betroffenheit das Grundlagenkapitel zu Rassismus in diesem Arbeitspapier. ]

26 Hier gibt es mittlerweile zahlreiche künstlerische, politische, wissenschaftliche Projekte, die u.a. mit und an Sprache arbeiten. Vgl. exemplarisch 

den künstlerisch-politischen Zusammenschluss kanak attak“(1998), den Braunen Mob, eine „Schwarze media-watch-Organisation, gegründet von 

professionell Medienschaffenden, Künstler*nnen, Aktivist*innen und Jurist*innen, die eine diskriminierungsfreie deutsche Medienöffentlichkeit 

erreichen [wollen]“ (ebd. 2014) sowie das Künstler_innenduo Kanakistan mit ihrem geplanten Gedichtband HAYMATLOS, der sich systematisch 

lyrischen Auseinandersetzungen von Rassismuserfahrungen und Schreiben als kollektiver Ermächtigungsstrategie widmet (ebd. o. J.).

27 Vgl. hierzu beispielhaft die im Jahr 2013 kontrovers geführte Debatte um die Änderung von Kinderbüchern aufgrund rassistischer Bezeichnungen 

und Bilder. Maureen M. Eggers analysiert und kritisiert u.a. die in der Figur Pippi Langstrumpf tradierten Bilder von weißsein und Schwarzsein und 

fragt, welche Botschaften weiße und Schwarze Kinder hierdurch erlernen (ebd. 2008).

28 Auch wenn einige Menschen einer Gruppe z.B. einen rassistischen Begriff als Selbstbezeichnung verwenden, bedeutet dies nicht automatisch, dass 

sie mit dem Begriff und seiner Bedeutung einverstanden sein müssen. Selbst wenn die Personen die Verwendung bejahen: es ist entscheidend, wer 

welche Begriffe verwendet. So macht es einen bedeutenden Unterschied, ob rassifizierte Personen einen rassistischen Begriff aufgreifen, um ihn 

neu zu besetzen und damit der rassistischen Ursprungsbezeichnung eine Eigenbezeichnung entgegensetzen (vgl. Geusen-Begriff). Hier geht es um 

Wiederaneignung von Sprache, während die Verwendung rassistischer Begriffe durch rassifzierende Personen Gefahr läuft, zu einer Bestätigung 

und Vertiefung des ursprünglichen Begriffs und des rassistischen Bezeichnungsverhältnisses beizutragen (vgl. u.a. Arndt 2011: 125).

1.2.5.1 Abwehrstrategien erkennen und abbauen
Einer Auseinandersetzung mit den eigenen Sprechge-
wohnheiten stehen oft verschiedene Abwehrmechanismen 
gegenüber. Werden Personen auf die Verwendung von ras-
sistischen Begriffen aufmerksam gemacht, wird oft eine 
Verteidigungshaltung eingenommen. So wird beispielswei-
se darauf verwiesen, dass es sich um einen historischen 
Begriff handele, der zur Sprache gehöre und nicht als kul-
turelles Erbe verloren gehen dürfe.27 Eine weitere gängige 
Rechtfertigung wird in dem Argument angeführt, dass kei-
ne anderen Bezeichnungen vorhanden seien oder man eine 
Person kenne, die selbst der bezeichneten Gruppe ange-
höre und den Begriff verwende. Wenn Personen selbst den 
Begriff für sich gebrauchen, dann müsse dies prinzipiell in 
Ordnung sein.28 Kritiker*innen rassistischer Begriffen wird 
in der Diskussion oft die Einführung eines dogmatischen 
Systems von Political Correctness (dt. Politische Korrekt-
heit) unterstellt, das als Einschränkung und Bedrohung des 
eigenen Rechts auf Rede- und Meinungsfreiheit verstanden 
wird (vgl. Hayn 2013: 339). Unbeachtet bleibt in diesem 
Vorwurf, dass das gleichberechtigte Aushandeln der Fra-
ge, welche Sprache und welche Begriffe als angemessen 
für alle Subjekte gelten können, einen wesentlichen Aspekt 
von Rede- und Meinungsfreiheit einschließt. Rassistische 
Begriffe sind nicht im Einverständnis Aller geprägt worden, 
sondern als Teil einer symbolischen Macht- und Herrschaft-
spraxis einer dominanten Gruppe zur Bestimmung, Kont-
rolle und Unterdrückung von rassifizierten Anderen entwi-
ckelt worden. In der Abwehr weißer Mehrheitsangehöriger, 
rassistische Bezeichnungen aufzugeben, die Schwarzen 
Menschen, People of Color und migrantischen Menschen 
gegeben wurden und werden, zeigt sich die Weigerung, 
Deutungsmacht über Sprache zu teilen (vgl. Hayn 2013, S. 
339). Bei einer rassismuskritischen Auseinandersetzung 
mit Sprache geht es zudem nicht darum, einen starren Re-
gelkatalog oder ein politisches Korrektiv zu entwickeln, die 
dann oft als Belehrung und Übergriffigkeit und Einschrän-
kung der Freiheit insbesondere von privilegierten Personen 
wahrgenommen werden (vgl. Hayn 2013: 339). Vielmehr 
geht es darum, in eine „machtbewusste Auseinanderset-
zung mit der eigenen strukturellen Verortung in der Gesell-
schaft und ihrer Verschränktheit mit der eigenen Sprache“ 
(ebd.: 339) zu treten. 
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1.2.5.2 Begriffe und Bedeutungen verändern – Aus-
schlusspraxen vermeiden
Begriffe, die rassistische Bilder und Vorstellungen bein-
halten, sind in unserer gängigen Sprache allgegenwärtig. 
Das Wissen über die Herkunft und den rassistischen Ge-
halt von Bezeichnungen ist oftmals jedoch nicht oder nur 
bedingt vorhanden. Eine rassismuskritische Auseinan-
dersetzung zielt zum einen darauf ab, an der Vermittlung 
von Wissen über den Zusammenhang von Rassismus und 
Sprache anzusetzen. Zum anderen gilt es, rassistisches 
Wissen, das in Begriffen und Sprechweisen reproduziert 
wird, zu schwächen. Ziel ist die Entwicklung und Anwen-
dung von Begriffen, die weniger stark an rassistische 
Begriffstraditionen anknüpfen, sowie das Initiieren eines 
(selbst-)reflexiven Umgangs mit Sprache im Wissen um 
ihre Wirkmächtigkeit.

Es ist hierbei nicht ausreichend, rassistische Begriffe 
durch neue oder andere Bezeichnungen lediglich zu erset-
zen. Vielmehr muss damit einhergehend ein Bedeutungs-
wandel stattfinden, damit nicht alte Vorstellungen in dem 
Gewand neuer Begriffen weiter transportiert werden kön-
nen.29 Zugleich ist es wichtig, keinen Kampf über die Fra-
ge zu führen, wer die neuesten und korrektesten Begriffe 
kennt. Hier steht dann oftmals nicht mehr ein rassismus-
kritischer Umgang mit Sprache im Mittelpunkt, sondern 
die Demonstration des eigenen Expert*innentums. Nicht 
selten ergeben sich hierbei Kämpfe und ein selbstbezoge-
nes Kreisen über die eigene Reflexivität und ein Abwerten 
Anderer, die ‚noch nicht so weit sind’, da sie die neuesten 
und kritischsten Begriffe nicht einwandfrei beherrschen. 
María do Mar Castro Varela merkt an, dass diese oftmals 
als Kämpfe ausgetragenen Auseinandersetzungen „über 
die Produktion von Schweigen“ funktionieren und nicht 
dazu beitragen, zu mehr Gerechtigkeit zu führen (ebd. 
2014: 55). Paradoxerweise wiederholt sich dann gerade 
in der Kritik an ausschließenden, rassistischen Sprech-
praxen ein Ausschluss von Stimmen, die oftmals weniger 
privilegiert sind und nicht die finanziellen, symbolischen, 
kulturellen und sozialen Ressourcen besitzen, sich einge-
hend gerade mit wissenschaftlichen Texten zu beschäfti-
gen oder primär andere Kämpfe führen (müssen).

1.2.5.3 Ausblick
Eine Debatte über die Frage, wer im Diskurs über Ras-
sismus berechtigt ist, als Teil der Sprecher*innenge-
meinschaft in gleichberechtigter Weise zu sprechen und 
Sprache zu prägen, stellt einen zentraler Ort politischer 
Auseinandersetzung dar. In Aushandlungsprozessen 
kann durch die Egalisierung von (Deutungs-)Macht und 

29 Ein prominentes Beispiel ist der Begriff „Migrationshintergrund“, der alte Differenzsetzungen und Strategien des Fremd-Machens nicht überwindet, 

jedoch in harmloserer und gesellschaftlich akzeptablerer Form weiter transportiert. Vgl. hierzu die Kritik von Deniz Utlu (2011).

30 Hier kann exemplarisch auf die Umbenennung des Gröbenufers in das May-Ayim-Ufer in Berlin im Jahr 2009 verwiesen werden. Otto Friedrich 

von der Gröben galt als „‚Pionier’ des deutschen Kolonialismus“, gründete „die Festung ‚Großfriedrichsburg’ im heutigen Ghana“ und war an der 

Verschleppung und dem Tod von bis zu 30.000 versklavten Menschen aus Westafrika beteiligt. Dabei überlebte jede „zehnte Person schon den 

Transport an den Bestimmungsort nicht“ (Sow 2009).

selbstreflexiver Auseinandersetzung gemeinsam an weni-
ger verletzenden, diskriminierenden Sprachgewohnheiten 
gearbeitet werden.

Wir erfinden Sprache nicht tagtäglich neu; Sprache ist ein 
historisch gewachsenes, gesellschaftlich geteiltes Pro-
dukt. Da Sprache jedoch nicht gänzlich feststehend und 
historisch unveränderlich ist, sondern in der Praxis des 
Sprechens Schreibens und Lesens entwickelt, verändert 
und mitunter auch erneuert wird, gibt es immer auch einen 
Raum für Veränderung. Judith Butler spricht von Verschie-
bungen oder Resignifizierungen (vgl. ebd. 1991: 49 ff.), die 
dadurch möglich sind. Dies bedeutet, dass ursprüngliche 
Bedeutungen, die Begriffe innewohnen, auch verschoben, 
anders zitiert und damit verändert in unsere Sprach- und 
Schreibpraxis eingebracht werden können. May Ayims 
Gedicht und ihr Umgang mit Sprache erinnern hieran. In 
dem gestaltenden und hervorbringenden Charakter von 
Sprache liegt das Potenzial einer schrittweisen und im-
manenten Veränderung. Möglichkeiten der sprachlichen 
Verschiebung sind auf verschiedenen Ebenen möglich: 
auf der Ebene symbolischer Repräsentation, z.B. in Form 
von Umbenennungen von Straßennamen und Plätzen, die 
die Sichtbarkeit von Kolonialismus und Rassismus för-
dern, anstatt sie unkritisch fortzuschreiben30. Sprachliche 
Verschiebungen zeigen sich aber auch in der tagtäglichen 
Entscheidung, welche Begriffe und Redewendungen im ei-
genen Alltag gerade in professionellen Handlungszusam-
menhängen Gehör und Anwendung finden. 
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2 Rassismuskritik in der Praxis Kommunaler  
Integrationszentren

2 .1 Rassismuskritische Arbeit in der StädteRegion Aachen

31 Eine Differenzierung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten (Islamismus, Salafismus usw.) ist an dieser Stelle leider nicht möglich. Auf den Begriff 

des Extremismus wird unter Punkt 2.1.2 kurz eingegangen. Die Wendung „gewaltbereiter Salafismus“ wird vom Innenministerium NRW verwendet, 

ist aber nicht unstrittig. 

2.1.1 Ausganglage

Seit fast 20 Jahren setzt sich die StädteRegion Aachen – 
der frühere Kreis Aachen – gegen Rassismus und für ein 
gutes Miteinander ein. Unter dem heutigen Titel „Mitei-
nander in der StädteRegion Aachen – gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit“ (im Folgenden kurz „Mitein-
ander“) werden eine Vielzahl von Veranstaltungen und 
Maßnahmen durchgeführt, die die Öffentlichkeit für das 
Thema Rassismus sensibilisieren und die zivilgesell-
schaftliche Auseinandersetzung damit stärken wollen.  

„Miteinander“ will dazu beitragen, die Verschiedenheit 
der Menschen, die in der StädteRegion Aachen leben, 
zu schätzen und rechtsextremistischen und menschen-
feindlichen Tendenzen entgegenzuwirken. In Blick ge-
nommen werden dabei auch religiös-fundierter Terroris-
mus31 und gewaltbereiter Salafismus. 

Das Programm
• appelliert an alle Einwohner*innen, sich aktiv für das 

„Miteinander" und gegen Rassismus und Menschen-
feindlichkeit einzusetzen.

• fördert Projekte, die in diesem Sinne tätig werden.
• führt Informationsveranstaltungen und Projekte mit 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch.

Erwachsen ist diese Arbeit vor allem aus der besonderen 
Konfrontation der Region mit dem Thema „Rechtsext-
remismus“. Entstanden ist daraus die Erkenntnis, dass 
Rassismus als gesamtgesellschaftliche Praxis ange-
sehen werden muss. Die Auseinandersetzung damit ist 
eine dauerhafte Aufgabe, die nicht nach Ablauf einer Frist 
beendet sein kann. 

Nachdem „Miteinander“ bis 2011 einen befristeten Pro-
jektstatus hatte, wurde es daher schließlich in ein dau-
erhaftes Programm überführt. Dies sichert eine kontinu-

ierliche und nachhaltige Auseinandersetzung mit dem 
Thema. 

Bis 2013 war „Miteinander“ beim Integrationsbüro, ei-
ner Stabsstelle der StädteRegion angesiedelt. Mit der 
Gründung des Kommunalen Integrationszentrums der 
StädteRegion Aachen wurden die Tätigkeiten im Bereich 
Integration (frühere RAA und Integrationsbüro) im neu-
en Kommunalen Integrationszentrum zusammengefasst 
und „Miteinander“ dort angegliedert. Das Kommunale 
Integrationszentrum der StädteRegion ist dem Dezer-
nat für Soziales und Gesundheit zugeordnet und für die 
Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, 
Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden 
Simmerath und Roetgen zuständig. Rund ein Viertel der 
Menschen in diesen Kommunen haben einen Migrati-
onshintergrund. 

Die rassismuskritische Arbeit in der StädeRegion Aa-
chen hat ihren Ursprung in der Auseinandersetzung mit 
dem Phänomen Rechtsextremismus. Im Folgenden wird 
daher ein grober Überblick zu diesem Thema gegeben, 
bevor die besondere Situation in der StädteRegion Aa-
chen sowie Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen von 

„Miteinander“ vorgestellt werden. 

Silke Peters hat an der RWTH Aachen Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 
Neue Deutsche Literaturgeschichte und Politische Wissenschaft studiert. Sie arbei-
tet seit 2009 im Programm „Miteinander“. 
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2.1.2 Theoretischer Hintergrund:  
Ideologien der Ungleichheit

2.1.2.1 Rechtsextremismus, Rassismus und Gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit
Um gezielt gegen Tendenzen der Ausgrenzung vorzugehen, 
ist das Verstehen solcher Ideologien von großer Bedeutung. 

Ausgangspunkt der rassismuskritischen Arbeit in der 
StädteRegion Aachen war die massive öffentliche Präsenz 
rechtsextremer Gruppen. Auf die bekannteste wird im 
Kapitel 3.1 zum „Organisierten Rechtsextremismus in der 
StädteRegion Aachen“ eingegangen. Zum besseren Ver-
ständnis wird soll an dieser Stelle eine kurze Einführung in 
das Thema „Rechtsextremismus“ gegeben werden.

Zum Forschungsgegenstand des Rechtsextremismus gibt 
es zahlreiche Definitionen, Publikationen und Kontroversen. 
Virchow (2016) spricht von „weit über 5000 wissenschaft-
lichen Publikationen“, die in den Jahren 1990 bis 2013 er-
schienen sind. 

Eine vielfach verwende Definition stammt von Jaschke 
(2001):

„Unter ‚Rechtsextremismus' verstehen wir die Gesamtheit 
von Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, organi-
siert oder nicht, die von der rassisch oder ethnisch beding-
ten sozialen Ungleichheit der Menschen ausgehen, nach 
ethnischer Homogenität von Völkern verlangen und das 
Gleichheitsgebot der Menschenrechts-Deklaration ableh-
nen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individu-
um betonen, von der Unterordnung des Bürgers unter die 
Staatsräson ausgehen und die den Wertepluralismus ei-
ner liberalen Demokratie ablehnen und Demokratisierung 
rückgängig machen wollen". 

Die Verschiebung des Themas Rassismus an den rechten 
Rand ist eine typische Reaktion. Das kann dazu führen, 
dass Rassismus als reines Problem ‚der Anderen‘ verstan-
den wird. Rassismus wird so gerade nicht als gesellschafts-
strukturierende Praxis, sondern als kriminelles und/oder 
pathologisches Phänomen Einzelner in den Blick genom-
men. 

Diese Definition nennt bereits Rassismus als wichtiges 
Merkmal des Rechtsextremismus. 

32 Vgl. Dazu die Ausführungen von Mariela Georg in diesem Arbeitspapier unter Kapitel 2.3.

Als weitere Elemente des Rechtsextremismus angese-
hen werden können (vgl. Virchow 2016: 10): 

• Antisemitismus
• Autoritarismus/Law-and-order-Denken
• Ablehnung der Demokratie 
• Nationalismus
• Antipluralismus
• Verharmlosung der Nazidiktatur
• Militarismus 

Die Vorstellung der sozialen Ungleichheit von Menschen 
lässt sich gut mit dem Konzept der Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit, das auf den Bielefelder Erzie-
hungswissenschaftler Wilhelm Heitmeyer zurückgeht, 
verbinden. 

„Mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – kurz 
GMF genannt – bezeichnen wir die Abwertung und Aus-
grenzung von sozialen Gruppen und von Personen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, die an 
Merkmalen wie Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Religion, 
sexueller Orientierung, sozialer Herkunft oder auch ihrer 
physischen oder psychischen Konstitution festgemacht 
wird. Sie drückt sich in Vorurteilen, negativen Stereotypen, 
abwertenden Überzeugungen, Diskriminierungen und 
Feindseligkeiten aus.“ (Zick et al 2016: 33)

Abbildung 1: Das Syndrom der Gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit. (Quelle: Zick et al. 2016: 37)

Das Konzept der GMF bietet den Vorteil, dass nicht nur 
ethnische Herkunft32, sondern auch weitere Gründe für 
Diskriminierung in den Blick genommen werden kön-
nen. Dazu gehören vor allem Antisemitismus, Antimus-
limischer Rassismus und Homophobie. Alle genannten 
Phänomene spielen im modernen Rechtsextremismus 
eine große Rolle. Sie sind aber nicht nur bei Mitgliedern 
von Parteien und Gruppierungen, die dem organisierten 
Rechtsextremismus zuzuordnen sind, sondern vielmehr 
auch in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet (vgl. Zick 
et al 2016).
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Wie Veronika Kourabas im einführenden Kapitel zu diesem 
Band darstellt, ist die Verschiebung des Themas Rassis-
mus an den rechten Rand eine typische Reaktion. Das 
kann dazu führen, dass Rassismus als reines Problem 

‚der Anderen‘ verstanden wird.33 Rassismus wird so gera-
de nicht als gesellschaftsstrukturiende Praxis, sondern als 
kriminelles und/oder pathologisches Phänomen Einzelner 
in den Blick genommen. Gerade die Auseinandersetzung 
mit der Betroffenheit jedes einzelnen Menschen mit dem 
Thema Rassismus sollte aus einer rassismuskritischen 
Perspektive aber geschehen. 

Vergleichbares lässt sich sicher auch für andere Abwertun-
gen, die durch GMF zusammengefasst werden, festhalten. 
Gleichzeitig sollte durch die Berücksichtigung anderer ab-
wertender Haltungen wie Homophobie etc. das Phänomen 
Rassismus in seiner Wirkmächtigkeit in Bezug auf gesell-
schaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht rela-
tiviert werden. 

Das Konzept der GMF bietet den Vorteil, dass nicht nur 
ethnische Herkunft, sondern auch weitere Gründe für 
Diskriminierung in den Blick genommen werden können. 
Dazu gehören vor allem Antisemitismus, Antimuslimi-
scher Rassismus und Homophobie.

Die Rechtsextremismus-Definition von Jaschke gibt be-
reits Hinweise auf die Vielzahl der Phänomene, die mit 
diesem Begriff beschrieben werden. Unter dem Begriff 

„rechtsextrem“ werden unter anderem Einstellungen, Ver-
haltensweisen, Terrorakte, Parteien, Bekleidungsmarken, 
Bands, Musiker und vieles mehr zusammengefasst. Die 
Schnittmenge der einzelnen Erscheinungen bilden die 
oben genannten Elemente. Rassismus und andere Ideolo-
gien der Ungleichheit sind wichtige verbindende Bestand-
teile. 

Für viele Menschen ist der Einsatz von physischer Gewalt 
ein entscheidendes Kriterium für Extremismus. Auf die 
sogannte Extremismus-Debatte kann im Rahmen dieses 
Beitrags nicht ausführlich eingegangen werden, allerdings 
sollte darauf hingewiesen werden, dass der Begriff „Extre-
mismus“ keinesfalls unumstritten ist und eine Gleichset-
zung von verschiedenen Phänomen (Links-, Rechts-, und 
religiöser Extremismus) impliziert. „Dabei handelt es sich 
um völlig unterschiedliche Sachverhalte, die nur über eine 
einzige Gemeinsamkeit verfügen, nämlich, dass sie sich 
gegen den demokratischen Rechtsstaat richten. Der Sam-
melbegriff umfasst mithin Objekte, die mehr voneinander 
trennt, als sie miteinander verbindet. [….] Insbesondere 
mit Blick auf den Rechtsextremismus wird bemängelt, 
dass er damit zu einem Außenseiterphänomen erklärt und 
mithin bagatellisiert wird“ (Stöss 2015). 

In ihrem Beitrag zu diesem Band zeigt Mariela Georg 

33 Vgl. dazu ausführlich die Darstellung von Veronika Kourabas.

deutlich den Zusammenhang zwischen Gewalttaten und 
Diskriminierung. Rechtsextreme Gewalttaten wie die des 
NSU sind an der Spitze der Gewaltpyramide zu verorten. 
Rassismus und Diskriminierung aber bieten den gesell-
schaftlichen Nährboden, auf dem Gewalt und Rechtsextre-
mismus wachsen. So sehen sich viele Rechtsextremisten 
als Vollstrecker eines allgemeinen Volkswillens (vgl. Topcu/
Ulrich). Um dieser Vorstellung entgegen zu wirken, sollte 
die Zivilgesellschaft dazu ermutigt werden, gezielt gegen 
rassistische Äußerungen vorzugehen. 

Ferner ist davon auszugehen, dass Personen im Laufe des 
Radikalisierungsprozesses die Gewaltpyramide weiter er-
klimmen. Eine wirksame Prävention sollte daher bereits 
auf der Ebene von Vorurteilen und rassistischen Wissens-
beständen ansetzen. 

Wenn man voraussetzt, dass Rassismus eine gesellschaft-
liche Praxis und ein gesellschaftsformendes Phänomen 
darstellt, kann kurzfristiger Aktionismus nicht zu langfris-
tigen Ergebnissen führen. Besonders die Auseinanderset-
zung mit den Themen Rassismus und Rechtsextremismus 
erfolgt aber häufig – zumeist aufgrund besonderer Vor-
kommnisse – eher anlassbezogen. Kurzfristige Förderpro-
jekte ermöglichen einen Einstieg in das Thema, sichern 
aber selten die Nachhaltigkeit der Bearbeitung. Um dauer-
haft das gesellschaftliche Klima zu verändern, bedarf aber 
es einer kontinuierlichen und anlassunabhängigen Ausein-
andersetzung.  

2.1.2.2 Parallelen und Unterschiede: Rechtsextremis-
mus und religiös-fundierter Terrorismus
Wie oben dargestellt, wird im Rahmen von „Miteinander“ 
auch das Thema religiös-fundierter Terrorismus bearbeitet. 
Seit dem Aufkommen und Erstarken radikal islamistischer 
Gruppierungen wird in Wissenschaft und Praxis über eine 
Nähe von Islamismus und Rechtsextremismus diskutiert.

Viele der oben genannten Aspekte lassen sich auf das The-
menfeld „religiös-fundierter Terrorismus“ übertragen. In 
der Anhängerschaft herrschen ähnliche Vorstellungen von 
Ungleichheit der Menschen, Ablehnung der Demokratie 
und eine klare antiplurale Haltung. Absolutheitsansprüche, 
die Vorstellung der Überlegenheit der eigenen Religion/
Rasse und die Annahme von Gewalt als adäquates Mittel 
zur Durchsetzung von Zielen sind ebenfalls vergleichbar. 

Darüber hinaus gibt es strukturelle Ähnlichkeiten bei der 
Anwerbepraxis beider Szenen und bei den Faktoren, die 
eine Radikalisierung fördern. So machen beispielsweise 
die Vorstellung von Kameradschaft/Bruderschaft, Stärke, 
oder das Gefühl auserwählt zu sein, beide Szenen attrak-
tiv für Menschen, die nach Orientierung und Zugehörigkeit 
suchen. 
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Es gibt aber auch entscheidende Differenzen. Einer der 
wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Ideologien ist, 

„dass im Islamismus ethnisch-nationale Kategorien auf-
grund des Fehlens völkischer Ideologie ohne Bedeutung 
sind“ (Virchow 2016: 11).

Aus rassismuskritischer Sicht ist es wichtig, zu beobach-
ten, ob unter dem Deckmantel der Sorge vor islamisti-
schem Terror nicht antimuslimischer Rassismus verbor-
gen und transportiert wird. 

2.1.3 Rassismuskritische Arbeit in der 
StädteRegion Aachen

2.1.3.1 Organisierter Rechtsextremismus in der Städte- 
Region Aachen
In der Vergangenheit verfügte die Region Aachen über eine 
der aktivsten rechtsextremen Szenen in NRW. Dies galt so-
wohl in Bezug auf die Parteienlandschaft als auch für die 
freie Kameradschaftsszene und entsprechende Aufmär-
sche in der Region.

Die präsenteste Gruppe der Region war die Kameradschaft 
Aachener Land (KAL), die zu den ältesten und aktivsten Ka-
meradschaften in NRW gehörte. 

Sie war am Beginn der 2000er Jahre entstanden und do-
minierte seitdem die rechtsextreme Szene - insbesonde-
re das militante Neonazi-Spektrum der Region Aachen/
Heinsberg/Düren. Anfangs bestand eine starke personelle 
Nähe zur regionalen NPD. Im August 2012 wurde die KAL 
vom NRW-Innenministerium verboten. 

Einige der früheren KAL-Mitglieder haben sich zwischen-
zeitlich in der Partei „Die Rechte“ organsiert, deren Bun-
desverband sich im Mai 2012 gegründet hatte. Seit 2017 
besteht ein Kreisverband der Rechten Aachen/Heinsberg. 
Bei den Mitgliedern dieser neuen Gruppierung handelt es 
sich zum Teil um ehemalige Mitglieder der KAL. Öffentli-
che Präsenz zeigt aktuell vor allem die „Syndikat 52“. Sie 
spricht mit ihren Aktivitäten gezielt junge Leute an. Die Zahl 
52 steht dabei für den Postleitzahlenbereich der Region.

Verbindungen in die rechtsextreme Szene sollen darüber 
hinaus auch Teile der Fanszene des Vereins Alemannia Aa-
chen gezeigt haben. Dass die Region besonders mit Rechts-
extremismus konfrontiert war, zeigt auch die Einrichtung 
der Sondereinsatzgruppe Rechtmotivierte Kriminalität 
(REMOK) in Stolberg im Jahr 2012 sowie die regelmäßige 
Erwähnung im Verfassungsschutzbericht des Landes NRW.

Exkurs: „Mythos Stolberg“
Seit dem Tod eines jungen Mannes im April 2008 stand 
gerade die Stadt Stolberg im Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses. Ein junger Mann, dessen Familien aus dem Li-

banon stammt, verletzte dabei einen Deutschen tödlich 
mit mehreren Messerstichen. Seitdem fanden jedes Jahr 
Anfang April Aufmärsche der rechtsextremen Szene in der 
Stadt statt. „Obwohl nach dem abschließenden Ermitt-
lungsergebnis kein Hinweis auf eine politisch motivierte 
Straftat vorliegt, wurde das Opfer unmittelbar nach der 
Tat von der rechtsextremistischen Szene als ‚Märtyrer der 
Bewegung’ vereinnahmt. Die Szene versucht weiterhin, am 
Tatort in Stolberg eine ‚Gedenk- und Pilgerstätte’ zu etablie-
ren“, bilanziert hierzu der Verfassungsschutzbericht. (MIK 
2012: 14) 

Im Jahr 2013 wurden die Aufmärsche erstmals verboten.  

2.1.3.2 Entwicklung des Programms „Miteinander in der 
StädteRegion Aachen – gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit“ 
Vor dem oben skizzierten Hintergrund hat der ehemalige 
Kreis Aachen Mittel des Förderprogrammes „Kommunen 
gegen Rechtsextremismus“ des Landes NRW im Jahre 
2000 genutzt, um die Auseinandersetzung mit dem The-
ma Rechtsextremismus zu stärken. Es entstand das dama-
lige Projekt „Miteinander im Kreis Aachen – gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit“. Neben der Förderung von 
Einzelprojekten wurde im Rahmen der Landesförderung 
wurde eine Studie über die Einstellung von Kindern und Ju-
gendlichen zu „Fremden“ erstellt. 

Nach dem Auslaufen der Landesförderung entschied der 
Kreis das Projekt „Miteinander“ aus eigenen Mitteln weiter 
zu finanzieren. Er war damit einer der ersten, der sich mit 
eigenen Finanzmitteln in einem Projekt gegen Rassismus 
engagiert hat. Die Arbeit gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus wurde kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2005 
wurde „Miteinander“ neu aufgestellt. Seit 2006 wird regel-
mäßig ein Förderpreis zur Anerkennung herausragender 
Aktivitäten an Einrichtungen und Initiativen vergeben, die 
sich nachhaltig für das Miteinander einsetzen.

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Projektverlauf war, dass 
neben der Auseinandersetzung mit dem organisierten 
Rechtsextremismus der Region die Themen „Rassismus 
aus der Mitte der Mitte der Gesellschaft“ und „Alltagsras-
sismus“ stärker in den Vordergrund der Arbeit gestellt wer-
den sollten. 

Mit der Gründung der StädteRegion Aachen im Oktober 
2009 wurde das Projekt als „Miteinander in der StädteRe-
gion Aachen – gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ 
als eigenständiges Projekt weitergeführt. Im Jahr 2011 
wurde auf Beschluss des Städteregionstages der Projekt-
charakter beendet und „Miteinander“ als fester Bestand-
teil der Arbeit der StädteRegion Aachen implementiert. 
Mit Gründung des Kommunalen Integrationszentrums im 
Jahr 2013 wurde „Miteinander“ dort angesiedelt. 
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Das Thema Rassismuskritik ist so dauerhafter Arbeits-
schwerpunkt des Kommunalen Integrationszentrums 
StädteRegion Aachen. 

Aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Rechtsextremismus“ und der Etablierung von „Miteinan-
der“ konnte rassismuskritische Arbeit in der Region lang-
fristig gesichert und anschlussfähig gemacht werden.34

Auch das 2017 weiterentwickelte Integrationskonzept der 
StädteRegion Aachen trägt diesem grundsätzlich rassis-
muskritischen Ansatz Rechnung. 

Leitidee des Programms ist die nachhaltige Verbesserung 
des Zusammenlebens aller Menschen in der StädteRegi-
on Aachen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründe. Oberziele des Programms „Mit-
einander“ sind:

• Verminderung vorhandener gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit

• Prävention gegen extremistische und rassistische Ten-
denzen aller Art

• Stärkung der Akzeptanz der Werte des Grundgesetzes 
und der Demokratie als Basis des gemeinsamen Zusam-
menlebens

• Abbau von Gewaltbereitschaft, insbesondere gegen An-
dersdenkende und Menschen nichtdeutscher Herkunft

Unterziele:
• Das jeweilige lokale Meinungsklima im Sinne von Tole-

ranz und gegenseitiger Wertschätzung positiv beeinflus-
sen

• Vorurteile durch intensives Kennenlernen im gemeinsa-
men Handeln vermindern

• Das Projekt in der gesamten StädteRegion Aachen be-
kannt machen, einen hohen Grad an Zustimmung errei-
chen (vor allem das Medium Internet nutzen) und das 
Projekt explizit angebotsorientiert ausrichten

• Lokale Eigeninitiative von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ermutigen und unterstützen

• Städteregionsweit Initiativen für das gute Miteinander 
fördern und bei der Vernetzung helfen

• Kinder und Jugendliche mit „Interkulturalität“ und „An-
dersartigkeit“ vertraut machen

• Die Bevölkerung in der StädteRegion Aachen, insbeson-
dere die Erziehungseinrichtungen, für ein friedliches Mit-
einander gezielt sensibilisieren

• Hilfestellung beim Umgang mit konkreten Gefährdungen 
des Zusammenlebens durch Intoleranz, insbesondere 
bei manifesten extremistischen Tendenzen, geben

• Auf Diskriminierungen aufgrund von Herkunft aufmerk-
sam machen und diese korrigieren helfen

34 Zur Anschlussfähigkeit vgl. die Darstellung von Andrea Reckfort in diesem Band. Auch mit Blick auf diese Anschlussfähigkeit und den Bekanntheits-

grad des Programms wurde der Titel in den letzten Jahren kaum verändert – auch wenn gerade der Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ aus rassismus-

kritischer Sicht schwierige Implikationen enthält. (Vgl. Dazu im Glossar 3.1.17)

35 Vgl. Anmerkung 4 sowie Glossar 3.1.17

Projektbegleitung
Zur Begleitung der Arbeit im Programm „Miteinander in 
der StädteRegion Aachen – gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit“ wurde ein „Beirat“ gebildet, der über 
die inhaltliche Ausgestaltung des Programms sowie die 
Bewilligung von Fördergeldern entscheidet. Dem Beirat 
gehören an: 

• eine Vertretung der Polizei
• eine Vertretung aus der Arbeitsgemeinschaft der Ver-

bände der freien Wohlfahrtspflege 
• eine Vertretung der Kommunen 
• der/die Vorsitzende des Kinder- und Jugendhilfeaus-

schusses, des Schulausschusses sowie des Ausschus-
ses für Soziales, Gesundheit und Senioren und des Ar-
beitskreises der kommunalen Migrantenvertretungen in 
der StädteRegion 

sowie je ein Mitglied der Städteregionstagsfraktionen und 
folgende Organisationseinheiten der Verwaltung:

• A 33 – Ausländeramt, 
• A 40 – Schulverwaltungsamt, 
• A 41 – Schulamt, 
• A 43 – Bildungsbüro, 

2.1.3.3 Analyse, Information und Stärkung der Zivilge-
sellschaft 
Im Zentrum des Programms „Miteinander“ steht die nach-
haltige Auseinandersetzung mit Rassismus und gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit. Die kontinuierliche Be-
obachtung der Situation in der StädteRegion Aachen ist 
die Voraussetzung für eine gezielte Prävention. 

In den Jahren 2000 und 2007 wurden empirische Studien 
zur Einstellung von Kindern und Jugendlich zu „Fremden“35 
sowie zur Situation bezüglich rechtsextremer Tendenzen 
und Jugendgewalt durchgeführt. Die dort festgestellten 
Handlungsbedarfe waren Grundlage für die Weiterent-
wicklung des Programms. In der Maßnahmenentwick-
lung und Umsetzungen wurden daher Prioritäten auf die 
Zielgruppen „Kinder und Jugendliche“, „Multiplikatoren“ 
und „Zivilgesellschaft“ gelegt. Im Rahmen von „Miteinan-
der“ werden seit dem Jahr 2011 auch den Themen Islam-
feindlichkeit und religiös-fundierter Terrorismus starke 
Beachtung geschenkt. In diesem Themenfeld kooperiert 

„Miteinander“ mit der Beratungsstelle „Wegweiser in Aa-
chen – gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus“. 
Ziel dieser Kooperation ist auch, eine rassismuskritische 
Perspektive auf den Themenkomplex zu eröffnen und da-
für Sorge zu tragen, dass Unsicherheit und Ängste nicht in 
Vorurteile und antimuslimische Ressentiments umschla-
gen. Aktuell erfolgt – mit Unterstützung aus dem Landes-
programm NRWeltoffen - eine weitere Untersuchung zur 
Situation bzgl. Rechtsextremismus und Rassismus nach 
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dem Verbot der KAL und dem starken Zuzug geflüchteter 
Menschen in die Region. 

Die kontinuierliche Beobachtung der Situation vor Ort ist 
Voraussetzung für gezielte Maßnahmen der Prävention. 
Um kurzfristigem Aktionismus entgegenzuwirken, wer-
den dazu auf Grundlage der Analyse angemessene Maß-
nahmen empfohlen.

Auf Grundlage der Situationsanalyse entwickelt „Mitein-
ander“ verschiedene Veranstaltungen und Formate, um 
die Menschen in der StädteRegion zu den genannten 
Themen zu informieren und sensibilisieren. Unter ande-
rem haben in den letzten Jahren öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen zu den Themen „Pegida“, „HoGeSa“ und 

„Antimuslimischer Rassismus“ stattgefunden.Neben öf-
fentlichen Veranstaltungen, wie Vorträgen, Lesungen und 
Diskussion, werden auch Angebote für spezielle Zielgrup-
pen geschaffen bzw. Zielgruppen durch Kooperationen 
besonders berücksichtigt. 

36 Fanprojekte in NRW werden zu je einem Drittel von der jeweiligen Kommune finanziert. Neben der reinen finanziellen Abwicklung erfolgt in Aachen 

auch eine stark inhaltliche Zusammenarbeit mit „Miteinander“.

Einen Einblick in die Aktivitäten bietet die folgende  
Auflistung:

• In Kooperation mit der RWTH wurde eine Seminarreihe 
für Studierende der politischen Wissenschaft durchge-
führt.

• Das Arbeitsfeld wird regelmäßig an der Katholischen 
Hochschule NRW, Abteilung Aachen, für Studierende 
der Sozialen Arbeit vorgestellt. 

• Nachdem es im Jahr 2012 zu massiven Auseinander-
setzungen innerhalb der Fanszene von Alemannia Aa-
chen gekommen ist, bei denen auch rassistische und 
antidemokratische Motive eine Rolle gespielt haben 
sollen, begleitet „Miteinander“ die Arbeit des Fanpro-
jekts inhaltlich und konzeptionell.36  

• In Kooperation mit verschiedenen Sportvereinen und 
–verbänden bietet Miteinander Schulung für Übungs-
leiter*innen zu den Themen „Rassismus“ und „Rechts-
extremismus“ sowie Argumentationstrainings gegen 
rechte Parolen an. 

Abbildung 2: Quelle: Christina Handschuhmacher: Pegida ist der Ausdruck einer tiefen Spaltung der Bundesrepublik. 
In: Aachener Zeitung 05.02.2015. S. 4.
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Abbildung 3: Im Rahmen eines groß angelegten Modell-
projektes haben zahlreiche Herzogenrather Sportvereine 
eine Selbstverpflichtung gegen Rassismus unterzeichnet. 
Übungsleiter*innen wurde entsprechende geschult. Als 
Anerkennung erhielten die Vereine das abgebildete Schild.

• Zu den Aufgaben gehören außerdem die Sammlung 
und Bereitstellung von aktuellen Materialien zu den 
Themen „Extremismus“, „Rassismus“, „interkulturelle 
Kompetenz“ und „Gewaltprävention“ usw. Entspre-
chende Literatur kann beim Kommunalen Integrati-
onszentrum kostenfrei ausgeliehen werden. 

• in Schwerpunkt der rassismuskritischen Arbeit liegt in 
der Fortbildung pädagogischer Fachkräfte. Dazu finden 
unter anderem Fortbildungen zum Anti-Bias-Ansatz 
statt.

• Außerdem wurde das Projekt „ich, du, wir gemeinsam 
hier in der StädteRegion Aachen“ zur Auseinanderset-
zung mit Rassismus in Kindertagesstätten entwickelt. 

Abbildung 4:
Das Projekt „Ich, du, wir 
gemeinsam hier in der 
StädteRegion Aachen“ 
umfasst neben der Arbeit 
mit den Kindern eine Sen-
sibilisierung für das Team 
der Einrichtung (Team-
fortbildung) und Angebote 
für die Eltern (Elternabend, 

-frühstück etc.)

Damit möglichst viele Menschen für das Thema Rassis-
mus sensibilisiert werden können, ist die Kooperation mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren für „Miteinander“ von 
großer Bedeutung. Bei sämtlichen Veranstaltungen wer-
den lokale Partner*innen vor Ort eingebunden. 

Das können Bündnissen, Initiativen, Integrationsräte, 
Migrantenselbstorganisationen, Schulen, Bildungsein-
richtungen, Kindertagesstätten, Kirchengemeinden oder 
Vereine (wie beispielsweise Sportvereine) sein. 

Wenn man voraussetzt, dass Rassismus eine gesellschaft-
liche Praxis und ein gesellschaftsformendes Phänomen 
darstellt, sind Maßnahmen und Aktivitäten für alle Bevöl-
kerungsgruppen sinnvoll. Um dauerhaft das gesellschaft-
liche Klima zu verändern, bedarf es einer kontinuierlichen 
und anlassunabhängigen Auseinandersetzung. 

Um Aktive in ihrem Engagement für ein gutes Miteinander 
zu unterstützen, fördert „Miteinander“ Projekte und Ver-
anstaltungen, die den Projektzielen dienen. Dazu wurden 
Richtlinien zur Förderung von Einzelmaßnahmen Dritter 
erarbeitet. Trotz der Richtlinien handelt es sich bei der 
Bezuschussung der Maßnahmen um jeweilige Einzel-
fallentscheidungen, zu denen die Verwaltung dem Pro-
gramm-Beirat eine fachliche Beurteilung zur Verfügung 
stellt. Durch die Projektförderung stärkt und ermutigt 

„Miteinander“ einzelne Initiativen. Gleichzeitig wird aber 
auch der Bekanntheitsgrad des Programms gesteigert 
und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit das Thema Ras-
sismus in die Bevölkerung getragen. 

Zur besonderen Anerkennung des Engagements von Ver-
einen und Initiativen für das gute Miteinander wurde im 
Jahr 2005 ein Förderpreis eingeführt. Durch den Förder-
preis werden die Aktiven zu einer langfristigen und konti-
nuierlichen Arbeit motiviert, die dem Ziel einer nachhalti-
gen Verbesserung besonders Rechnung trägt. 

Darüber hinaus wird seit 2011 ein Bürgerpreis „Zivilcoura-
ge“ verliehen. Dieser wird an Einwohner*innen vergeben, 
die sich entschlossen gegen jegliche Art von Gewalt, Be-
drohung Beleidigung, Rassismus, Kriminalität, Fremden-
feindlichkeit und Diskriminierung eingesetzt haben. Im 
Unterschied zum Förderpreis für Initiativen und Institu-
tionen, der das nachhaltige und dauerhafte Engagement 
in den Mittelpunkt stellt, honoriert der Bürgerpreis „Zivil-
courage“ vor allem den Einsatz zum Schutz von Personen 
in den Bedrohungssituationen.
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Abbildung 5: Quelle: Pia Sonntag: Vorbilder für ein friedliches Zusammenleben. Aachener Zeitung 11.12.2015. S. 24

Kontaktdaten:

Kommunales Integrationszentrum StädteRegion Aachen 
Zollernstraße 10 
52070 Aachen

Timur Bozkir, Leitung  
Timur.bozkir@stadteregion-aachen.de 
Telefon: 0241 5198-4600

Fattaneh Afkhami, stellv. Leitung und Leitung „Integration durch Bildung“ 
Fattaneh.afkhami@staedteregion-aachen.de 
Telefon: 0241 5198-4606

Silke Peters 
„Miteinander in der StädteRegion Aachen – gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ 
Silke.peters@staedteregion-aachen.de 
Telefon: 0241 5198-4603 
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2 .2 Migrantenselbstorganisationen im Kontext der kommunalen rassismuskriti-
schen Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums Bielefeld

Im Folgenden wird am Beispiel der Arbeit des Kommu-
nalen Integrationszentrums der Stadt Bielefeld die Zu-
sammenarbeit mit den lokalen Migrantenselbstorgani-
sationen hinsichtlich einer rassismuskritischen Arbeit 
dargestellt. Zunächst werden hierzu Migrantenselbstor-
ganisationen in modernen Migrationsgesellschaften aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive verortet. Hieran 
anschließend wird die Zusammenarbeit mit Bielefelder 
Migrantenselbstorganisationen auf kommunaler Ebene 
für die Stadt Bielefeld dargelegt. Schließlich wird an ei-
nem praktischen Beispiel die initiierende Zusammenar-
beit mit den Bielefelder Migrantenselbstorganisationen 
im Rahmen des Landesförderprogramms NRWeltoffen 
zum Thema Rassismus dargestellt.

2.2.1 Migrantenselbstorganisationen 
aus wissenschaftlicher Perspektive

In den letzten Jahrzehnten nahm die Bedeutung der 
Analyse der Migrantenselbstorganisationen in den So-
zialwissenschaften, ebenso im gesellschaftspolitischen 
Diskurs vor allem in integrationspolitischer Perspektive 
(vgl. u. a. Esser 1986, Heckmann 1998), unter den As-
pekten der Diffusion von Wissen, finanziellen Rücküber-
weisungen und politischen Ideen in Richtung Herkunfts-
land als grenzüberschreitende Akteure (vgl. Faist 2008; 
Pries/Sezgin, Hunger 2005) sowie als soziale Orte des 
bürgerschaftlichen Engagements von Migrantinnen und 
Migranten (vgl. Zimmer 2007) zu. Je nach Höhe und Art 
der Kettenmigration und der teils ‚kollektiven‘ Motive [z. 
B. Arbeitsmigration, Armuts- und Fluchtmigration (vgl. 
Butterwegge/Hentges 2009)] für eine grenzüberschrei-
tende Migration, wurden in knapp 60 Jahren jüngster 
bundesdeutscher Einwanderungsgeschichte thematisch 
unterschiedlich gelagerte Migrantenselbstorganisatio-
nen gegründet.

Die allgemein u.a. als Migrantenselbstorganisationen 
bezeichneten Vereine und Organisationen dienen seit ih-
rem Entstehen als erste Anlaufstellen für Neuzugewan-
derte als soziale Räume der Pflege, der Kultur und der 
Geselligkeit. Sie wurden gegründet als Organisationen 
zur Selbsthilfe, sowie zur Repräsentation auf der landes- 
oder bundespolitischen Bühne, welche sich teils zu Dach-
verbänden zusammengeschlossen haben (z.B. AABF, 

DITIB, Milli Görüğ, Afrikanischer Dachverband NRW e.V.). 
So sind Migrantenselbstorganisationen in allen mögli-
chen gesellschaftlichen Teilbereichen entstanden, wie 
etwa Religions- und Moscheevereine, Unternehmer- und 
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmervereine, Heimat- 
bzw. Kulturvereine, Studierenden- und Rentnerinnen- 
und Rentnervereine sowie Eltern- und Schülerinnen- und 
Schülervereine. Für den Bereich Sport gilt dies ebenso, 
insbesondere der Zusammenschluss zu Fußballvereinen 
für Menschen mit einer Migrationsgeschichte. 

Einige klassische Theorien der Sozialwissenschaften 
werden seit den 1990er Jahren auf das Phänomen der 
Selbstorganisation von Menschen mit einer Migrations-
geschichte angewandt, bzw. werden neue Theorieansät-
ze gebildet. Die sozialwissenschaftliche Forschung zu 
Migrantenselbstorganisationen nährt sich größtenteils 
aus drei unterschiedlichen Forschungssträngen. Der 
Untersuchungsgegenstand wird abhängig vom Kontext 
seiner Entstehung aber insbesondere von den Erkennt-
nissinteressen der verschiedenen Traditionslinien der 
sozialwissenschaftlichen Forschung entsprechend un-
terschiedlich definiert.

Zunächst kann die wissenschaftliche Literatur zur ‚Im-
migrant Adaption‘ angebracht werden, die sich allen 
voran auf ökonomische und soziale Integration von 
Migrantinnen und Migranten durch Migrantenselbstor-
ganisationen konzentriert. Sie fokussiert auf einer Mik-

Laura Wende, Sozialarbeiterin BA
Kommunales Integrationszentrum Bielefeld Zuständig in der Region OWL und Biele-
feld für das Projekt Schule ohne Rassismus Schule mit Courage und die Bielefelder 
Aktionswochen gegen Rassismus
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ro-Ebene vor allem Individuen. Die Fragestellung dieser 
Literatur hat die Funktionen sowie die Vor- und Nachteile 
von Migrantenselbstorganisationen für ihre Mitglieder 
im Blick. Diese Forschungstradition schenkt allerdings 
den Organisationen als solchen sowie dem institutionel-
len (etwa dem politischen) Kontext nur wenig Aufmerk-
samkeit (vgl. Ramakrishnan/Bloemraad 2008: 2).

Die drei zentralen Forschungsstränge:
1. Konzentration auf die Auswirkungen von MSO auf das 
Individuum. Vor allem im Hinblick auf ökonomische und 
soziale Integration

2. Fokussierung der Bedeutung von Institutionen und  
deren Gründung/Vernetzung auf MSO

3. Augenmerk auf der Gesellschaft und dem politischen 
System als solches in Bezug auf soziale Beziehungen 
zwischen Individuen und deren Auswirkungen auf bür-
gerschaftliches Engagement zur Stärkung demokrati-
scher Systeme

Im Fokus der zweiten Tradition steht im Gegensatz dazu 
nicht das Individuum, sondern die Bedeutung von Insti-
tutionen auf Migrantenselbstorganisationen. Die Political 
Opportunity Stucture-Analyse, die ursprünglich aus der 
Forschungslinie zu sozialen Bewegungen stammt, analy-
siert Institutionen und Strukturen, etwa politische Gele-
genheitsstrukturen und untersucht, inwiefern sich diese 
auf Gründung und Vernetzung von Migrantenselbstorga-
nisationen auswirken (vgl. Koopmanns et al. 2005). Die 
zu erforschenden Gegenstände sind in diesem Kontext 
Akteurinnen und Akteure der Meso- und Makro-Ebene, 
beispielsweise Organisationen und Institutionen und de-
ren Wechselwirkungen.

Der für Migrantenselbstorganisationen wichtige dritte 
Ansatz ist an die Civic Engagement-Forschung angelehnt. 
Dieser Ansatz baut insbesondere auf den Studien Ma-
king Democracy Work (1993) und Bowling Alone (2000) 
von Robert Putnam auf (vgl. Putnam 1993, 2000). Dieser 
orientiert sich stark am Sozialkapitalbegriff von Putnam, 
der soziale Bindungen zwischen Personen, etwa in Ver-
einen und Organisationen, als notwendige Produzenten 
sozialen Vertrauens sieht, welches sich wiederum positiv 
auf die Funktionsfähigkeit demokratischer Systeme aus-
wirkt. Dabei wurden an Individuen untersucht, wie sich 
beispielsweise die Mitgliedschaft in einem Verein auf ihr 
Vertrauen in die Politik auswirkt. Im Mittelpunkt des For-
schungsinteresses stehen hierbei weniger die Individuen, 
sondern vielmehr die Gesellschaft bzw. das politische 
System. Putman geht davon aus, dass durch ethnische 
Fragmentierung einer Gesellschaft das bürgerschaftli-
che Engagement und somit die demokratische Beteili-
gung zurückgehen. 

In den letzten Jahren wurde dieser Befund von einigen 
Wissenschaftlern in Frage gestellt. Diese neueren Ansät-
ze kritisierten die Reduzierung der Forschung auf klas-
sische Formen der Beteiligung und des Engagements. 
Studien zu Migrantenselbstorganisationen spielten eine 
untergeordnete Rolle. Erst in den letzten Jahren werden 
Migrantenselbstorganisationen vermehrt im Hinblick auf 
ihren Beitrag zu Civic Engagment untersucht (vgl. Rama-
krishnan/Bloemraad 2008).

2.2.2 Zusammenarbeit mit Migranten-
selbstorganisationen auf kommunaler 
Ebene in Bielefeld

Seit vielen Jahren arbeitet die Stadt Bielefeld mit einem 
überwiegenden Anteil dieser Organisationen gut zusam-
men. Viermal im Jahr werden die Migrantenselbstorga-
nisationen zu Netzwerktreffen und zu einer jährlichen 
Fachtagung eingeladen. Auf den Netzwerkstreffen infor-
mieren die Vorstände über die Aktivitäten ihrer Vereine 
und tauschen sich über mögliche Kooperationen aus. 
Der vom Kommunalen Integrationszentrum Bielefeld 
organisierte letzte „Fachtag Migrantenorganisationen“ 
fand unter dem Motto ‚Vernetzung von Migrantenorgani-
sationen und Regeldiensten‘ statt. Hierbei ging es insbe-
sondere um die gemeinsame Ermittlung der Potenziale 
der Zusammenarbeit mit den Regeldiensten, Wohlfahrts- 
und Jugendverbänden, welche u.a. das Ziel hat, inter-
kulturelle Öffnungsprozesse anzustoßen, sowie die vor-
handenen qualitativ voranzutreiben. Der letzte Fachtag 
bot Bielefelder Einrichtungen und Trägern wie auch den 
Migrantenselbstorganisationen Gelegenheit zum gegen-
seitigen Kennenlernen sowie Raum für die Entwicklung 
von Ideen und neuen Kooperationen. Hierbei wurde der 
Frage nachgegangen, wie Vernetzung und Kooperation 
wirkungsvoll vorangebracht werden können und welcher 
Unterstützungsformen, Infrastrukturen, Ressourcen und 
Instrumente es bedarf, um eine gleichberechtigte Parti-
zipation von Migrantenselbstorganisationen dauerhaft 
sicherzustellen.
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Darüber hinaus fördert die Stadt Bielefeld im Rahmen 
der jeweils bereitstehenden Haushaltsmittel Initiativen, 
Vereine und Selbstorganisationen von Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte, die nachhaltig das Ziel verfol-
gen, die Integration der Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte in Bielefeld zu fördern und die gegenseitige 
Verständigung mit der Stadtgesellschaft zu verbessern. 
Zudem bietet das Kommunale Integrationszentrum Bie-
lefeld seit Jahren Fortbildungs- und Qualifizierungsange-
bote für Vereinsvorstände bezüglich der Professionalisie-
rung der eigenen Vereinsarbeit sowie für neue Initiativen, 
die eine Vereinsgründung planen. Hierbei werden u. a. in 
Kooperation mit dem Verein Erfahrungswissen für Initia-
tiven (EFI Bielefeld) Veranstaltungen und Workshops für 
Migrantenselbstorganisationen passgenau angeboten.

Bereits in den 1960er Jahren wurden die ersten Migran-
tenvereine in Bielefeld gegründet, die sich seitdem eh-
renamtlich um die Anliegen ihrer Landsleute kümmern, 
soziale Angebote für Frauen oder Jugendliche initiieren, 
Sprachkurse anbieten und die Kultur des Ursprungs-
landes pflegen. Inzwischen gibt es in Bielefeld ca. 75 
Migrantenselbstorganisationen, Vereine, Initiativen und 
Treffpunkte mit vielfältigen Zielen und Angeboten. Ge-
kennzeichnet sind sie vor allem durch ihre Heterogeni-
tät bezüglich Sozialstruktur, Ideologie/Politik, Region, 
Religion, Geschlecht und Alter sowie im Hinblick auf 
die unterschiedlichen Organisationsformen (informelle 
Gruppen, Treffpunkte, religiöse Gemeinden, politische 
Organisationen und Bildungs- und Erziehungseinrich-
tungen). 

Ihre einzelnen Funktionen lassen sich wie folgt kategori-
sieren:

• Information, Orientierung, Beratung und Unterstützung
• Anlaufstelle bei Exklusion bzw. Ausgrenzung und Diskri-

minierung
• Interessenvertretung und
• Kommunikation mit der Mehrheitsgesellschaft

Ihre Aktivitäten umfassen: Pflege der Herkunftskultur, 
Hilfen für das Herkunftsland, Freizeit, Sport, Religion, 
gruppenspezifische Aktivitäten (z.B. Bildungsarbeit, 
Rechts- und Sozialberatung) und Lokalpolitik. 

2.2.2.1 Potenziale, Ressourcen und Schwächen 
Die Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen bie-
tet, wie die Zusammenarbeit mit Vereinen im Allgemei-
nen, sowohl Potenziale und Ressourcen einerseits und 
Schwächen und Grenzen andererseits. Hierbei sind als 
deutliche Ressourcen hervorzuheben, dass die Organisa-
tionen ein großes soziales Netz von Beziehungen besit-
zen, einen guten Zugang zur Zielgruppe haben und eine 
Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit darstellen. 
Zudem entstehen neue Ressourcen durch die Grup-
penzugehörigkeit. Darüber hinaus bieten sie ein hohes 
Selbsthilfe-, Mobilisierungs- sowie Multiplikatorinnen- 

und Multiplikatorenpotenzial und haben nicht selten eine 
Vermittler- bzw. Brückenfunktion.

Andererseits kann die Kooperation geschwächt werden 
wie bspw. durch die ehrenamtliche Struktur (z.B. schwie-
rige kommunikative Erreichbarkeit), mangelnde räumli-
che und finanzielle Infrastruktur, mangelnde Transparenz 
der Vereinsarbeit und Kontinuität sowie mangelnde Pro-
fessionalität.

„MSO besitzen ein hohes Potenzial an Selbsthilfe, Mobili-
sierung und Multiplikation.“

2.2.2.2 Kriterien für eine Zusammenarbeit 
Die Migrantenselbstorganisationen sind wichtige Part-
ner der Kommunen und der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen für eine erfolgreiche Integrationspolitik. 
Mit dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teil-
habe und Integration hat sich das Land Nordrhein-West-
falen ausdrücklich auch dazu verpflichtet, den veränder-
ten Bedarfen und den unterschiedlichen Entwicklungen 
von Migrantenselbstorganisationen Rechnung zu tragen. 

Vor diesem Hintergrund wurden nun unterschiedliche 
Förderansätze zu einem Konzept zusammengeführt 
und an die Unterstützungsbedarfe der Migrantenselb-
storganisationen und die Förderziele der Landesregie-
rung angepasst. Funktionierende und nachhaltige Ko-
operationen zwischen Migrantenselbstorganisationen, 
Regeldiensten und Wohlfahrtsverbänden sind von allen 
Seiten sehr gewünscht. Diese Kooperationen erhöhen 
einerseits die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Migran-
tenselbstorganisationen und tragen andererseits zur di-
versitätssensiblen Öffnung von Fach- und Regeldiensten, 
Wohlfahrtsverbänden, Jugendverbänden und weiteren in 
der Migrationsarbeit tätigen Institutionen und Einrich-
tungen bei.

Die Kriterien für die Zusammenarbeit mit Migranten-
selbstorganisationen wurden vom Kommunalen Integra-
tionszentrum Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem Inte-
grationsrat entwickelt und inhaltlich mit den politischen 
Gremien abgestimmt. Hiermit ist auch der geographi-
sche Geltungsbereich der entwickelten Kriterien für die 
Stadt Bielefeld definiert. Die Kriterien der Zusammenarbeit 
mit Migrantenselbstorganisationen sehen wie folgt aus: 

• Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepu-
blik Deutschland und zu den UN-Menschenrechten, 

• Anerkennung der Gemeinnützigkeit als eingetragener 
Verein oder Tätigkeit als Initiative mit Angeboten in Bie-
lefeld, 

• Mitwirkung an der Realisierung der Ziele der Integrati-
onsförderung im Sinne des kommunalen Integrations-
konzeptes ‚Diversität, Partizipation, Integration‘:

 – Anpassung der Institutionen an die ethnische, 
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soziale und kulturelle Vielfalt der Bevölkerung 
und gesellschaftliche Partizipationsmöglichkei-
ten für alle, 

 – Abbau sozialer Ungleichheiten und die Verwirkli-
chung sozialer Gerechtigkeit,

 – Förderung der Integration der in Bielefeld lebenden 
Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshin-
tergrund und die Verständigung der gesellschaftli-
chen Gruppen untereinander.

Darüber hinaus ist wünschenswert, dass sie
1.  ihre Angebote öffentlich zugänglich machen, auch in 
 deutscher Sprache,
2.  an Fortbildungen/Workshops und Netzwerkstreffen der 
 Migrantenselbstorganisationen des Kommunalen Integ- 
 rationszentrums teilnehmen,
3.  mit anderen Organisationen und dem Integrationsrat ko- 
 operieren, 
4.  ihre Räumlichkeiten nach Absprache, bei Bedarf und  
 nach Möglichkeit auch anderen Migrantenselbstorgani- 
 sationen zur Verfügung stellen,
5.  durch gezielte Projekte Veranstaltungen für bestimmte 
 Zielgruppen (Frauen, Mädchen, Homosexuelle usw.)  
 Diversity-Aspekte aufgreifen und bearbeiten,
6.  das Selbstbewusstsein der Zielgruppe (Empowerment) 
  stärken und ihre Fähigkeiten zur Interaktion in der Ge- 
 sellschaft fördern,
7.  tabuisierte Themen von Migrantencommunities, welche 
  im Widerspruch zum Grundgesetz und den Menschen- 
 rechten stehen (z.B. Zwangsheirat, sogenannte Ehren- 
 morde, Genitalverstümmelung), aufgreifen und bearbei- 
 ten.
8.  durch Maßnahmen zur politischen Bildung der Ziel- 
 gruppe beitragen, deren Fähigkeiten zur politischen Par- 
 tizipation im demokratischen System der Bundesrepub- 
 lik Deutschland stärken und Voraussetzungen dafür 
 schaffen,
9.  eine Willkommens- und Anerkennungskultur für  
 zugewanderte Personen aufbauen.

2.2.2.3 Voraussetzungen für gute Kooperationen
Eine gelingende Kooperation hängt von vielen Faktoren ab, 
die beispielhaft anhand von zwei ausgewählten Faktoren im 
Folgenden dargestellt werden: 

I. Professionalisierung von MSO
Im Zusammenhang einer Professionalisierung stehen 
drei Ebenen im Vordergrund. Dies ist zunächst die Ebene 
der Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren. Die zweite Ebene befasst sich in erster Linie mit 
der Ressourcenklärung, Teamarbeit sowie Führung und 
Führungswechsel. Die letzte Ebene befasst sich mit der 
Vereinsarbeit als solche. Hierbei geht es vorrangig um 
Projektmanagement, Fundraising, Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit sowie um Veranstaltungsplanung und 
-durchführung. Das Thema der ‚rassismuskritischen Pro-
fessionalisierung‘ von Migrantenselbstorganisationen ist 
ein neuer Aspekt, den das Kommunale Integrationszen-
trum Bielefeld im Kontext ihrer eigenen rassismuskriti-
schen Arbeit durch spezielle Workshop-Reihen stärker 
angehen möchte (Details siehe 3.1.).

II. Diversitätssensible Öffnung der Institutionen
Bei diesem Öffnungsprozess sind von zentraler Be-
deutung: Anerkennung der Migrantinnen- und Migran-
ten-Communities und ihrer Selbstorganisationen, 
Öffnungsbereitschaft auf institutioneller Ebene, Koope-
rationsbereitschaft und diversitätssensible Kompetenz 
auf personeller Ebene, Bereitschaft, auf MSO zuzugehen, 
Anknüpfen an Eigenressourcen und Selbsthilfepotential 
von Migrantinnen und Migranten sowie Kooperationen 
auf Augenhöhe. 

Bei der Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisa-
tionen steht für das Kommunale Integrationszentrum 
Bielefeld vor allem der demokratisch-partizipative An-
satz im Vordergrund. So wurden etwa bei der Entwick-
lung und Fortschreibung des Bielefelder Integrations-
konzepts lokale Migrantenselbstorganisationen aktiv 
beteiligt. Hierzu waren Vertreterinnen und Vertreter der 
Organisationen in allen Handlungsfeldern vertreten und 
wurden aktiv mit ihrer Expertise einbezogen.

2.2.3 Migrantenselbstorganisationen als 
wichtige Akteure für Rassismuskritik

Migrantenselbstorganisationen können einen entschei-
denden Beitrag zu Rassismusprävention leisten. Bereits 
in den 1980er Jahren war der Ursprung der Selbstorgani-
sation der Menschen mit Migrationsgeschichte in Biele-
feld die Erfahrung von Diskriminierung und Ausgrenzung. 
Beispielsweise thematisierte bereits Mitte der 1980er 
Jahre der Bielefelder Fußballverein SuK (Sport und Kul-
tur, inzwischen SuK Canlar e. V.) offen den Alltagrassis-
mus und bezog als nahezu einziger Sportverein Position 
und beteiligt sich bis heute aktiv in der ‚Antirassismusar-
beit‘. Ein weiteres Beispiel sind etwa unterschiedlichste 
Hausgruppen, die seitens von Menschen mit Migrations-
geschichte unter dem Dach des Vereins Internationales 
Begegnungszentrum Friedenshaus (IBZ) gegründet 
wurden und deren Engagement weit über die Einzelhilfen 
und individuelle Unterstützung hinausgeht und das The-
ma Diskriminierung und Ausgrenzung im starken Fokus 
ihrer Arbeit steht. Ähnlich war es auch mit dem Studie-
renden- und Arbeiterverein DIDF in Bielefeld, der insbe-
sondere Ende der 1980er das Thema Antirassismus auf 
seine Fahnen geschrieben hat und z.B. durch die Kampa-
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gne „Mach meinen Kumpel nicht an“ dieses als zentrales 
Thema in der Vereinsarbeit positioniert hat. So gesehen 
haben einige Bielefelder Migrantenselbstorganisationen 
enorme Erfahrung in der rassismuskritischen Arbeit und 
bilden seit Jahrzehnte wichtige Anlaufstellen für Betrof-
fene, wurden jedoch als solche nicht wahrgenommen 
und/oder gewürdigt. In der Gegenwart ist es ebenfalls 
wichtig, diese und andere Bielefelder Vereine und Orga-
nisationen mit ihren Erfahrungen aktiv in die rassismus-
kritische Arbeit mit einzubeziehen.

Grundsätzlich ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht 
jede Organisation intentional ein integratives und rassis-
muskritisches Interesse verfolgt, sondern oftmals aus 
anderen Interessen und Absichten (z.B. religiöser oder 
politischer Art) heraus gegründet wurde (vgl. hierzu 
Hunger/Metzger 2011). Somit ist es unabdingbar, sich 
vor jeder Kooperation ein ganzheitliches Bild über die 
jeweilige Organisation, deren Mitglieder und deren Akti-
vitäten zu verschaffen.

Eine Zusammenarbeit mit geeigneten Migrantenselb-
storganisationen trägt auf mehreren Ebenen dazu bei, 
dass ein weiterer Schritt Richtung eines diskriminie-
rungsfreieren Zusammenlebens gegangen werden kann. 
So können einerseits im Sinne des Konzepts ‚Empo-
werment‘ Individuen ermächtigt werden, sich zu Wort 
melden zu können und Stellung zu Themen beziehen zu 
können, die sie persönlich betreffen und zu denen sie 
ansonsten nicht oder selten die Möglichkeit haben, sich 
zu äußern. Dies trägt vor allem dazu bei, dass von Ras-
sismus Betroffene sich selbst äußern und erklären kön-
nen und somit nicht nur über sie gesprochen wird und 
darüber hinaus neue Konzepte entwickelt und entworfen 
werden. Gleichzeitig können solche Kooperationen einen 
wichtigen Anstoß dafür geben, dass Organisationen sich 
(erstmalig) mit dem Thema ‚Rassismus‘ beschäftigen. 
Allerdings nicht vor dem Hintergrund einer Trennung 
zwischen der Mehrheitsgesellschaft als den ‚Rassisten‘ 
und Migrantinnen und Migranten, organisiert etwa in 
Vereinsstrukturen, als den von Rassismus ‚Betroffenen‘, 
sondern vielmehr im Sinne einer kritischen Auseinander-
setzung mit der Thematik. Diese beinhaltet bspw. auch 
die Auseinandersetzung mit rassistischen Einstellungen 
und Strukturen sowie das Hinterfragen von Machtver-
hältnissen innerhalb der eigenen Organisation. 

„Einige Bielefelder MSO besitzen enorme Erfahrungen 
in der diskriminierungssensiblen Arbeit und bilden seit 
Jahrzehnten wichtige Anlaufstellen für Betroffene.“

2.2.3.1 Workshop-Reihe für Bielefelder Migranten-
selbstorganisationen im Rahmen des Landesförderpro-
gramms NRWeltoffen 
Im Rahmen des Landesförderprogramms NRWeltoffen 
startete das Kommunale Integrationszentrum Bielefeld 
eine Workshop-Reihe für die Bielefelder Migrantenselb-
storganisationen, in der das Thema Rassismus im enge-
ren und die übergeordnete Thematik ‚gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit‘ im weitesten Sinne in einer Ver-
anstaltungsreihe thematisiert werden sollen. Hierbei 
geht das Kommunale Integrationszentrum Bielefeld 
gezielt auf die Migrantenselbstorganisationen zu und 
möchte weitestgehend alle Migrantencommunities er-
reichen. 

Eines der Ziele ist dabei der breitere Einbezug der Bie-
lefelder Migrantencommunities in den Diskurs um das 
Thema Rassismus einerseits und andererseits die ge-
zielte Initiierung und/oder Stärkung der Selbstreflexion. 
Diese bezieht sich sowohl auf die Vereins-, als auch auf 
der individuelle Ebene hinsichtlich rassistischer und/
oder diskriminierender Einstellungen von etwa anderen 
Migrantengruppen, Religionen und/oder Konfessionen 
sowie anderen gesellschaftlichen Gruppen, wie beispiels-
weise Homosexuelle, Transgender sowie Minderheiten 
aus den ursprünglichen Herkunftsländern. Als weiterer 
gesellschaftlicher Mehrwert für die Bielefelder Stadtge-
sellschaft, die geprägt ist von Zuwanderung (36% der 
Bielefelder Bürgerinnen und Bürger haben eine Migrati-
onsgeschichte), soll die zielgerichtete Zusammenarbeit 
mit den Bielefelder Migrantenselbstorganisationen das 
demokratische sowie friedliche Zusammenleben aller 
Bürgerinnen und Bürger stärken. Mittelfristig ist die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Bielefel-
der Migrantenselbstorganisationen und dem in Bielefeld 
seit 2011 vorhandenen und stetig wachsenden ‚Netzwerk 
rassismuskritischer Arbeit Kinder – Jugendliche – Er-
wachsene‘ (siehe www.ki-bielefeld.de) insbesondere im 
Rahmen der Bielefelder Aktionswochen gegen Rassis-
mus das Ziel.
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Kontaktdaten:

Kommunales Integrationszentrum Bielefeld 
Niederwall 23 
33602 Bielefeld

Laura Wende 
Förderprogramm KOMM-AN NRW 
Telefon: 0521 512646 
laura.wende@bielefeld.de

Hidayet Tuncer 
Projekt NRWeltoffen 
Telefon: 0521 512646 
hidayet.tuncer@bielefeld.de
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2 .3 Bonn – aufklären, sensibilisieren, stärken

37 Hier wird anlehnend an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) von „ethnischer Herkunft“ gesprochen, auch wenn dieses Merkmal als 

Konstruktion verstanden wird (siehe im Glossar des Arbeitspapieres unter 3.1.13).

2.3.1 Ausgangslage

Diskriminierung gehört für viele Menschen auch in einer 
internationalen UN-Stadt wie Bonn unter anderem bei 
der Wohnungs- oder Arbeitssuche, bei Behördengängen, 
in der Schule und in der Öffentlichkeit zum Alltag. Auch 
hier erleben Menschen Ausgrenzung und Benachtei-
ligung wegen ihrer ethnischen Herkunft37, ihrer Haut-
farbe, ihres rechtlichen Status, ihrer Sprache oder ihrer 
Religion. Bonn ist eine Stadt, die den Anspruch hat, die 
Vielfalt der Sprachen, Religionen und Kulturen aller Bon-
ner*innen zu schätzen und zudem Diskriminierung nicht 
zu banalisieren. Deshalb hat der Rat der Stadt Bonn die 

„Bonner Erklärung gegen Rassismus“ auf Initiative von 
Bonner Schüler*innen am 25. Juni 2009 beschlossen. 
In der Erklärung verpflichtet sich die Stadt Bonn, aktiv 
gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen und 
strebt gemeinsam mit vielen Bürger*innen, Initiativen 
und Vereinen eine Stadtgesellschaft der Vielfalt an, in der 
Rassismus und Diskriminierung keinen Platz haben.

Im ersten Integrationskonzept der Stadt Bonn 
(2009/2010) wurden Maßnahmen gegen Rassismus 
und Diskriminierung benannt und in der Folge, im Rah-
men eines von der Stabsstelle Integration geförderten 
Projektes, wurden wichtige Themen und Bedarfe formu-
liert:

• Viele Menschen in Bonn werden diskriminiert, weil sie 
in verschiedenen Lebensbereichen, wie etwa im Zugang 
zum Wohnungsmarkt, oder bei der Arbeit und Bildung 
beispielsweise aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit 
und/oder ihrer ethnischen Herkunft ungleich behan-
delt werden.

• Eine Antidiskriminierungsstelle soll die bereits beste-
hende Arbeit der Träger in Bonn kompetent ergänzen.

• Ein Gremium o.ä. für Antidiskriminierungsarbeit soll 
gegründet werden, auch zur Koordination und Kompe-
tenzbündelung der lokalen Antidiskriminierungsarbeit.

• Bewusstseinsbildung und die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit wuerden als wichtige Bestandteile einer An-
tidiskriminierungsarbeit gefordert.

Bis 2013 wurde das Handlungsfeld Antidiskriminierungs-
arbeit in der Stadtverwaltung im Rahmen des Möglichen 

von der Integrationsbeauftragten und Leiterin der Stabs-
stelle Integration selbst bearbeitet. Mit der Umwandlung 
der RAA Bonn in ein Kommunales Integrationszentrum 
wurde es - auf der Grundlage des Integrationskonzep-
tes der Stadt Bonn und aufgrund weiterer zum Thema 
vorliegender Beschlüsse der Ratsgremien und des Inte-
grationsrates - möglich, den oben beschriebenen Bedarf 
aufzugreifen und den Arbeitsbereich Antidiskriminie-
rungsarbeit mit den notwendigen personellen und finan-
ziellen Ressourcen im KI Bonn anzusiedeln. 

Das KI Bonn gehört (wie zuvor die RAA) organisato-
risch zur Stabsstelle Integration der Stadt Bonn, die 
unmittelbar dem Oberbürgermeister zugeordnet ist. Die 
Stabsstelle Integration ist außerdem Träger des Prä-
ventionsprogramms „Wegweiser – gemeinsam gegen 
gewaltbereiten Salafismus“ des Ministeriums für In-
neres und Kommunales NRW und setzt das Programm 

„Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für 
Neuzugewanderte" des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung im Bereich neuzugewanderte Kinder und 
Jugendliche um. Ebenfalls zur Stabsstelle Integration ge-
hört die Geschäftsstelle des Integrationsrates. 

Die Rolle des KI Bonn im Handlungsfeld Antidiskrimi-
nierungsarbeit ist die Identifikation, Vernetzung und 
Qualifizierung von Akteur*innen der Bonner Antidiskri-
minierungsarbeit unter Berücksichtigung von Intersekti-
onalität und Mehrfachdiskriminierung. Zudem berät das 
KI Einzelpersonen und Institutionen im Falle von rassisti-
scher Diskriminierung. Empowerment- und Bildungspro-
jekte richten sich an verschiedene Zielgruppen. Auch bei 
Themen wie Mehrsprachigkeit und berufliche Integration 
wird der Einfluss von Rassismus und struktureller Diskri-
minierung berücksichtigt und thematisiert.

Die Rolle des KI Bonn im Handlungsfeld Antidiskrimi-
nierungsarbeit ist es, Akteur*innen in Bonn zu identifi-
zieren, die in diesem Handlungsfeld ganz oder zum Teil 
tätig sind um diese zu vernetzen und zu qualifizieren. 
Derzeit übernimmt das KI Bonn außerdem die Aufgabe, 
Einzelpersonen und Institutionen im Falle rassistischer 
oder religionsbedingter Diskriminierung zu beraten. Mit 
der Vernetzung und Qualifizierung von Akteur*innen 
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soll dazu beigetragen werden, dass künftig auch weitere 
Beratungs- und Anlaufstellen die Beratungsfunktion 
angemessen zu übernehmen. 

Im Jahr 2016 hat das KI zusammen mit der Stabsstel-
le Integration zahlreiche Akteur*innen aufgerufen, ein 
Netzwerk für Antidiskriminierungsarbeit zu gründen. 
Das Netzwerk hat sich mit einer gemeinsamen Erklärung 
im September 2017 offiziell etabliert und dort als Haupt-
ziel „die Stärkung und den Ausbau der Antidiskriminie-
rungsarbeit in Bonn“ gesetzt. Im Netzwerk arbeiten 
Vereine, Initiativen, Projekte sowie städtische Dienststel-
len zu unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmalen 
zusammen (u. a. rassistische Diskriminierung, Her-
kunft, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung, sexuelle 
Identität, soziale Ungleichheit). Dass das Netzwerk so 
facettenreich zusammengesetzt ist und sich nicht nur 
auf rassistische und religionsbedingte Diskriminierung 
beschränkt, birgt den Vorteil, dass die Akteur*innen sich 
gegenseitig informieren können, ihren Horizont auf wei-
tere Diskriminierungsformen und Merkmale erweitern, 
Intersektionalität als gelebte Praxis umsetzen und wis-
sen, an wen sie verweisen können. Außerdem kann mit 
Mehrfachzugehörigkeit und -diskriminierung umgegan-
gen werden, indem Akteur*innen aus unterschiedlichen 
Bereichen sich kollegial beraten oder gar gemeinsam 
Fälle aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeiten. 
Das KI Bonn übernimmt hierbei eine moderierende und 
koordinierende Rolle und bietet Qualifizierungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen.

2.3.2 Beschreibung des Handlungsfeldes 
Antidiskriminierungsarbeit

2.3.2.1 Diskriminierungsverständnis
Voraussetzung für Antidiskriminierungsarbeit ist die Er-
kenntnis, dass Diskriminierungserfahrungen alltäglich 
erlebte Tatsachen sind. Jeder dritte Mensch in Deutsch-
land erlebt Diskriminierung laut einer repräsentativen 
Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes 2017: 14). Häufige 
Diskriminierungsmerkmale sind u.a. die Religion und die 
ethnische Herkunft – bzw. damit zusammenhängende 
zugeschriebene Merkmale. Diskriminierung aus rassisti-
schen Gründen und aufgrund der Religion wird laut der 
genannten Studie insbesondere im Arbeitsleben bzw. im 
Zugang zur Arbeit, in der Freizeit und Öffentlichkeit er-
lebt, gefolgt von den Bereichen Ämter und Behörden so-
wie Bildung (ebd. 2017: 230).

38 Alltägliche verbale Äußerungen oder demütigende Verhaltensweisen, die absichtlich oder unabsichtlich sind und feindselige, herabsetzende, nega-

tive oder rassistische Inhalte vermitteln. (Sue, Capodilupo, Torino et al. 2007: 278).

Über die Feststellung hinaus, dass Diskriminierung eine 
alltägliche Realität ist, ist es dem KI Bonn wichtig, ein 
Diskriminierungsverständnis als Arbeitsgrundlage he-
ranzuziehen. Entsprechend wird hier das dem KI Bonn 
zugrunde liegende Diskriminierungsverständnis vorge-
stellt, bevor einzelne Aspekte der Arbeit näher beschrie-
ben werden.

Im hiesigen Diskriminierungsverständnis wird ein analy-
tischer Dreischritt verwendet, der drei wesentliche As-
pekte, die eine Diskriminierung ausmachen, formuliert 
und inhaltliche Positionen systematisiert. Diskriminie-
rung ist demnach eine:

1.  Ungleichbehandlung
2.  aufgrund eines (meist unveränderbaren oder schwer  
 veränderbaren) Merkmals
3.  ohne eine sachliche Rechtfertigung (Bartel 2013:  
 6-9).

Die Konsequenz der Ungleichbehandlung für die be-
nachteiligte Person ist, dass sie bei der gleichberechtig-
ten Teilhabe am öffentlichen Leben beeinğträchtigt oder 
beim Zugang zu öffentlichen Angeboten gehindert wird. 
Entscheidend für die Bewertung als Diskriminierung ist 
das Ergebnis, d.h. die Wirkung einer Entscheidung oder 
Handlung und nicht die zugrunde liegenden Motive, die 
zu diesen Ergebnissen führen (Bartel 2013: 6). Ob die Dis-
kriminierung dabei nicht beabsichtigt war, aus Gedanken-
losigkeit oder aufgrund allgemeiner Verwaltungspraxis 
geschah, ist irrelevant. Als Konsequenzen rassistischer, 
aber auch sicherlich anderer Diskriminierungsformen, 
sind auch psychische und gesundheitliche Folgen nicht 
zu vernachlässigen. Kilomba (2013) schreibt in diesem 
Zusammenhang über Wunden und Traumata als Folgen 
von Alltagsrassismus. Velho (2010) fasst Literatur aus 
dem deutschen Kontext zusammen, die Stigmatisierung, 
gesellschaftliche Ablehnung und Diskriminierung als 
Stressoren darstellen, die sich negativ auf die Gesund-
heit und das Wohlbefinden auswirken. Alltagsrassismen 
werden in der US-amerikanischen Forschung auch als 
Mikroaggressionen38 eingestuft (Sue, Capodilupo, Torino 
et al. 2007), die sogar zu ähnlichen Symptomen wie bei 
einer posttraumatischen Belastungsstörung führen kön-
nen (Ogette 2017: 65).

Diskriminierung ist eine Ungleichbehandlung aufgrund 
eines Personenmerkmals ohne eine sachliche Rechtferti-
gung mit der Konsequenz der beeinğträchtigten Teilhabe 
am öffentlichen Leben oder beim Zugang zu öffentlichen 
Angeboten. Diskriminierung findet auf der individuellen, 
institutionellen/strukturellen und diskursiven Ebene statt.
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Diskriminierung wird im hiesigen Verständnis als eine 
Dimension von Gewalt angesehen, die in die Gewaltpyra-
mide nach Grumke (2013: 36) eingeordnet werden kann. 
Diese unterteilt Gewaltakzeptanz in vier Stufen. Dabei 
wird Gewalt in Form von Terrorismus und Kapitalverbre-
chen als die Spitze einer Pyramide gesehen, die bereits 
mit Vorurteilen und nichtkriminellen Akten ihren Anfang 
nimmt und über offene Diskriminierung zu kriminellen 
Akten direkter Gewalt führen kann (s. Abbildung). Diskri-
minierung kann auf einer Verhaltensebene eingeordnet 
werden, die gesellschaftlich stattfindet und zivil- und 
arbeitsrechtlich verfolgt werden kann. Ihr liegen jedoch 
unterschiedliche Vorurteile und Stereotype zugrunde, 
z.B. rassistischer und religionsfeindlicher Art. Diskrimi-
nierungserfahrungen sind in der gesamten Gesellschaft 
zu finden: auf der individuellen, institutionellen/struk-
turellen und diskursiven Ebene (Ogette 2017: 54). Dies 
bedeutet, dass Diskriminierung unter Individuen nicht 
losgelöst stattfindet, sondern dass auch der Kontext 
Diskriminierung verstärkt und sich strukturelle Faktoren 
(z.B. Gesetze, institutionelles Handeln) und diskursive 
Faktoren (z.B. medialer und gesellschaftlicher Diskurs) 
diskriminierend auswirken.

Aus der Analyse der Gewaltpyramide und des Diskri-
minierungsbegriffs können Schlussfolgerungen für die 
konkrete Antidiskriminierungsarbeit gezogen werden. 
Antidiskriminierungsarbeit sollte demnach bereits auf 
der Ebene von Rassismus und Vorurteilen ansetzen, was 
zur Prävention von Diskriminierung beiträgt. Aber auch 

konkrete Maßnahmen im Falle eintretender Diskriminie-
rung sollten getroffen werden. Eine aktive, präventive 
und intervenierende Antidiskriminierungsarbeit ist dem-
nach notwendig und sie umfasst mindestens folgende 
Aspekte:

• Präventionsmaßnahmen, einschl. Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit,

• Antidiskriminierungsberatung, Beschwerdemanage-
ment und die Informationsvermittlung zum rechtlichen 
Diskriminierungsschutz,

• Empowerment sowie
• vernetzte Zusammenarbeit von Akteur*innen der 

Stadtverwaltung und der Zivilgesellschaft. 

2.3.2.2.Prävention und diskriminierungskritische  
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Durch Prävention und Maßnahmen der diskriminie-
rungskritischen Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 
sollen verschiedene Zielgruppen dazu ermutigt werden, 
sich diskriminierungskritisch zu engagieren, die eigene 
gesellschaftliche Positionierung zu reflektieren und dar-
zustellen, welche Konsequenzen diese für sie selbst oder 
andere haben kann. Die Prävention von Diskriminierung 
setzt ein mehrdimensionales Denken voraus: Sowohl 
Intersektionalität, als auch die unterschiedlichen Diffe-
renzlinien und die dynamischen Täter- und Opferrollen 
müssen in den Blick genommen werden. Es ist wichtig, 
die eigene Positionierung in der Gesellschaft zu reflek-
tieren ohne andere Formen von Diskriminierung zu ver-
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gessen. Manche Gruppen sind beispielsweise vulnerabler 
für Diskriminierung, z.B. in der Intersektion zwischen Ge-
schlecht und Religion und/oder ethnischer Herkunft (An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes 2017). Besonders 
die Überlappung verschiedener benachteiligender Merk-
male (wie u.a. Religionszugehörigkeit, Hautfarbe und 
Körper-Merkmalen) kann das Risiko von Benachteiligung 
und Diskriminierung verstärken (El-Mafaalani 2017: 474). 
Auch Täter- und Opferrollen können dynamisch sein: Wer 
in einer Situation diskriminiert wird, kann schließlich in 
einer anderen Situation selbst diskriminierend agieren. 

Inhalte präventiver Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 
sollten mindestens folgende sein:

• das Erlernen Diskriminierung wahrzunehmen,
• Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen,
• die wiederkehrende Thematisierung von Diskriminie-

rung,
• das Hinterfragen von „Normalität“ sowie
• das Verständnis für die verschiedenen Machtverhält-

nisse, Ebenen und Begünstigungsfaktoren von Diskri-
minierung.

Prävention und Bildungsarbeit können zur Intervention 
sowie zur aktiven Auseinandersetzung mit eigenen Vor-
urteilen und den eigenen Verstrickungen in diskriminie-
rende Zusammenhänge.ermutigen.

Praxis-Tipps für Bildungsveranstaltungen:
• Modularer Aufbau (lieber weniger Teilnehmende, dafür 

Kontinuität)
• Inhalte: Sensibilisierung und Selbst-Reflexion, Wissens-

vermittlung und Theorie, rechtliche Grundlagen, Hand-
lungsmöglichkeiten

• Reflexion von Privilegien und kritischem weißsein
• Auf geschützte Räume achten für People of Color ach-

ten (siehe weiter unten „Empowerment“)
• Regeln für die Zusammenarbeit besprechen, evtl. eine 

Netiquette vorgeben oder je nach zeitlichem Rahmen 
gemeinsam vereinbaren.

2.3.2.3 Antidiskriminierungsberatung und rechtlicher 
Diskriminierungsschutz
Spätestens seit der Einführung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) in 2006 sind explizite 
Ansprüche und Handlungsschritte im Umgang mit Dis-
kriminierung für das Arbeits- und Zivilrecht vorhanden. 
Doch viele Betroffene kennen ihre Rechte nicht oder ha-
ben Ängste, die diskriminierende Person, Institution oder 
Firma zu konfrontieren. 

Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
„ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder we-
gen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Re-
ligion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen“ § 1 AGG. Da das AGG jedoch einige Bereiche 

wie öffentliche Dienstleistungen, Ämter und Behörden 
sowie öffentliche Schulen nicht abdeckt, sind Maßnah-
men notwendig, um auch in solchen Fällen Betroffene zu 
unterstützen und um Diskriminierung vorzubeugen. Zu-
gleich ist zu bedenken, dass Menschen nicht nur durch 
ein einziges Merkmal gekennzeichnet sind und daher 
Mehrfachdiskriminierung eine Realität ist, die sowohl in 
der Beratung als auch in der Prävention und Intervention 
berücksichtigt werden muss.

2.3.2.4 Empowerment und geschützte Räume
Abgeleitet aus dem angloamerikanischen Wort power - 
Stärke, Macht – bedeutet empowerment im Deutschen 
(Selbst-)Bemächtigung, (Selbst-)Stärkung (Meza Tor-
res und Can 2013: 27). Dabei handelt es sich um einen 
ressourcenorientierten und machtkritischen Ansatz. Vor 
diesem Hintergrund bietet er für Menschen mit Migra-
tionsgeschichte und People of Color ein wichtiges Ins-
trument sowohl für die politische Selbstorganisierung 
gegen Ungleichheit und Diskriminierung als auch zur 
Selbststärkung, Selbstbestimmung und Partizipation im 
Sinne individueller und gesellschaftspolitischer Verände-
rungen (ebd. 2013: 26). Wege des Empowerment können 
beispielsweise Erfahrungen in sogenannten ‚geschütz-
ten Räumen‘ sein, die es ermöglichen Gespräche zu füh-
ren, Handlungsstrategien zu erlernen, Selbstdefinitionen 
zu reflektieren sowie eigene Ressourcen zu identifizieren 
oder eventuell zu beleben. Die Stadt Bonn bemüht sich 
darum, Projekte, die das Empowerment fördern, zu un-
terstützen sowie eigene derartige Maßnahmen unter Be-
teiligung der Akteur*innen selbst und unter Beachtung 
eines diskriminierungssensiblen Umgangs zu initiieren.

„Empowered bedeutet: Ich kann ich sein – egal was du 
von mir denkst. Es bedeutet Befreiung.“
(Nissir-Shahnian 2013: 24).

2.3.2.5 Vernetzung – zivilgesellschaftlich, ämterüber-
greifend, institutionell
Verbündeten-Arbeit ist in der Antidiskriminierungsar-
beit sehr wichtig, sowohl um merkmalsübergreifend 
zu agieren als auch um verschiedene Zielgruppen und 
gesellschaftliche Ebenen zu erreichen. So können die 
institutionellen Rahmenbedingungen, unter welchen 
die Antidiskriminierungsarbeit geleistet wird, verbes-
sert werden (z.B. Zugang zu mehr Fachwissen und För-
dermitteln, gegenseitige Unterstützung, Austausch von 
Ressourcen, etc.). Auch die Verweis-, Erst- und speziali-
sierte Antidiskriminierungsberatung werden gefördert 
und durch die Vernetzung wird aus einer vermeintlichen 
Minderheit eine Mehrheit, sodass die Sichtbarkeit für 
diskriminierungskritische Themen erhöht wird und Be-
troffene besser unterstützt werden können (Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes 2013).
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Aus diesen Gründen arbeitet die Stadt Bonn verwal-
tungsübergreifend an einem Zehn-Punkte-Aktionsplan 
gegen Rassismus und Diskriminierung, sodass auf ämte-
rübergreifender und institutioneller Ebene Maßnahmen 
getroffen werden (s. Abbildung). Die Stadt Bonn ist seit 
Ende 2015 Mitglied der Europäischen Städtekoalition 
gegen Rassismus (ECCAR) e.V. und hat sich in diesem 
Rahmen zu einem Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Ras-
sismus verpflichtet. Seit 2017 ist die Stadt Bonn Mitglied 
im Lenkungsausschuss der ECCAR. Der Aktionsplan 
2019-2022 wird aktuell in ämterübergreifender Zusam-
menarbeit erarbeitet und beinhaltet Maßnahmen, die 
sich sowohl an die Zivilgesellschaft, als auch an die Ver-
waltung selbst richten.

2016 hat die Stadt Bonn darüber hinaus zusammen mit 
ca. 27 Initiativen, Institutionen, Projekten und Vereinen 
das „Netzwerk Antidiskriminierungsarbeit Bonn“ ins 
Leben gerufen. Kennzeichnend für dieses Netzwerk ist, 
dass es nicht nur den Fokus auf rassistische Diskrimi-
nierung setzt, sondern verschiedene Facetten der Diskri-
minierung bearbeitet, auch unter Berücksichtigung von 
Intersektionalität.

Der Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus und 
rassistische Diskriminierung
1. Verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus
2.  Bewertung der örtlichen Situation und der kom- 
 munalen Maßnahmen
3.  Empowerment von Menschen mit Rassismus- und 
 Diskriminierungserfahrungen
4.  Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten 
 für die Bürger/innen
5.  Die Stadt als aktive Förderin gleicher Chancen
6.  Die Stadt als Arbeitgeberin und Dienstleisterin, 
 die gleiche Chancen nachhaltig fördert
7.  Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt
8.  Bekämpfung von Rassismus und Diskriminie- 
 rung durch Bildung und Erziehung
9.  Förderung der kulturellen Vielfalt in Kultur- und 
  Sportprogrammen
10.  Rassistische Gewalttaten und Konfliktmanagement

2.3.3 Angebote und Projekte des Kom-
munalen Integrationszentrums Bonn

Die Angebote und Projekte des Kommunalen Integra-
tionszentrums richten sich nach den oben genannten 
Leitsätzen. Zugleich ist anzumerken, dass das KI nicht 
über ausreichend personelle Ressourcen verfügt, um 
allen Facetten der Antidiskriminierungsarbeit umfas-
send gerecht zu werden. Als Gelingensfaktoren, um die 
Arbeit unter diesen Bedingungen voranzutreiben, sind 
zu nennen: die Verankerung bei der Stabsstelle Integra-
tion der Stadt, die vernetzte Zusammenarbeit innerhalb 
der Stadtverwaltung sowie mit der Zivilgesellschaft, die 

Qualifizierung von Multiplikator*innen sowie die Teilnah-
me an Förderprogrammen des Landes Nordrhein-West-
falen.

2.3.3.1 Antidiskriminierungsarbeit - aufklären, sensibi-
lisieren, stärken
Das Kommunale Integrationszentrum Bonn vernetzt lo-
kale Akteur*innen der Antidiskriminierungsarbeit, bildet 
Fachkräfte und Institutionen im Bereich Diskriminie-
rungsschutz fort und berät Einzelpersonen, Vereine und 
Institutionen in Fällen von rassistischer und religionsbe-
dingter Diskriminierung. Unter Diskriminierung wird da-
bei ein gesamtgesellschaftliches Phänomen verstanden, 
das sowohl die Dominanzkultur als auch Minderheiten-
gruppen betrifft. Die Angebote und Projekte umfassen:

• Informationsveranstaltungen und Qualifizierungsrei-
hen für interessierte Fachkräfte und Institutionen zu 
Diskriminierungsschutz, Empowerment, Intersektiona-
lität, Rassismus etc. Beispielsweise führte das KI Bonn 
im Jahr 2017 die Veranstaltungsreihe „Diskriminierung: 
Erscheinungsformen, Ursachen, Strategien“ durch.

• Beratung von Einzelpersonen und Institutionen in Fäl-
len von rassistischer oder religiöser Diskriminierung. 
Grundlage dafür ist das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) sowie die Anlehnung an die Men-
schenrechte.

• Regionalkoordination des Projekts Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage.  
Interessierte Schulen sowie Titelschulen in Bonn wer-
den beraten, begleitet und unterstützt. Zudem werden 
lokale Treffen mit Fachworkshops für Schüler*innen 
und Lehrer*innen organisiert..

• Koordination der Mitgliedschaft der Stadt Bonn in der 
Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus – Eu-
ropean Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) 
e.V. sowie Koordination der Erstellung und Umsetzung 
eines gesamtstädtischen Zehn-Punkte-Aktionsplans 
gegen Rassismus.

• Umsetzung des Programms NRWeltoffen – Lokale 
Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus in Bonn in den Jahren 2017 und 2018.

• Koordination des Netzwerks Antidiskriminierungsar-
beit Bonn – ein Zusammenschluss von derzeit ca. 30 
Organisationen und Initiativen, der seit 2016 Strategi-
en und Maßnahmen zur Stärkung der Antidiskriminie-
rungsarbeit in Bonn entwickelt. Das Netzwerk hat eine 
gemeinsame Erklärung erarbeitet. Daraus ergibt sich, 
dass Diskriminierung stattfindet, „wenn Menschen 
aufgrund personenbezogener, sozialer, tatsächlicher 
und/oder zugeschriebener Merkmale ohne sachliche 
Rechtfertigung ungleich behandelt bzw. benachteiligt 
werden und in ihren universellen Menschenrechten ver-
letzt werden". Zentrale Ziele des Netzwerks sind zum 
einen das öffentliche Bewusstsein im Blick auf Diskri-
minierung in all ihren Facetten zu schärfen. Das Netz-
werk möchte zum anderen Handlungsempfehlungen 
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zum Schutz von Benachteiligten und zur Förderung 
eines vorurteilsbewussten Miteinanders in Bonn er-
arbeiten. Betroffene sollen über die Anlaufstellen und 
Netzwerk-Akteur*innen in Bonn informiert werden. Das 
Netzwerk erarbeitet gemeinsame Strategien und Maß-
nahmen gegen strukturelle und alltägliche Diskriminie-
rung, tauscht sich über Erfahrungen aus und bildet sich 
regelmäßig fort. Für nächstes Jahr ist eine öffentliche 
Plakat-Kampagne und Ausstellung geplant, um auf das 
Thema Diskriminierung aufmerksam zu machen. Das 
Netzwerk ruft weitere Organisationen und Initiativen 
auf, in demselben mitzuwirken und die Aktivitäten zu 
unterstützen. Die Bedingungen für die Aufnahme in das 
Netzwerk sind die Anerkennung der gemeinsamen Er-
klärung sowie eine aktive Mitarbeit. 

Abbildung 1: Am 28. September 2017 verabschiedete das 
Netzwerk Antidiskriminierungsarbeit Bonn eine gemein-
same Erklärung gegen Diskriminierung in allen ihren Fa-
cetten 

• Modulare Qualifizierungsreihen, beispielsweise 2017 
die Reihe „Multiplikator*innen für Antidiskriminie-
rungsarbeit“. Es ist ein Angebot für eine aktive Rolle 
bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau von 
Diskriminierung in Institutionen. Die Teilnehmenden er-
lernten, wie theoretische Erkenntnisse zum Abbau von 
Diskriminierung in praktische Abläufe, Strukturen und 
in die Arbeit der eigenen Institution übersetzt werden. 
Fragestellungen waren auch, wie solche Veränderungs-
prozesse wirkungsvoll und nachhaltig gestaltet werden 
können und wie auftretende Widerstände und Hinder-
nisse konstruktiv überwunden werden können. Ein op-
tionales Argumentationstraining gegen rechte Parolen 
ergänzte das Qualifizierungsangebot. 2018 wurden 
wiederum die Schulsozialarbeiter*innen auf ähnlicher 
Weise weiterqualifiziert.

• In der Präsenzbibliothek des KI finden Fachkräfte Fach-
literatur zu relevanten Themen vom Diskriminierungs-
recht bis hin zur rassismuskritischen Bildungsarbeit.

Abbildung 2: Fünfzehn Multiplikator/innen für Antidiskri-
minierungsarbeit wurden mit 6 Modulen in 2017 qualifi-
ziert 

2.3.3.2 Empowerment – Selbstbewusst, selbstbe-
stimmt
Das Kommunale Integrationszentrum Bonn unterstützt 
und initiiert im Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit 
Projekte, die das Empowerment von People of Color und 
Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsge-
schichte fördern. Die Angebote sollen auch Angehörigen 
der Dominanzkultur mehr Handlungssicherheit bieten. 
Mit gezielten Maßnahmen wird es möglich, eigenen Dis-
kriminierungserfahrungen zu begegnen, Selbstdefinitio-
nen zu reflektieren, Handlungsstrategien zu entwickeln 
sowie vorhandene Ressourcen zu identifizieren und zu 
aktivieren. Die Angebote und Projekte umfassen:

• Zivilgesellschaftliche Aktivitäten der Empowerment-Ar-
beit sowie zur Prävention von Rassismus und Rechtsex-
tremismus werden durch einen Bonner Aktionsfonds 
mit bis zu 1.000,00 € pro Jahr gefördert. 2017 wurden 
11 Projekte in Bonn daraus finanziert. Dieses Angebot 
wird 2018 fortgesetzt.

• Die Workshops und Qualifizierungsmaßnahmen für 
Fachkräfte werden je nach Thema und Notwendigkeit 
in geschützten Räumen angeboten.

• Seit 2013 organisiert und leitet das Kommunale Integ-
rationszentrum Bonn das außerschulische Empower-
ment-Projekt Collage mit Courage. Ziel des Projekts 
ist es, die Auseinandersetzung mit politischer Teilhabe, 
demokratischen Prozessen und bürgerschaftlichem 
Engagement zu fördern. Es ermöglicht jungen Bonner 
Musliminnen und Muslimen, ihre Identitäten zu stär-
ken, die eigene Rolle innerhalb der Stadtgesellschaft 
zu reflektieren und Handlungsstrategien im Umgang 
mit Diskriminierung zu entwickeln. Ein Dokumentarfilm 
über die Arbeitsprozesse des Projekts kann über den 
Link im Anhang sowie auf der Seite der Landeskoordi-
nierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI) 
abgerufen werden.



48

Abbildung 3: Nonverbale Kunstaktion in der Bonner Innenstadt im Rahmen von Collage mit Courage: „Umarme mich!“ 
stand auf den Pappschildern zweier Jugendlicher, die sich mit verbundenen Augen und geöffneten Armen auf einen 
belebten Platz stellten. Um sie herum machten Jugendliche mit Plakat-Botschaften wie „Ich bin Abiturient!“, „Ich bin 
Schwester!“, „Ich bin Bonner/in!“ „Ich bin Muslim*a!“ ihre Zugehörigkeit zur Bonner Stadtgesellschaft deutlich. 

Informationen zum Projekt Collage mit Courage
Film: www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/
sites/default/files/public/videos/CollageMitCourage.
mp4 

Broden, Anne, Linnemann, Tobias, Wojciechowicz, 
Anna Aleksandra & Yiligin, Fidan (2016). Kinder- und 
Jugendarbeit zu rassismuskritischen Orten entwickeln 

- Anregungen für die pädagogische Praxis in der Migra-
tionsgesellschaft. https://www.ida-nrw.de/fileadmin/
user_upload/brosch_flyer/Broschuere_Kinder-uJu-
gendarbeit_Hyperlinks_final.pdf (Abruf 27.11.2017).

Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale 
Integrationszentren. Junge Bonner Muslime möchten 
Normalität. http://www.kommunale-integrationszent-
ren-nrw.de/junge-bonner-muslime-moechten-normali-
taet (Abruf 28.11.2017).

Kontaktdaten:

Bundesstadt Bonn 
Stabstelle Integration 
Kommunales Integrationszentrum  
Am Hof 28 
53113 Bonn 
Internet www.bonn.de

Zeynep Pirayesh 
Leitung 
Telefon 0228 7761-63 
E-Mail zeynep.pirayesh@bonn.de

Mariela I. Georg 
Stellv. Leitung, Antidiskriminierungsarbeit 
Telefon 0228 7761-66 
Telefax 0228 77961-9801 
E-Mail mariela.georg@bonn.de
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2 .4 Rassismuskritisches Arbeiten in Münster 

Andrea Reckfort, Leiterin des KI Münster, Dipl. Sozialpädagogin und Betriebswirtin VWA, seit 
30 Jahren in Querschnittsthemen bei freien Trägern als auch in der Stadtverwaltung Münster 
beschäftigt. Seit 2008 im Bereich Migration und Integration und mit der Einrichtung des KI 
2013 in der Leitung.

39 Das Leitbild wurde 2008 verabschiedet und 2014 überarbeitet und aktualisiert.

40 Stadt Münster 2014, S. 7

41 Migrationsleitbild Stadt Münster 2008, S. 3: „Generell zählen zu den Menschen mit Migrationsvorgeschichte solche mit eigenen Migrationserfah-

rungen sowie deren Nachfahren bis zur zweiten Generation.“

42 Stadt Münster 2014: Die neun spezifischen Handlungsfelder lauten „Bildung und Sprache“, „Wirtschaft und Arbeit“, „Wohnen und sozialräumliche 

Stadtentwicklung“, „Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienst“, „Gesundheit und Sport“, „Interkulturelle Öffnung der öffentlichen 

Verwaltung“, „Kultur“, „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“.

43 Reckfort 2013, S. 1 Beschlussvorlage Stadt Münster V / 0499 / 2013

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) Münster war 
das erste KI mit dem Schwerpunkt Rassismuskritik. Die 
Verankerung des Themas in der Stadtgesellschaft und 
dessen Entwicklung in der Vernetzung stehen im Fokus 
des rassismuskritischen Handelns. Im Folgenden werden 
die Dimensionen der Arbeit aufgezeigt und Beispiele für 
Projekte und Programme aufgeführt. Abschließend wird 
die europäische Dimension des Handelns erläutert. 

2.4.1 Rassismuskritisches Handeln als 
strategisches Handeln 

Die rassismuskritische Arbeit des Kommunalen Inte-
grationszentrums in Münster (KI) leitet sich aus dem 
Ratsbeschluss zur Umsetzung des strategischen Integ-
rationskonzeptes der Stadt ab – dem „Leitbild Migration 
und Integration in Münster“ (2008/2014)39.

Mit dem Leitbild formuliert die Stadtgesellschaft ein 
Grundsatzpapier darüber, wie sie gleichberechtigte Teil-
habe aller Bürger*innen am gesellschaftlichen Leben ge-
währleisten möchte.

Eines der Leitziele betrifft den Einsatz der Stadtgesell-
schaft „gegen jedwede Stigmatisierung und Diskriminie-
rung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte in allen 
Bereichen und auf allen Ebenen“40. 

Der Umsetzungsprozess der im Leitbild festgelegten 
Maßnahmen wird kontinuierlich vom KI begleitet und in 
Form eines Integrationsmonitorings überprüft. Auf diese 
Weise kann abgebildet werden, wie sehr die gesellschaft-
liche Wirklichkeit von der politischen Zielformulierung 
abweicht: Menschen mit Migrationsvorgeschichte41 er-
leben Zugangsbarrieren auf dem Wohnungs-, Bildungs- 
und Arbeitsmarkt und institutionelle Benachteiligung. 
Im Alltag erleben sie (rassistische) Diskriminierung und 

machen auf vielfältige Weise die Erfahrung, kein gleich-
berechtigter Teil der Gesellschaft zu sein.

In diesem Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis 
setzt die rassismuskritische Arbeit des KI an. Sie nimmt 
in den Blick, in welchen Handlungsfeldern42 gesellschaft-
liche Teilhabe gefördert werden kann und bezieht die 
Strukturen ein, in denen Integration stattfinden soll. Da-
mit berücksichtigt sie die Faktoren, die die Kommune 
daran hindern, ihre Integrationsziele und damit eine po-
tenzialorientierte Migrationsgesellschaftliche Öffnung 
zu verwirklichen. Theoretisch, praktisch und empirisch 
wird betrachtet, wie aus Heterogenität Ungleichheiten 
erwachsen. Benachteiligungen werden aufgedeckt und 
ins Bewusstsein der Kommune gerückt. Dabei kommt 
auch die Stadtgesellschaft und -verwaltung selbst als 
mögliche Teilursache und Reproduktion der Diskriminie-
rung in den Blick. 

Begleitend wurde 2013 ein Fachbeirat zur KI Arbeit ein-
gerichtet, der viermal jährlich tagt: „Um den übergreifen-
den Aufgaben des Kommunalen Integrationszentrums 
gerecht zu werden sowie zur Abstimmung und Beteili-
gung der in der Integrations-, Bildungs-, Familien- und 
Jugendarbeit tätigen städtischen, lokalen und regionalen 
Akteure wird zur dauerhaften Begleitung ein Fachbeirat 
für das Kommunale Integrationszentrum in Münster ein-
gerichtet.“43

Das rassismuskritische Handeln im KI orientiert sich an 
Paul Mecherils Konzept der „Normalität des Rassismus“ 
(Mecheril 2007), denn 

„die Facetten rassistischer Alltagskultur sind oft 
subtil und feingliedrig, teils erst bei näherem Blick 
erkennbar und ebenso häufig in den täglichen Le-
bensgewohnheiten der Bevölkerung verankert. Ras-
sismus ist dabei nicht nur ein Ideologiefragment 
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rechtsextremer Kreise, sondern sowohl auf individu-
eller und struktureller Ebene Teil der Gesellschaft.“44

Daher darf die rassismuskritische Arbeit in Münster 
nicht als „Rassismusbekämpfung“ missverstanden wer-
den. Rassismuskritische Arbeit ist Bildungsarbeit und 
ein Angebot zur Selbstreflexion. Ziel ist die Thematisie-
rung und Reflexion von Rassismus in seinen machtvollen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen. Die als ‚normal‘ 
empfundenen Denkstrukturen sollen bewusst wahrge-
nommen und aufgebrochen werden um Wege zu finden 
aus „eigenen Weltbildern und unhinterfragten Selbstver-
ständlichkeiten“.45

Vor diesem Hintergrund war das KI in Münster das erste 
im gesamten Verbund, das Rassismuskritik als Schwer-
punktthema und im Querschnitt verankert hat. Statt 
die rassismuskritische Perspektive einem spezifischen 
Handlungsfeld additiv zuzuweisen, wird sie in alle Hand-
lungsfelder eingebunden. Deswegen unterstützt das KI 
nicht nur Präventionsprogramme gegen Rechtsextre-
mismus oder Aktionen im Rahmen des Schulnetzwerks 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, sondern 
integriert Rassismuskritik als selbstreflexive Haltung in 
die Arbeitsweise in jedem Handlungsfeld.

Die interkulturelle Öffnung der Regelsysteme beginnt 
mit der Veränderung von Denkstrukturen in allen gesell-
schaftlichen Teilsystemen. Die rassismuskritische Arbeit 
in Münster kann daher als strategisch überlegtes kom-
munales Handeln verstanden werden.

2.4.2 Rassismuskritisches Handeln in 
kommunalen Netzwerken 

2.4.2.1 Das KI in Münster als ‚Netzwerkerin‘
Mit dem Ziel der strukturellen Verbesserung der Teilha-
bechancen von Menschen mit Migrationsvorgeschichte 
berät und qualifiziert das KI in Münster nicht nur Organi-
sationen, Ämter, Bildungseinrichtungen, Fachkräfte und 
Bürger*innen, sondern versteht sich als „Netzwerkerin“.

Im rassismuskritischen Schwerpunkt arbeitet das KI in 
Netzwerken innerhalb und außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung um das Zusammenleben in Münster gemein-
sam mit allen interessierten Akteur*innen zu gestalten. 
Bedeutende Netzwerkpartner*innen sind der Integrati-
onsrat, die Fachämter der Stadtverwaltung, die kommu-
nalen Integrationsagenturen, die mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus, schulische und außerschulische 
Bildungseinrichtungen, die Bezirksregierung Münster, 
die Hochschulen, Wohlfahrtsverbände, Träger*innen der 
Jugendhilfe, die Polizei, Beratungsstellen, ehrenamtliche 

44 Reckfort 2012, S. 4 Beschlussvorlage Stadt Münster V / 0878 / 2012

45 siehe Ausführungen Kourabas in vorliegendem Arbeitspapier Kapitel 1.1.4.5

Initiativen, Vereine und Migrantenselbstorganisationen. 
Abhängig vom jeweiligen Handlungsfeld, Interessenge-
biet und Zielgruppe findet die Zusammenarbeit in einzel-
nen Steuerungs- und Arbeitsgruppen und einem überge-
ordneten ‚Netzwerk Rassismuskritik in Münster‘ statt.

Ein großer Mehrwert der Netzwerkarbeit besteht da-
rin, Ressourcen und Potentiale der einzelnen Mitglie-
der sowie Synergieeffekte direkt für das strukturelle 
Handeln zu nutzen. Im Sinne einer rassismuskritischen 
Selbstreflexion können außerdem eigene ‚blinde Flecke‘ 
ins Gespräch gebracht werden, da Arbeitsprozesse un-
ter unterschiedlichen Dimensionen reflektiert werden. 
Einzelne Arbeitsschritte und Vorhaben können in Netz-
werken transparent kommuniziert und Entscheidungen 
gemeinsam getragen werden. Statt der Gefahr konkur-
rierender Doppelstrukturen zu unterliegen, ermöglicht 
die Netzwerkarbeit zudem nachhaltiges, planvolles und 
gemeinsames Handeln.

Als Voraussetzungen für die gelingende Zusammenarbeit 
haben sich die persönliche und institutionelle Verände-
rungsbereitschaft und das Vertrauen zwischen den Netz-
werkpartner*innen erwiesen. Zudem ist die gemeinsame 
Zielstellung und Identifikation mit einer Leitidee bestim-
mend. Grundlage der kommunalen Zusammenarbeit 
in der Rassismuskritik ist außerdem ein gemeinsames 
mehrdimensionales Verständnis von Rassismus und die 
entsprechende machtkritische, selbstreflexive Haltung.

Zu Beginn seiner rassismuskritischen Arbeit im Jahr 
2013 stand das KI vor der Herausforderung, dass dieses 
Selbstverständnis in der Stadt nicht gegeben war. Eine 
take-off-Veranstaltung unter dem Motto „Münster l(i)ebt 
Vielfalt“ (mit Dr. M. Terkessidis) im Rahmen der Wochen 
gegen Rassismus 2014 zeigte die Diskrepanz zwischen 
theoretischen Forderungen bzw. politischen Erwartun-
gen und dem stadtweiten Kenntnisstand zum Thema 
Rassismus. Rassismuskritik lässt sich nicht unvermittelt 
in Verwaltungshandeln übersetzen und muss erst für die 
Kommune anschlussfähig gemacht werden. Bevor es 
also zu einem Verständigungsprozess über ein rassis-
muskritisches Selbstverständnis kommen konnte, stand 
daher die konkrete Rassismuskritik als teilhabeorientier-
te Kommunalstrategie im Mittelpunkt.

2.4.2.2 Die Dimensionen des rassismuskritischen 
Handelns 
Die rassismuskritische Arbeit des KI zielt auf die Ver-
besserung der Teilhabechancen aller Bürger*innen der 
Stadtgesellschaft ab und hat damit eine sehr heteroge-
ne Zielgruppe. Genauso vielfältig wie die Erscheinungs-
formen von Rassismus sind daher auch die Maßnahmen 
rassismuskritischen Handelns in Münster. Konkret weist 
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das rassismuskritische Handeln drei ineinandergreifende 
Interventionsebenen auf:

1. Wissensvermittlung über die Erscheinungsformen 
von Rassismus und die Thematisierung dessen in der 
stadtweiten Öffentlichkeit. Ziel ist es, gegen die De-The-
matisierung von Rassismus gezielt vorzugehen. Rassis-
muskritische Arbeit ist in diesem Verständnis auch „Auf-
deckungsarbeit“, da sie Benachteiligungen wahrnimmt 
und in den öffentlichen Diskurs einbringt (z.B. Ringvorle-
sung „Migration und Bildung“, Qualifizierungen für Ehren-
amtliche, Fachkräfte und Lehrkräfte im Elementar- und 
Sekundarbereich).

2. Organisationsentwicklung zum Abbau von diskriminie-
renden Strukturen. Ziel ist es, die benachteiligenden (ins-
titutionellen) Strukturen zu ergründen, zu verstehen und 
zu bearbeiten. Die Grundlage dafür ist die faktengestützte 
Analyse der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes – 
das Integrationsmonitoring.

3. Die Zivilgesellschaft soll im rassismuskritischen Han-
deln und dem bewussten Eintreten gegen die benachtei-
ligenden Strukturen gestärkt werden. In der Kooperation 
mit Netzwerkpartner*innen werden nachhaltig Struktu-
ren gesellschaftlichen Engagements geschaffen (z.B.: Wo-
chen gegen Rassismus).

 

Abbildung 1: Teil einer lebendigen Stadtgesellschaft: 
Stand einer MSO in der Fußgängerzone, 2015

Im Folgenden soll auf die unterschiedlichen Projekte und 
Ansätze eingegangen werden, die das KI in diesen Inter-
ventionsebenen verfolgt. Die Auflistung hat zum einen 
das Ziel, die unterschiedlichen Netzwerke abzubilden, in 
denen das KI die rassismuskritische Haltung integriert. 
Zum anderen bildet die Vielfalt der Maßnahmen rassis-
muskritischen Handelns in Münster ab. 

• Münsteraner Wochen gegen Rassismus (jährlich seit 
2014)

 – Die Veranstaltungswochen ermöglichen al-
len kommunalen Bildungseinrichtungen, Wohl-
fahrtsverbänden, Integrationsagenturen, 
Migrantenselbstorganisationen, Kirchen und 

Glaubensgemeinschaften, Sport- und Kultur-
vereinen, Ehrenamtsinitiativen und weiteren Zu-
sammenschlüssen die Auseinandersetzung mit 
Rassismus und eine aktive Positionierung gegen 
Diskriminierung. Dass das stadtweite Interesse an 
den Veranstaltungswochen zunimmt, zeigt die Be-
teiligung der Bürger*innen. Gelang es 2015 über 
50 Veranstaltungen unterschiedlichen Formates 
im Rahmen eines stadtweiten Programmes zu 
koordinieren, fanden 2017 über 100 Veranstaltun-
gen statt. Seit 2017 ist nicht nur die Beteiligung 
von Kitas, Schulen und Bildungsinstitutionen zu 
verzeichnen, sondern auch das Engagement von 
Verwaltung, Politik und Kirchen. 

 – Das KI selbst beteiligt sich insbesondere mit 
einer Auftaktveranstaltung in Kooperation mit 
dem Integrationsrat, den Integrationsagenturen, 

„mobim“ - Die mobile Beratung gegen Rechtsex-
tremismus im Regierungsbezirk Münster - und 
dem DGB. Zudem hat es Fachveranstaltungen in 
Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien, dem Sozialamt, dem Frauenbüro, 
dem Amt für Bürger- und Ratsservice und weite-
ren Träger*innen angeboten.

 

Abbildung 2: Akteur*innen der Auftaktveranstaltung zu 
den Wochen gegen Rassismus 2016

• Ringvorlesung „Migration und Bildung“ in Kooperation 
mit der Fachhochschule Münster (Fachbereich Sozial-
wesen), der Katholischen Hochschule Münster und der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (seit 2015)

 – Die Ringvorlesung richtet sich an Studierende, 
Fachkräfte und interessierte Bürger*innen. Sie 
entwickelt einen immer stärkeren und klaren Be-
zug zum Thema Rassismuskritik und wird gleich-
zeitig von zunehmend mehr Fachkräften und auch 
Ehrenamtlichen/Bürger*innen besucht. Aufgrund 
der hohen Wertschätzung und Akzeptanz ist die 
Ringvorlesung Bestandteil des städtischen Fort-
bildungsprogramms. Wenn die Veranstaltungen 
im direkten Arbeitsbezug städtischer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stehen, kann die Teilnahme 
mit Zustimmung des Fachamtes als Arbeitszeit 
angerechnet werden.
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• Kostenfreie Qualifizierungen für Ehrenamtliche in 
der Migrationsarbeit in Kooperation mit Träger*innen 
der freien Wohlfahrtspflege und Integrationsagenturen, 
kommunalen Akteur*innen der Migrationsarbeit wie der 
GGUA und dem Eine-Welt-Netz-NRW, der Freiwilligen-
agentur, Migrantenselbstorganisationen sowie Vereinen 
und Ämtern der Stadtverwaltung im Rahmen des För-
derprogramms „KOMM-AN NRW“ (seit 2015)

 – In den modularisierten Themen wie Bewegung 
und Spracherwerb, Sprachlehrkräfte, Familienpa-
tenschaften, Gesundheit, Wohnlotsen, (häusliche) 
Gewalt, Arabischkursen, Arbeit und Ausbildung 
haben die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich 
selbstreflexiv mit ihrer eigenen Rolle und dem 
Handeln im Ehrenamt auseinanderzusetzen. Der 
Anspruch einer Arbeit ‚auf Augenhöhe‘ wird eben-
so kritisch reflektiert wie eigene Privilegien und 
die Verwobenheit in rassistische Strukturen der 
Gesellschaft.

• Beratungsstelle Wegweiser (seit 2016)
 – Gemeinsam mit dem Ministerium für Inneres und 
Kommunales NRW wurde ein temporäres Netz-
werk gegründet, das die Einrichtung einer Bera-
tungsstelle für gewaltbereiten Salafismus als Prä-
ventionsangebot vorbereitet, kommuniziert und 
handlungsleitende Rückmeldungen zur Trägeraus-
schreibung und personellen Besetzung gab. Die 
Beratungsstelle Wegweiser ist im Dezember 2016 
an den Start gegangen und wird seither von einem 
Beirat begleitet, der aus sechs Akteur*innen des 
ehemaligen Netzwerk besteht. 

 

Abbildung 3: Eröffnung der Beratungsstelle in Münster 
mit Trägervertretung, dem Ministerium, der zuständigen 
Dezernentin und dem Netzwerk

• Qualifizierung von Lehrkräften im Rahmen des EU-Pro-
jekts SPRYNG unter Federführung des Instituts für So-
ziologie der Westfälischen Wilhelms-Universität und in 
Kooperation mit der Bezirksregierung Münster (2017 – 
2018)

 – Auf Basis erhobener Daten (quantitative Bevöl-
kerungsumfrage und Befragung von Schülerinnen 

und Schülern sowie qualitative Befragung von 
Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Politik 
und Zivilgesellschaft) und einer Qualifizierung der 
Lehrkräfte werden Instrumente entwickelt, mit 
denen in Schule und Gesellschaft Diskriminierung 
wirksam begegnet werden kann. Ein zentrales 
Instrument ist die Ausbildung von Schülerinnen 
und Schülern zu „anti-discrimination-operators“: 
Schülerinnen und Schüler werden trainiert, um im 
Schulalltag Fälle von Diskriminierung transparent 
zu machen und in die Lage versetzt, effektiv gegen-
zusteuern. Das KI ist dabei für die inhaltliche Um-
setzung der Qualifizierungen verantwortlich. 

• Qualifizierungen zum Anti-Bias-Ansatz für Fachkräfte 
im Elementarbereich in Kooperation mit der der FUMA 
Fachstelle Gender NRW und der LaKI (seit 2017)

 – Der Anti-Bias-Ansatz ist eine Form der antidiskri-
minierenden Bildungsarbeit. Ziel ist es, die Fach-
kräfte und somit auch die Kinder zu ermutigen, 
Vielfalt als spannende Normalität zu betrachten, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrzuneh-
men sowie einen Umgang mit Ausgrenzung und 
Diskriminierung aufzubauen. Bisher wurde in ge-
meinsamer Beratung mit dem Amt für Kinder, Ju-
gendliche und Familien der Stadt Münster ein zwei-
teiliger Workshop mit dem Titel „Bist du so wie ich 
dich seh‘?“ – Vorurteilsreflektierte Pädagogik mit 
dem Anti-Bias Ansatz in der Kita für Erzieher*in-
nen und Fachkräfte der Kindertagesbetreuung 
angeboten. Die Durchführung von weiteren Qua-
lifizierungsmaßnahmen zum Anti-Bias-Ansatz für 
Grundschulen und den Offenen Ganztag ist in Pla-
nung. Pädagogischen Fach- und Lehrkräften sollen 
neben den Grundlagen der vorurteilsreflektierten 
Pädagogik u. a. auch die Arbeit mit dem sogenann-
ten „Methoden im Koffer für Alle“ (MIKA-Koffer) 
der FUMA nähergebracht werden. 

• Das Netzwerk Gewaltprävention und Konfliktregelung 
Münster organisiert kontinuierlich eine Tagung für Fach-
kräfte aus Jugendhilfe und Schule. Der Migrationsbereich 
ist seit 2012 und ab 2013 mit dem KI im Netzwerk vertre-
ten und arbeitet seither an den Tagungen und Fortbildun-
gen mit.  

 – An der 13. Münsteraner Konflikttagung „Ausgren-
zung – Integration – Teilhabe – ein Wechselspiel?“ 
mit einem Vortrag von Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, 
FH Münster und einem Workshop des KI (2013) 
und an der 14. Münsteraner Konflikttagung „Ge-
walt und Extremismus begegnen – Prävention 
und Intervention“ (2016), sowie an der Fortbildung 
durch Andreas Foitzik (Netzwerk rassismuskriti-
sche Migrationspädagogik BW) für die Fachkräfte 
aus Schule und Jugendhilfe des Netzwerks Gewalt-
prävention und Konfliktregelung Münster (2017). 
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E-Mail: konflikttagung-2013@gmx.de
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1. Wahl        2.Wahl

„Ausgrenzung - Integration - Teilhabe - 
ein Wechselspiel?“

Erfolgreiche Konzepte der 
Gewaltprävention für mehr Vielfalt 
an Schulen und in der Jugendhilfe

Veranstalter: 
Netzwerk Gewaltprävention & Konfliktregelung Münster

Abbildung 4: Beispiel einer 
Tagung des Netzwerks Gewalt-
prävention und Konfliktregelung 
Münste

• Netzwerk Rassismuskritik (seit 2017) in Kooperation 
mit dem Organisationsteam der Auftaktveranstaltung 
der Wochen gegen Rassismus, Akteuer*innen der Qua-
lifizierungen für Ehrenamtliche, Mitgliedern des Beirats 
der Beratungsstelle Wegweiser sowie weiteren interes-
sierten kommunalen Akteur*innen der Migrationsarbeit 
und Bürger*innen (insgesamt ca. 40 Mitglieder). Zum 
Gründungstreffen wurden alle Netzwerkpartner*innen 
eingeladen, mit denen das KI bis dato in der rassismus-
kritischen Arbeit kooperiert hatte.

 – Ziel des übergreifenden Netzwerks ist es, eine dau-
erhafte, stabile, rassismuskritische Arbeit über die 

‚Wochen gegen Rassismus‘ hinaus zu ermöglichen. 
Zudem soll eine kontinuierliche öffentliche und po-
litische Debatte angeregt und der Blick für die Er-
scheinungsformen von Rassismus geschärft wer-
den, indem einzelne Themen intensiv und konkret 
unter Einbindung wissenschaftlicher Expertise be-
arbeitet werden. Zudem ermöglicht das Netzwerk 
eine enge Zusammenarbeit und gegenseitiges Ler-
nen. 

Abbildung 5: In der ersten Sitzung bei der Erstellung der 
‚Netzwerklandkarte: Wer sind wir und was machen wir?‘

2.4.3 Entwicklung der rassismuskritischen 
Arbeit in Münster – vom kommunalen 
zum europäischen Netzwerk

Bereits 2014 legte das KI Münster im rassismuskriti-
schen Schwerpunkt den Fokus auf die Zusammenarbeit 
in Netzwerken. So initiierte es im Rahmen der Müns-
teraner Wochen gegen Rassismus 2015 einen partizipa-
tiv-kreativen Prozess (Kreativ-Workshops) mit Vertre-
ter*innen diverser Organisationen und Vereine, um eine 
Positionierung gegen Rassismus zu erarbeiten. Erstmals 
wurde in einer Gruppe mit entgegengesetzten Vorerfah-
rungen, Praxiserfahrungen und Kenntnissen zur Aus-
gangsfrage „Wie ist es um die rassismuskritische Arbeit 
in Münster bestellt?“ gearbeitet. In der Bestandsaufnah-
me wurde die rassismuskritische Arbeit in der Stadt sehr 
differenziert beschrieben – in ihren positiven und ihren 
negativen Facetten, aber auch bezüglich der offenen Fra-
gen. Als zentrale Handlungsfelder wurden folgende Be-
reiche genannt:

• Öffentlichkeit, Kommunikation und (Gegen-) Öffentlich-
keit, Sichtbarmachen und Aufdecken von Rassismus,

• Bildung, Arbeit und Wohnen – hier Räume zur Begeg-
nung, für Diskussion und Thematisierung, für Bildungs-
arbeit und Miteinander lernen,

• Verpflichtung zur Vielfalt in Stadt und Wirtschaft.

Der Erarbeitungsprozess mündete in der Empfehlung, 
der 2004 gegründeten UNESCO-Städtekoalition „Euro-
pean Coalition of Cities against Racism“ (ECCAR) bei-
zutreten. Ziel dieses Beitritts ist die Umsetzung eines 
10-Punkte-Planes, der mit einer öffentlichen Selbstpo-
sitionierung gegen Rassismus seitens der Stadt beginnt. 
Diese Positionierung ist der erste öffentliche Ausdruck 
eines rassismuskritischen Selbstverständnisses. Auf-
grund organisatorischer Veränderungen bzgl. der KI 

- Anbindung konnte die Ratsvorlage für den Beitritt der 
ECCAR vorbereitet, jedoch noch nicht im Rat der Stadt 
Münster beraten werden. Dies soll mit der Neuansied-
lung und Organisation des Migrationsbereiches in der 
Stadtverwaltung Münster erfolgen. 

Unabhängig von der Entscheidung zur Vorlage arbeitet 
das im September 2017 gegründete ‚Netzwerk Rassis-
muskritik‘ an den Arbeitsergebnissen der Kreativ-Work-
shops und dem stadtweiten Selbstverständnis von 
Rassismus weiter. Die ca. 40 Mitglieder setzen sich aus 
den Arbeits- und Steuerungsgruppen der rassismuskriti-
schen Arbeit des KI und weitere kommunalen Akteur*in-
nen und interessierten Bürger*innen zusammen. Das 
Netzwerk trifft sich vierteljährlich jeweils zwei Stunden. 
Zum einen ist es in die Planung der Auftaktveranstaltung 
der Wochen gegen Rassismus eingebunden, wodurch 
das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rassismus 
gestärkt werden soll. Zum anderen orientiert es sich kon-
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kret an dem 10-Punkte-Plan der ECCAR und den Hand-
lungsfeldern des Migrationsleitbildes. Aktuell erarbeitet 
das Netzwerk hierzu eine konkrete Agenda und Zielper-
spektive und eine Begriffsdefinition von Rassismus. Als 
ein erster Schwerpunkt wurde die ‚Bekämpfung von 
Rassismus und Diskriminierung durch Bildung‘ gewählt. 
Hierzu wird im weiteren Arbeitsverlauf 2018 ein strate-
gisches Ziel mit entsprechenden Maßnahmen entwickelt. 

 

Abbildung 6: Stärken- und Schwächenanalyse zur ras-
sismuskritischen Arbeit in Münster entlang des 10-Punk-
te-Planes der ECCAR

Das Netzwerk Rassismuskritik bündelt die Expertise und 
Potenziale der Akteur*innen in Münster und ermöglicht 
eine gemeinsame Aufgaben- und Zielformulierung für 
die migrationsgesellschaftliche Öffnung der Stadt. Au-
ßerdem werden in ihm die vielfältigen Erfahrungen und 
Erfolge der Netzwerkarbeit innerhalb und außerhalb der 
öffentlichen Verwaltung zusammengetragen. Das breite 
gesellschaftliche Bündnis hat das Ziel, die als ‚normal‘ 
empfundene benachteiligende (Denk-) Strukturen be-
wusst aufzubrechen und gegen die De-Thematisierung 
von Rassismus als Strukturmerkmal der Gesellschaft 
einzutreten. Auf diese Weise möchte es nicht nur einen 
Beitrag zur Integration, d.h. zur gesellschaftlichen Teil-
habe aller leisten, sondern auch politischen Herausfor-
derungen wie der neuen rechten Szene wirksam und ge-
schlossen gegenübertreten.

Kontaktdaten

Kommunales Integrationszentrum Münster
Klemensstr.10 
48127 Münster 
Telefon: 0251 492 7081 
Telefax: 0251 492 7792 
ki-muenster@stadt-muenster.de

Andrea Reckfort 
Telefon: 0251 4927080 
reckfort@stadt-muenster.de 

André Gunsthövel 
Stellvertretender Leiter 
Rassismuskritik 
Tel. 0251 492-7085 
gunsthoevel(at)stadt-muenster.de

Alina Quasinowski 
Tel. 0251 492-7089 
Quasinowski(at)stadt-muenster.de
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3 .1 Zentrale Begriffe

3.1.1 Alltagsrassismus

Rassismus zeigt sich nicht nur auf einer institutionellen 
und strukturellen Ebene, sondern auch auf der Ebene 
des Alltäglichen. Diese Form des Rassismus wird als All-
tagsrassismus bezeichnet. In sozialen Interaktionen er-
fahren rassifizierte Personen durch abwertende Blicke, 
Fragen oder Kommentierungen Markierung, Abwertung 
und Ausschluss, indem sie als anders, auffällig, exotisch 
etc. bezeichnet werden. Fragen nach der tatsächlichen 
Herkunft und Heimat, die Belobigung der Deutschkennt-
nisse oder auch der verwehrte Einlass an der Diskotür 
sind Beispiele für Alltagsrassismus. Das Spektrum all-
tagsrassistischer Erfahrungen umfasst neben diesen 
Formen auch offen hervorgebrachte Herabwürdigungen 
und sprachliche Gewalt in Form von hate speech, die mit 
physischer Gewalt verbunden sein können. Die Erfah-
rung von Alltagsrassismus bewirkt bei rassifizierten Per-
sonen in der Summe vieler einzelner, tagtäglicher Erfah-
rungen eine beständige Besonderung und Entfremdung 
aus ihrem Lebensmittelpunkt und stellt zusammen mit 
institutionellem und strukturellem Rassismus ihre An-
wesenheit als zugehörige Mitglieder eines gesellschaftli-
chen Zusammenhangs infrage bzw. weist sie zurück.

3.1.2 Antimuslimischer Rassismus

Mit dem Begriff wird eine Form des Rassismus bezeich-
net, die sich speziell gegen Menschen richtet, die als 
muslimisch markiert werden. Das Kriterium Muslimisch-
sein ist dabei nicht unbedingt an die tatsächliche Aus-
übung von Religiosität gebunden; vielmehr wendet sich 
antimuslimischer Rassismus gegen all jene Personen 
und Personengruppen, die als nicht-deutsch, nicht-sä-
kulär, nicht-westlich und nicht-christlich definiert wer-
den. Antimuslimischer Rassismus beruht auf einer 
Gegenüberstellung von Okzident und Orient, wobei letz-
terer abgewertet wird, da ihm Rückständigkeit, fehlende 
Gleichberechtigung der Geschlechter und patriarchale 
Strukturen, Aggressivität, antidemokratische Strukturen, 
Fundamentalismus und Terrorismus sowie weitere, ne-
gativ attribuierte Eigenschaften zugeschrieben werden. 
Alle dem Islam und muslimischen Menschen zugeschrie-
benen Eigenschaften werden als unvereinbar mit der ei-
genen Kultur dargestellt. Der Islam wird im antimuslimi-
schen Rassismus damit homogenisiert, verzerrt und rein 
negativ besetzt dargestellt; die verschiedenen religiösen 
Orientierungen, Distanzierungen, Widersprüche und 
Kritiken innerhalb der Glaubensrichtung werden weite-
stehend ausgeblendet. Insbesondere nach den Terroran-
schlägen am 11. September 2001 erfährt antimuslimi-
scher Rassismus in Diskursen über Terror und Sicherheit 
in Deutschland, aber auch weltweit Konjunktur. Für die 

Stärkung des Selbstbildes ist der antimuslimische Ras-
sismus höchst funktional, da in der Abwertung des mus-
limisch markierten Anderen zugleich die Aufwertung der 
eigenen, christlich definierten, europäisch verstandenen 
Identitätsgemeinschaft erfolgen kann.

3.1.3 Antisemitismus

Antisemitismus bezeichnet ein gesellschaftlich veran-
kertes, nationalistisches Welt- und Menschenbild, in dem 
jüdische Menschen mit spezifischen Eigenschaften ad-
ressiert, homogenisiert und gesellschaftlich ausgegrenzt 
werden. Antisemitismus basiert auf verschwörungsthe-
oretischen Denkmustern und Projektionen, die eine be-
fürchtete Ausbeutung und Herrschaft durch jüdische 
Menschen behaupten. In der Antisemitismusforschung 
wird zwischen Judenfeindschaft im Mittelalter, moder-
nem und sekundärem Antisemitismus unterschieden. 
Während der moderne Antisemitismus Pogrome, Vertrei-
bungen und stereotype Behandlungen jüdischer Men-
schen im 19. Jahrhundert umfasst, die zu der systema-
tischen Erfassung und Vernichtung jüdischer Menschen 
in ganz Europa zur Zeit des Nationalsozialismus führten, 
bezieht sich der sekundäre Antisemitismus auf den An-
tisemitismus ‚nach Auschwitz‘. Sekundärer Antisemitis-
mus ist durch eine Erinnerungs- und Schuldabwehr des 
Nationalsozialismus und des Holocaust gekennzeich-
net, die in der Mitte der Gesellschaft etabliert sind. Im 
rechtsextremen Spektrum geht die Erinnerungsabwehr 
in eine Relativierung bis Leugnung des Holocaust über. 
Gegenwärtig äußert sich sekundärer Antisemitismus 
v.a. in Form so genannter. Israel-Kritik, in der Antisemi-
tismus gesellschaftlich akzeptabel ausgedrückt werden 
kann oder in einer Verschiebung des Antisemitismus, der 
diesen allein oder mehrheitlich als Problem muslimisch 
markierter Menschen auszulagern versucht.

3.1.4 Antiziganismus

Antiziganismus bezeichnet eine spezifische Form des 
Rassismus, die sich gegen Sinti und Roma (gegendert 
Sinti*zze und Rom*nja) wendet. Der Begriff ist Ausdruck 
einer dominanzkulturellen Wortschöpfung und keine 
Selbstbezeichnung. Neben dem Begriff Antiziganismus, 
der das rassistische Bild gegen Sinti*zza und Rom*n-
ja im Wortstamm enthält, wird auch der Begriffe Gad-
jé-Rassismus diskutiert. Gadjé bezeichnet die dominanz-
kulturelle Position und lenkt den Blick auf diese und nicht 
die diskriminierte Gruppe der Sinti*zze und Rom*nja. 
Auch im Antiziganismus werden abwertende und offen 
negativ konnotierte Bilder und Eigenschaften über Sin-
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ti*zze und Romn*ja (‚Kriminalität‘, ‚Nicht-Sesshaftig-
keit‘) mit romantisierenden und kulturalisierten Bildern 
(‚Lebenskünstler*innen‘, ‚Musikalität‘) kombiniert. Bei-
de Zuschreibungsweisen bedingen die Herstellung einer 
Fremdheit und Andersartigkeit, die das antiziganistische 
Bild über Sinti*zza und Rom*nja verfestigen. Antiziga-
nismus umfasst ein breites Spektrum von rassistischen 
Stereotypen, gesellschaftlichen Ausschlüssen in Form 
institutioneller Diskriminierung in der Gegenwart bis 
hin zur jahrhundertelangen Verfolgungen, Vertreibun-
gen und Pogromen von Sinti*zze und Romn*ja in der 
Vergangenheit. Im Nationalsozialismus waren sie einer 
systematischen rassistischen Erfassung, Internierung in 
Lagern und letztlich der Vernichtung in Form eines Völ-
kermords ausgesetzt. Die kritische Auseinandersetzung 
mit Antiziganismus in Deutschland und insbesondere 
der Verbrechen im Nationalsozialismus an Sinti*zze und 
Rom*nja befinden sich noch in den Anfängen. 

3.1.5 ‚Ausländer*in’

In juristischer Hinsicht werden mit dem Begriff ‚Aus-
länder*innen‘ all jene Personen bezeichnet, die keine 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. ‚Ausländer*in-
nen‘ fungieren damit als Entgegensetzung von ‚Inlän-
der*innen‘, die eine deutsche Staatsbürger*innenschaft 
innehaben. Der Begriff besitzt jedoch nicht nur eine for-
male Bedeutung, sondern er wird auch eingesetzt, um 
eine Menschengruppe als fremd und anders von einem 
natio-ethno-kulturellen Wir abzusetzen. Doch nicht alle 
Ausländer*innen werden als nicht zugehörig wahrge-
nommen. Es handelt sich dabei um spezifische Personen 
und Personengruppen, die rassifiziert werden und einer 
dominierten gesellschaftlichen Gruppe angehören. So er-
klärt sich auch, warum weiße Schwed*innen oder weiße 
Amerikaner*innen im Diskurs nicht als ‚Ausländer*innen‘ 
bezeichnet werden; in der Rede über ‚Gastarbeiter*in-
nen‘ oder ‚Schwarze Deutsche‘ die Bezeichnung jedoch 
gängig ist, obwohl diese oftmals qua Pass Deutsche sind 
und ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Der 
Begriff ‚Ausländer*in‘ trägt auf der semantischen Ebene 
in seiner alltäglichen, politischen, wissenschaftlichen 
und medialen Verwendung dazu bei, Menschen symbo-
lisch und formal als nicht zugehörige Personen außer-
halb des nationalstaatlichen Kollektivs zu verorten und 
damit immer wieder fremd zu machen. Die Verwendung 
des Begriffs in einfachen Anführungsstrichen bringt eine 
kritische Distanzierung von der dominanzkulturellen 
Verwendung des Begriffs zum Ausdruck.

3.1.6 Community

In wissenschaftlichen Ansätzen findet der Begriff com-
munity üblicherweise im Zuge der Erforschung von 
migrantischen Gruppen Verwendung; beispielsweise, 

wenn die Rede von ‚griechischen communities‘ ist. Wird 
das Lebensumfeld weißer und nicht-migrierter Perso-
nen wissenschaftlich erforscht oder in Debatten zum 
Thema, wird hingegen nicht von der ‚deutschen com-
munity‘ gesprochen. Aufmerksam zu machen ist bei der 
Verwendung des Begriffs deshalb auf folgende Fragen: 
Wer verwendet den Begriff, wird er als Fremd- oder als 
Selbstzeichnung genutzt? Wird der Begriff nur für be-
stimmte Gruppen verwendet, als Bezeichnung von und 
für dominante Gruppen hingegen nicht? Im Kontext von 
selbstorganisierten Gruppen und Zusammenhängen 
wird der Begriff community von rassifizierten Personen 
verwendet, um eine Gemeinschaft und Verbundenheit 
derjeniger zu betonen, die negativ von Rassismus betrof-
fen sind. In communities besteht die Gemeinsamkeit in 
dem Umstand, dass rassistisch Diskriminierte alle über 
gemeinsame Erfahrungen aufgrund von Rassismus ver-
fügen, die geteilt und diskutiert werden können, ohne 
dass diese zurückgewiesen werden. Communities sind 
Orte für kritische Wissensproduktion, sie fungieren als 
Unterstützung und Austauschmöglichkeit für rassifizier-
te Personen und bilden eine wichtige Form des kollekti-
ven Zusammenhalts und Widerstands.

3.1.7 Differenz

Mit dem Begriff Differenz wird in philosophischer und so-
zialwissenschaftlicher Tradition ein Denkmuster und Ein-
teilungsprinzip verstanden, das auf einem grundlegen-
den Schema von Polarität (Identität/Differenz, Norm/
Abweichung, Selbst/Anderes) beruht. Das ‚Eigene‘ wird 
hierbei mit positiven Eigenschaften attribuiert, während 
das ‚Andere‘ mit negativen Aspekten versehen wird. Dif-
ferenz ist damit immer binär und dichotom (das Andere 
ausschließend) organisiert. Als gesellschaftliches Ein-
teilungs- und Ordnungsprinzip ist das Denken und Kon-
struieren von Differenzen folgenreich, da es bestimmte 
Personen und Personengruppen als von der Norm abwei-
chende, differente Personen und Kollektive konstruiert. 
Beispielsweise wird Männlichkeit im Differenzdiskurs 
über Geschlecht als das normgebende Prinzip verstan-
den, von dem aus Weiblichkeit als Abweichung und Ent-
gegensetzung abgeleitet wird, ebenso wie weißsein in 
rassistischer Differenzproduktion mit dem ‚Eigenen‘ ver-
knüpft wird, während Schwarzsein als das ‚Andere‘ der 
Norm verstanden und abgewertet wird. Nicht nur der 
Unterschied zum ‚Eigenen‘ ist in der Differenzproduktion 
relevant, sondern auch die damit verbundene Hierarchi-
sierung des ‚Anderen‘. 

Für die Analyse von gesellschaftlichen Machtverhältnis-

sen ist der Begriff der Differenz insofern zentral, da über 
ihn gesellschaftliche Positionen verhandelt werden. Als 
zentrale Differenzlinien werden Geschlecht, Alter, sexu-
elle Orientierungen, ‚Rasse‘/Ethnische Herkunft, soziale 
Herkunft/Klasse diskutiert.
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3.1.8 Diskriminierung

Diskriminieren beschreibt den Prozess des Unterschei-
dens, (Ab-)Trennes und Schärfens. Prozesse des Un-
terscheidens sind in sozialer Hinsicht nicht als neutrale 
Vorgänge zu versehen, in denen Personen oder Objekte 
lediglich unterschieden und voneinander abgegrenzt 
werden. Diskriminierung stellt vielmehr eine sozial fol-
genreiche Praxis dar, da Diskriminierung eine gesell-
schaftliche Benachteiligung nach sich zieht. Unter Dis-
kriminierung kann die unrechtmäßige Unterscheidung 
und Unterschiedsproduktion zwischen Menschen ver-
standen werden. Diskriminierung bezieht sich dabei auf 
bestimmte Merkmale, die Menschen eigen sind oder die 
ihnen zugeschrieben und mit Bedeutungen aufgeladen 
werden; beispielsweise Hautfarbe, Geschlecht und Religi-
on. Von Diskriminierung kann gesprochen werden, wenn 
Menschen aufgrund zugeschriebener oder tatsächlicher 
Eigenschaften Benachteiligung im Hinblick auf materi-
elle und symbolische Ressourcen und gesellschaftliche 
Zugänge und Mitgestaltung erfahren. Das Spektrum 
diskriminatorischer Praxen ist breit und bewegt sich auf 
verschiedenen Ebenen. So kann zwischen individueller 
und interaktionaler Diskriminierung, institutioneller Dis-
kriminierungen in zentralen gesellschaftlichen Institutio-
nen, die an der Gleichbehandlung und Dienstleistung im 
Sinne aller Personen scheitert, sowie strukturellen Dis-
kriminierungen unterschieden werden, die gesellschaft-
lich geronnene Ungleichverhältnisse auf symbolischer 
Ebene bezeichnen (u.a. das gesellschaftlich dominante 
Bild über eine soziale Gruppe). Auch die Wirkweise von 
Diskriminierungen ist komplex. Diskriminierungen kön-
nen intendiert erfolgen, ereignen sich aber auch und 
überwiegend unintendiert. Dies ist beispielsweise dann 
der Fall, wenn Formen der Gleichbehandlung z.B. beim 
Zugang zu Bildung angewendet werden. So führen ver-
meintlich neutrale Leistungs- und Bewertungskriterien 
bei mehrsprachigen Schüler*innen – ohne dass z.B. eine 
schullaufbahnbegleitende Sprachbildung in der Schule 
sichergestellt werden kann – nicht zu Gleichheit, son-
dern zu Benachteiligung dieser Gruppe. Zugleich kann 
Ungleichbehandlung ebenfalls zu Diskriminierung füh-
ren; beispielsweise dann, wenn Kinder mit so genann-
tem Migrationshintergrund systematisch weniger Über-
gangsempfehlungen für weiterführende Schulen wie 
das Gymnasium erhalten als Kinder ohne so genannten 
Migrationshintergrund. Diskriminierungskritische An-
sätze sind daher herausgefordert, Ungleichbehandlung 
und Gleichbehandlungen auf ihre diskriminierenden Ef-
fekte und kontextbezogenen Einsätze zu befragen und 
kritisch zu prüfen.

13.1.9 Diskurs

Im alltäglichen Verständnis wird unter Diskurs meist eine 
bestimmte Debatte oder Auseinandersetzung über ein 

Thema verstanden. In wissenschaftlicher Hinsicht wird 
der Begriff Diskurs in Anlehnung an den Theoretiker Mi-
chel Foucault verwendet, um ein spezifisches Verständ-
nis von gesellschaftlicher Wirklichkeit zu bezeichnen. 
Diskurse bilden Themen nicht nur ab, sie sind vielmehr 
produktiv und an der Herstellung gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit beteiligt, indem Themen auf eine bestimmte Art 
und Weise diskutiert werden und damit als wahre Aus-
sagen erzeugt, wiederholt oder aber geschwächt werden. 
Diskurse bilden gesellschaftlich akzeptierte Aussagen-
systeme, die eng mit der Produktion von gesellschaftlich 
geltendem Wissen verknüpft sind. Sie sind Teil gesell-
schaftlicher Machtverhältnisse, da in ihnen Wahrheiten 
und Wissen transportiert werden. Aussagensysteme 
umfassen ein breites und unterschiedliches Spektrum 
wie institutionelle Routinen, wissenschaftliche Untersu-
chungen, Bilder und gesellschaftlich etablierte Gesten 
und Handlungen. Michel Foucault hat sich beispielsweise 
mit dem Diskurs über Sexualität befasst und hier psy-
chologische, klinische, rechtliche, mediale und politische 
Diskurse analysiert, um zu verstehen, wie Sexualität in 
einer bestimmten gesellschaftlichen Situation und Zeit 
als Norm in Abgrenzung zu devianten Sexualitäten eta-
bliert wurde. 

3.1.10 Diversität

Unter dem Stichwort Diversität wird die Verschieden-
heit von Menschen in Anbetracht gesellschaftlichen 
Differenzlinien wie Geschlecht, sexuelle Orientierungen, 
Ethnizitäten, etc. formuliert. Maßgeblich ist dabei die 
Berücksichtigung und Anerkennung von Unterschied-
lichkeit. Diversitätsansätze nehmen weder gesellschaft-
liche Normen noch deren Abweichung als Ansatzpunkt, 
sondern gehen von intrapersonaler und interpersoneller 
Diversität als grundlegender Verfasstheit von Personen 
und Gesellschaftlichkeit aus. Damit versuchen Ansätze 
von Diversität die insbesondere in pädagogischen Kon-
zepten vorherrschende Defizit- und Differenzperspektive 
abzulösen, die auf Personen und Personengruppen und 
ihrer Differenz oder auch Abweichung zur gesellschaftli-
chen Norm fixiert waren und sind. Ursprünglich stammt 
der Diversitätsansatz aus der Schwarzen Bürger*innen-
rechtsbewegung in den USA und ist eng mit der Idee 
von Affirmative Actions (dt. die Förderung benachteilig-
ter Gruppen durch besondere Maßnahmen) verknüpft. 

Die bundesdeutsche Perspektive knüpft teilweise an 
diese Tradition an und begreift Diversität innerhalb ge-
sellschaftlicher Machtverhältnisse. Teilweise wird in Di-
versitätsansätzen jedoch nur begrenzt nach sozialer Un-
gleichheit und der Möglichkeit ihrer Veränderung gefragt. 
In marktförmigen Ansätzen von Diversity Management 
wird Diversität überwiegend als wirtschaftlich profitable 
und zu organisierende Ressource verstanden, nicht je-
doch als politisches Unterfangen, das die Schaffung von 
Gleichheit bei Unterschiedlichkeit anstrebt. 
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3.1.11 Dominanz / Dominanzkultur

Der Begriff Dominanz verweist auf eine quantitativ nicht 
zwangsläufig stärkere oder größere Gruppe, jedoch auf 
die Tatsache, dass eine gesellschaftliche Gruppe im Hin-
blick auf ihre gesellschaftliche Stellung eine übermäch-
tige, d.h. dominante Stellung innehat. Dominanz zeigt 
sich auf verschiedenen Ebenen gesellschaftlicher Struk-
turen und Formen des Zusammenlebens als Selbstver-
ständlichkeit oder unhinterfragte Normalität. Der Begriff 
Dominanzangehörige bezeichnet Personen, die einer 
dominanten gesellschaftlichen Gruppe angehören und 
aufgrund dieser gesellschaftlichen Position privilegier-
te Zugänge und Lebenschancen besitzen. Der Begriff 
Dominanzkultur, der von Birgit Rommelspacher für die 
Bundesrepublik Deutschland geprägt wurde, drückt das 
strukturelle, gesellschaftliche Machtgefüge aus, das sich 
bestimmten Vorstellungen, Lebensweisen und Identi-
tätsvorstellungen zeigt, die in einer gesellschaftlichen 
Kultur als dominante und unhinterfragte Normen gelten, 
aber nicht unbedingt explizit sind. Eine Dominanzkultur 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie die eigene, westlich 
definierte Kultur in Abgrenzung zu anderen, nicht-westli-
chen Kulturen als übermächtige, überlegene und erstre-
benswerte begreift und in kollektiv geteilten Glaubens-
sätzen, Definitionen und Zugehörigkeitsvorstellungen 
transportiert. 

3.1.12 Empowerment

Mit Empowerment (dt. (Selbst-)Ermächtigung) wird eine 
Perspektive und ein Handlungsansatz bezeichnet, der 
Menschen in ihrer Selbstbestimmung und -definition 
ernst nimmt und Selbstermächtigung als wesentliches 
Ziel und Mittel begreift, um die eigene Handlungsfähig-
keit zu erweitern oder (wieder) zu erlangen. Das Grund-
verständnis von Empowerment geht davon aus, dass 
Menschen selbst in der Lage sind, sich gegen diskrimi-
nierende, herabwürdigende Situationen durch selbst-
ermächtigende Strategien und Zusammenschlüsse ab-
zugrenzen und zu wehren. In Empowerment-Ansätzen 
wird das Vertrauen in die eigene Stärke, Resilienz und 
Abwehr gezielt angesprochen, bestärkt und weiterentwi-
ckelt, um Gefühlen und Situationen von Machtlosigkeit/
Ohnmacht entgegenzuwirken. Es grenzt sich damit von 
Konzepten und Herangehensweisen ab, die v.a. und oft-
mals allein den Unterstützungsbedarf und die Angewie-
senheit von strukturell benachteiligten Gruppen betonen. 
Empowerment versteht sich als ein gemeinschaftliches 
Projekt und als notwendiger Zusammenschluss von 
communities. Empowerment kommt in verschiedenen 
Bereichen wie z.B. der Sozialen Arbeit zum Einsatz. Em-
powerment-Ansätze mit Bezug auf Rassismus stammen 
ursprünglich aus der Schwarzen Bürger*innenrechtsbe-
wegungen und finden auch in Deutschland Anwendung.

3.1.13 Ethnie / Ethnische Herkunft 

Mit Ethnie oder ethnischer Herkunft ist die Idee einer 
gemeinsamen Verbundenheit und Gemeinschaft einer 
Gruppe aufgrund einer geteilten und übereinstimmen-
den Sprache, Herkunft und Kultur/Religion gemeint. 
Nationalstaaten basieren auf der ideologischen Ebene 
wesentlich auf der Herstellung einer gemeinsamen Eth-
nie, die als Merkmal und als Basis für die Schaffung einer 
Gruppenidentität und eines nationalen Wir-Gefühls fun-
giert. Die Idee der Ethnie basiert nicht zwangsläufig auf 
tatsächlich gemachten Erfahrungen, sondern vielmehr 
auf der Vorstellung und dem Glauben an eine gemeinsa-
me Abstammungsgemeinschaft. Ethnie wird und muss 
durch Homogenisierungspraxen immer wieder herge-
stellt werden, um gemeinsame Ursprungs- und Abstam-
mungsvorstellungen zu nähren und Subjekten das Gefühl 
der Zugehörigkeit zu vermitteln. Die Homogenisierungs-
vorgänge sind mit Abgrenzungs- und Ausschlusspraxen 
gegenüber Personen und Personengruppen verbunden, 
die einer anderen Ethnie zugeordnet werden. Ethnische 
Herkunft fungiert oftmals als moderatere Form der Be-
zeichnung für Praktiken des Ein- und Ausschlusses von 
Gruppen als Einheimische und Fremde, indem der Begriff 
der ‚Rasse‘ durch Ethnie ersetzt wird. 

3.1.14 Extremismus

Der Extremismusbegriff findet v.a. im Sprachgebrauch 
des Verfassungsschutzes Anwendung; in politik- und so-
zialwissenschaftlichen Debatten wird er kontrovers dis-
kutiert. Allgemein werden mit dem Begriff Extremismus 
all jene Personen, Vereinigungen und Handlungen be-
zeichnet, die die freiheitliche demokratische Grundord-
nung bedrohen oder anstreben, diese anzugreifen. Dabei 
wird im Extremismusbegriff von einem Pool linker und 
rechter politischer Einstellungen an den gesellschaftli-
chen Rändern ausgegangen, während die gesellschaft-
liche Mitte als neutrale, die freiheitliche demokratische 
Grundordnung schützende und diese vertretende Kraft 
verstanden wird. In dieser Verlagerung von Extremis-
mus wird problematischerweise suggeriert, dass ex-
tremistische Einstellungen und Handlungen lediglich 
Probleme gesellschaftlicher Randgruppen seien und 
die gesellschaftliche Mitte hiervon frei sei. Nicht nur der 
Nationalsozialismus hat jedoch deutlich gemacht, dass 
extremistische und faschistische Ideologien in der Mit-
te der Gesellschaft angesiedelt waren und gerade in der 

Breite ihre Wirkmächtigkeit entfalten konnten. In gegen-
wärtigen politikwissenschaftlichen Untersuchen wird 
deutlich, dass menschenverachtende, u.a. rassistische 
aber auch klassistische Abwertungen von Menschen, 
die rechtsextremen Positionen entsprechen, in der Mit-
te der Gesellschaft zur Normalität gehören. Eine zweite, 
zentrale Problematik des Begriffs besteht in der Gleich-
setzung von Links- und Rechtsextremismus, die in der 
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klassischen Begriffsprägung und -verwendung des Ver-
fassungsschutzes stattfindet. Wenngleich linksextremis-
tische Gewalttaten nicht zu nivellieren sind, so zeichnen 
sich rechtsextreme Anschauungen durch eine explizite 
Ablehnung und Bekämpfung zentraler demokratischer 
und freiheitlicher Prinzipien wie beispielsweise der Wah-
rung der Menschenrechte und Gewaltenteilung aus. Im 
Gegensatz zu Rechtsextremismus zielen linksextremisti-
sche Positionen auf die Überwindung des Kapitalismus 
und Ausbeutungsstrukturen ab, die auch in autoritäre 
Systeme (Stalinismus) münden können. Zu diskutieren 
und klären bleibt, inwiefern der Extremismusbegriff in sei-
ner Gleichsetzung und begrifflichen Unschärfe für histo-
risch, politisch und kontextbezogen höchst unterschiedli-
che Phänomene analytisch aussagekräftig sein kann. 

3.1.15 Flucht

Flucht bezeichnet das Verlassen eines Landes oder Ortes 
aufgrund existenzieller Bedrohung und Not, die das eige-
ne Überleben gefährden. Flucht kann aus unmittelbaren 
Bedrohungen wie Krieg, Hungersnot, Armut, Vergewalti-
gungen als Kriegswaffe oder Völkermord erfolgen. Flucht 
kann und wird aber auch immer notwendiger aufgrund 
innerstaatlicher und -politischer Konflikte, Klimaverän-
derungen und Umweltkatastrophen sowie Spätfolgen ko-
lonialer Ausbeutung und Zerstörung von politischen und 
wirtschaftlichen Strukturen in postkolonialen Ländern 
und der damit steigenden Unmöglichkeit, für sich selbst 
und die eigene Familie das eigene (Über-)Leben sichern 
und schützen zu können. In rechtlicher Hinsicht werden 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention all jene Personen 
als „Flüchtling“ bezeichnet, die aus „begründeter Furcht 
vor der Verfolgung ihrer Person wegen ihrer Rasse, Religi-
on, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe Schutz in einem anderen Land suchen“. 
Der Rechtsbegriff „Flüchtling“ ist aus rassismuskritischer 
Sicht nicht unproblematisch, da der Zusatz „-ling“ mit ei-
ner Objektivierung der Person einhergeht und den Status 
der Person verdrängt. Begriffliche Alternativen sind Ge-
flüchtete (Menschen) und refugees, die oft als Selbstbe-
zeichnung im Zuge politischer Bewegungen Verwendung 
finden. Im Grundgesetz der Bundesrepublik wurde nach 
dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus 
das Recht auf politisches Asyl für politische Verfolgte in 
§ 16a festgeschrieben. In den 1990er Jahren wurde diese 
allgemeine und breite Formulierung nach rassistischen 
Gewalttaten und tätlichen Angriffen u.a. in Rostock-Lich-
tenhagen im Rahmen des so genannten Asylkompromiss 
nach und nach eingeschränkt. Die Lebensbedingungen 
von geflüchteten Menschen zeichnen sich durch starke 
rechtliche und politische Beschränkungen und Beschnei-
dungen von Freiheit und Bewegung aus. Asylbewerber*in-
nen, also jene Personen, die einen Antrag auf Asyl stellen, 

dürfen nicht arbeiten und unterliegen der Residenzpflicht, 
die sie zum Aufenthalt in so genannten Aufnahmelagern, 
Gemeinschaftsunterkünften und dem jeweiligen Bundes-
land verpflichtet; meist in äußerst beengten Verhältnis-
sen ohne ausreichende Privatsphäre und Möglichkeit des 
Rückzugs. Die jahrelangen Verfahren sowie die psychoso-
ziale, medizinische und wirtschaftliche Lebenssituation in 
sog. Erstaufnahmelagern und Gemeinschaftsunterkünf-
ten, die sich meist außerhalb städtischen Innenlebens be-
finden, begünstigen eine besondere Exponiertheit und Ge-
fährdung für rassistische und rechtsextreme Angriffe und 
erschweren die Chance eines Ankommens in Deutschland. 
Erst wenn über den Asylantrag positiv entschieden ist, er-
halten Geflüchtete eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis 
und Arbeitsberechtigung. Alltagsrassistische Erfahrun-
gen gehören aber auch bei rechtlicher Anerkennung als 
asylberechtigte Person weiter zum Alltag in einem gesell-
schaftlichen Klima, das rassistische und verzerrte Bilder 
über Flucht und Geflüchtete produziert.

3.1.17 Fremdbezeichnung/Selbstbezeich-
nung

Eine Form der Ausübung und Sicherung von Dominanz 
kommt in der Ausübung von Definitionsmacht zum Tra-
gen, also in der Möglichkeit, über Andere zu sprechen, sie 
zu benennen und zu bezeichnen, ohne ihre Perspektive 
einzubeziehen. Sprache ist eine symbolische Machtpra-
xis und Machtform, in der gesellschaftliche Positionen 
von Dominanz und Unterdrückung auf der semantischen 
Ebene, also der Wahl von Begriffen und Anredeformen, 
verhandelt werden. Die Fremdbezeichnung von Personen 
und Personengruppen war und ist eine effektive Strategie, 
Menschen ihrer eigenen Geschichtlichkeit, Kultur, Würde 
und Individualität zu berauben. Im Zuge des kolonialen 
Rassismus und der Sklaverei spielte die Enteignung durch 
das Verbot der eigenen Sprache und Namensgebung eine 
wesentliche Rolle. Auch im Gegenwartsdiskurs zeigen sich 
asymmetrische Machtverhältnisse in der Verwendung von 
Fremdbezeichnungen für rassifizierte Gruppen. Die Arbeit 
an selbstgewählten Bezeichnungen und Begriffen für die 
eigene Person und der sozialen Gruppe, der man sich zu-
gehörig fühlt, ist eine Gegenbewegung zu den fremd auf-
erlegten und fremd definierten Begriffen. In der Entwick-
lung und Verwendung von Selbstbezeichnungen wird die 
Deutungsmacht, die in Form von Fremdbezeichnungen 
ausagiert wird, unterbrochen. Die Bewegung weg von 
Fremdbezeichnungen hin zu Selbstbezeichnungen stellt 
einen Teil der Veränderung asymmetrischer Verhältnisse 
auf der Ebene von Deutungsmacht durch Sprache dar.
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3.1.17 Fremdenhass/Xenophobie/‚Aus-
länder*innenfeindlichkeit‘

Fremdenhass / Xenophobie und ‚Ausländer*innenfeind-
lichkeit‘ sind im Alltagsdiskurs, aber auch im wissen-
schaftlichen und politischen Diskurs gängige Konzepte 
und Begriffe, die negative Einstellungen, Gewalttaten 
und allgemein Benachteiligungen gegenüber Menschen 
beschreiben, die als ‚ausländisch‘, ‚fremd‘ oder ‚nicht-
deutsch‘ gelten. Die Schwierigkeit dieser Ansätze liegt da-
rin begründet, dass sie Rassismus als gesellschaftlich ver-
ankertes Macht- und Ordnungsgefüge nicht thematisieren. 
In den Konzepten werden gesellschaftlich verfestigte 
Strukturen von Macht, gesellschaftlichem Ausschluss 
und Unterdrückung in Vergangenheit und Gegenwart aus-
geklammert, die strukturellen und institutionellen Rassis-
mus fundieren. Das Problem wird als Hass, Angst vor dem 
Fremden, als Feindlichkeit oder auch als individuelles Vor-
urteil verstanden und damit in seiner Komplexität wie sei-
ner gesellschaftlichen Funktion reduziert und individuali-
siert. Die Begriffe suggerieren eine emotionale Einstellung, 
die oft mit einer anthropologisierenden Erklärung verbun-
den ist und als natürliche, menschliche Reaktion vor dem 
fremden Anderen legitimiert wird. Demnach bleibt auch 
die Frage offen und unbearbeitet, wer überhaupt als fremd 
erscheint, wenngleich er oder sie bereits seit Jahrzehnten 
in Deutschland lebt… 

3.1.18 Geschlecht

Geschlecht besitzt als gesellschaftliche Ordnungs- und 
Strukturkategorie eine zentrale Rolle, da nach wie vor 
materielle und symbolische Ressourcen, Zugänge und 
gesellschaftliche Mitgestaltung über die Geschlechts-
zuschreibung ungleich verteilt werden. Geschlecht wirkt 
zugleich auch auf symbolisch-diskursiver Ebene, da eine 
klare Geschlechtszugehörigkeit (männlich oder weiblich) 
auf formal-rechtlicher und sozialer Ebene Voraussetzung 
ist, um als Person anerkannt zu werden. Auch für das 
Selbstverständnis ist eine geschlechtliche Identifikation 
und Zugehörigkeit für Personen essentiell. Die Geschlech-
terordnung weist auf materieller wie symbolischer Ebene 
weltweit eine männliche Dominanz auf; d.h. sie ist patriar-
chal (nach dem Prinzip des Vaters) und androzentristisch 
(den Mann als allgemeinen menschlichen Maßstab, die 
Frau als Abweichung verstehend), organisiert. In feminis-
tischen und geschlechtertheoretischen Ansätzen wurde 
lange zwischen sex (dem biologischen) und gender (der 
kulturell und sozial vermittelten Geschlechterrolle) unter-
schieden. Angestoßen durch Judith Butlers Auseinander-
setzung wurde die Trennung von sex und gender kritisiert 
und die Auffassung etabliert, dass auch das biologische 
Geschlecht nicht einfach gegeben ist, sondern immer 
durch eine kulturelle Sichtweise und Perspektive auf Kör-
per und ihre Geschlechtlichkeit vermittelt ist. Geschlecht 
ist somit kein gegebener, natürlicher Zustand, sondern 

Produkt einer beständigen Herstellung (engl. doing gen-
der). Auch die dominanten geschlechtlichen Kategorien 
von Frau und Mann entstehen durch doing gender und 
sind Effekt einer zweigeschlechtlichen Ordnung, die sexu-
elles Begehren (desire) in Form von Heterosexualität als 
Norm erhebt und im Fachdiskurs als Heteronormativität 
bezeichnet wird.

3.1.19 Hautfarben

Hautfarben sind nicht allein phänotypische, sichtbare Un-
terschiede oder biologisch gegebene Konstanten. Haut-
farben wurden und werden im Rassismus mit sozialen 
Bedeutungen und Bildern von Höher- und Minderwertig-
keit verknüpft. In rassismuskritischer Perspektive werden 
Hautfarben deshalb als Bedeutungsträger*innen verstan-
den. Die soziale Bedeutung, mit der Hautfarben versehen 
werden, fungiert zur sozialen Herstellung von Differenz, 
Naturalisierung, Hierarchie und gesellschaftlichem Aus-
schluss. Hautfarben werden im Rassismus instrumen-
talisiert und als Erklärungsgrundlage herangezogen, um 
Menschen in Gruppen einzuteilen und vermeintliche 
Wahrheiten über Menschen mit ähnlicher oder gleicher 
Hautfarbe festzustellen und diese als genetische und/
oder kulturelle oder mentalitätsbezogene Eigenschaften 
und Wesenszüge zu naturalisieren. Rassistisches Wissen 
über Hautfarben prägte(n) philosophische, anthropologi-
sche, pädagogische, rechtliche wie genetische Diskurse; 
prominent vertreten in den Schriften Immanuel Kants und 
Georg Wilhelm Friedrich Hegels. Aber auch in alltäglichen 
Redeweisen zeigt sich die rassistische Konnotation von 
Hautfarben in Form weißer Normsetzung und Dominanz, 
wenn beispielswiese unter der Bezeichnung ‚Hautfarben‘ 
nur weißsein, nicht jedoch Schwarzsein subsumiert wird.

3.1.20 Inklusion

Mit Inklusion werden Konzepte und Strategien bezeichnet, 
die die Einbeziehung aller Personen und sozialer Gruppen 
als gleichwertige Mitglieder und Teil der Gesellschaft an-
streben. Im Gegensatz zu integrativen Ansätzen zielt In-
klusion nicht darauf ab, ‚Andere‘ nur unter bestimmten 
Voraussetzungen, beispielsweise dem Beherrschen der 
deutschen Sprache, in ein bestehendes, gesellschaftliches 
Gefüge und ihre Ordnung einzugliedern, ohne diese selbst 
zu verändern. Inklusion bedeutet die voraussetzungslose 
Einbeziehung Aller, wobei sich die gesellschaftliche Ord-
nung nicht an der Dominanzkultur und ihren verkörperten 
Normen orientiert, sondern eine grundlegende Gleichheit 
Aller trotz Verschiedenheit anstrebt. Inklusive Ansätze 
stammen vor allem aus der pädagogischen Auseinander-
setzung mit (Nicht-)Behinderung und damit einherge-
henden, gesellschaftlichen Exklusionsmechanismen. In 
der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf 
Inklusion als Menschenrecht festgeschrieben.
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3.1.21 Institutioneller Rassismus

Rassismus ereignet sich nicht nur auf der Ebene einzel-
ner Subjekte, sondern ist auch in Institutionen als Rou-
tine und Alltäglichkeit eingelagert. Institutioneller Ras-
sismus stellt eine systematische Ungleichbehandlung 
rassifizierter Menschen und Gruppen dar, die durch in-
stitutionelles Handeln diskriminiert, ausgegrenzt und in 
ihrem Wohl gefährdet werden. Institutioneller Rassismus 
zeigt sich in allen gesellschaftlich relevanten Institutio-
nen wie beispielsweise dem Bildungssystem, der Justiz, 
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und der Polizei. Wenn-
gleich im institutionellen Rassismus nicht unbedingt ein 
intentionales Handeln einzelner Personen zugrunde liegt, 
so führen doch verfestigte, gesellschaftlich normalisier-
te und akzeptierte Denk- und Handlungsstrukturen zu 
deutlicher Benachteiligung und Gefährdung rassifizier-
ter Gruppen. Die Bandbreite institutionellen Rassismus 
reicht dabei von kulturalisierten Zuschreibungen gegen-
über einer Gruppe, die auf rassistischem Wissen basiert, 
Handlungsroutinen, die rassifizierte Gruppen kollektiv 
ausschließen oder ihnen bestimmte Zugänge verweigern, 
bis zu offen gewaltvollen Verletzungen, Misshandlungen 
und unterlassener Hilfeleistung, die zum Tod führen. In-
stitutioneller Rassismus kann demnach auch als kollek-
tives, aber gesellschaftlich gebilligtes, kollektives und in 
gesellschaftlichen Institutionen eingelagertes Handeln 
und Wissen verstanden werden, das rassifizerten Men-
schen eine angemessene, gleichberechtigte, professio-
nelle und sie schützende Behandlung versagt. 

In besonders offensiver und drastischer Weise wird ins-
titutioneller Rassismus im Zuge rassistischer Polizeige-
walt und ihrer unzureichenden bis fehlenden rechtlichen 
Verfolgung deutlich. Insbesondere Schwarze Menschen, 
People of Color und migrantische Menschen werden 
durch die Polizei nicht geschützt, sondern in ihrem phy-
sischen und psychischen Wohl beeinträchtigt, wie bei-
spielsweise im Zuge von racial profiling, bei dem rassifi-
zierte Menschen kollektiv und unabhängig von eigenem 
Handeln verdächtigt, kriminalisiert und im öffentlichen 
Raum in ihrer Bewegungsfreiheit kontrolliert werden. 
Institutioneller Rassismus bedeutet für rassifizierte Per-
sonen oftmals nicht nur die Einschränkung von Bewe-
gungsfreiheit, sondern Gefahr für das eigene Leben. Die 
rassistisch motivierten Tode durch Polizeibeamt*innen 
und Privatpersonen werden jedoch überwiegend nicht 
entsprechend geahndet, sondern verschleiert, bagatel-
lisiert oder mit nur geringen Haftstrafen belegt. Zuletzt 
wurde dies im Zuge der Mordserie des NSU an migran-
tischen Menschen durch rassistische Zuschreibungen 
auf medialer Ebene und dem Versagen des Verfassungs-
schutzes deutlich. 

3.1.22 Integration

Mit dem Begriff Integration wird die Einbeziehung von 
Menschen in eine bestehende, gesellschaftliche Ordnung 
bezeichnet. Das Ziel ist nach dem Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, alle Menschen, die dauerhaft und 
rechtmäßig in Deutschland leben, einzubeziehen und 
eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Wenn-
gleich im Begriff Integration nicht klar definiert ist, wer 
hiermit gemeint ist, wird in der Anforderung, die deut-
sche Sprache zu erlernen sowie die deutsche Verfassung 
und Gesetze zu kennen und diese zu befolgen, deutlich, 
dass im Integrationsdiskurs die Rede von migrierten und 
geflüchteten Personen ist. Kritiker*innen des Begriffs 
merken an, dass im Integrationsdiskurs die Vorstellung 
einer gesellschaftlich ungestörten Ganzheit und Ge-
schlossenheit suggeriert wird, die jedoch mit der Realität 
einer funktional differenzierten Gesellschaft in der Spät-
moderne nicht haltbar ist. Eine weitere Kritik richtet sich 
gegen die im Zuge von Integration geforderte, einseitige 
Angleichungsforderung an Personen, die als nicht-zuge-
hörig verstanden werden. Indem migrantischen Anderen 
eine kulturelle, nationale, religiöse und/oder mentalitäts-
bezogene Differenz zugeschrieben wird, kann Integration 
als notwendige Interventionspraxis verstanden werden, 
mit der es möglich wird, die Andersheit der Anderen an 
die bestehende und zu erhaltende, gesellschaftlich do-
minante Ordnung anzugleichen. Auf Seiten der fraglos 
Zugehörigen, die per se als integriert gelten (deutsche, 
weiße und nicht migrierte oder geflüchtete Person), gibt 
es hingegen keine oder kaum Bemühungen einer Verän-
derung. Dadurch bleiben dominanzkulturelle Strukturen 
unverändert, die eine tatsächlich gleichberechtige Teil-
habe verhindern.

3.1.23 Intersektionalität

Intersektionale Ansätze (engl. intersection) begreifen ge-
sellschaftliche Machtverhältnisse als ineinander verwo-
bene und sich überschneidende Verhältnisse, die durch 
verschiedene Differenzlinien wie Geschlecht, Alter, Klas-
se etc. entstehen. Ein intersektionales Verständnis geht 
davon aus, dass keines der Machtverhältnisse, die durch 
Differenzlinien strukturiert werden, alleine betrachtet 
werden können und sollen, da in der gesellschaftlichen 
Realität Sexismus immer auch mit Rassismus, Klassis-
mus etc. verknüpft existiert. Menschen werden von dem 
intersektionalen Zusammenwirken somit mehrfach 
benachteiligt und/oder privilegiert. Hieraus entstehen 
Mehrfachdiskriminierungen als spezifische Erfahrungen 
der Überschneidung von Diskriminierung und Margina-
lisierung, die nicht lediglich in ihren negativen Effekten 
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addiert werden können. Intersektionale Ansätze gehen 
auf Arbeiten von Schwarzen Feministinnen wie Kim-
berlé Crenshaw und Patricia Hill Collins im US-ameri-
kanischen Raum zurück. Kimberlé Crenshaw kritisierte 
die Einstellungspolitik in US-amerikanischen Firmen, in 
denen Sexismus und Rassismus zwar Berücksichtigung 
fanden, nicht aber die Position und Mehrfachdiskriminie-
rung von Schwarzen Frauen, die qua Sexismus und Ras-
sismus benachteiligt wurden und werden. Anknüpfend 
an die US-amerikanische Debatte wird auch im deutsch-
sprachigen Fachdiskurs intersektional geforscht und vor 
allem auf die Differenzlinien Gender, ‚Rasse‘ und Klasse 
fokussiert.

3.1.24 Klassismus

Der Begriff Klassismus steht für die Analyse und Kritik 
von gesellschaftlichen Benachteiligungen aufgrund der 
sozialen Herkunft bzw. Klasse von Personen und sozialen 
Gruppen. Von klassistischer Abwertung und Benachtei-
ligung wird z.B. gesprochen, wenn Personen aufgrund 
ihrer sozialen Herkunft über weniger oder keine materi-
ellen wie symbolischen Ressourcen verfügen, um im Bil-
dungssystem erfolgreich zu sein. Maßgeblich sind neben 
materiellen Benachteiligungen wie fehlender finanzieller 
Mittel vor allem Zuschreibungen und gesellschaftliche 
Bilder, wer beispielsweise für eine schulische Laufbahn 
auf dem Gymnasium und anschließendem Studium 
geeignet erscheint und welchen Personen und wessen 
Familien ein solcher Weg nicht zugetraut wird. Mit Klas-
sismus werden nicht nur gesellschaftliche Ausgangs-
lagen und intergenerationale Tradierungen von Armut 
bezeichnet, sondern auch aktuelle soziale Positionen 
verstanden, die neben materiellem immer auch symbo-
lischen Ausschluss und gesellschaftliche Abwertung be-
deuten; beispielsweise, wenn sich Personen über Hartz 
IV finanzieren oder ohne festen Wohnsitz als Obdachlose 
leben. Im deutschsprachigen Raum hat sich der Begriff 
Klassismus noch nicht umfassend etabliert; dies kann 
als Vernachlässigung einer klassenbezogenen Analyse 
von Ungleichheit verstanden werden. Überwiegend fin-
det in wissenschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen 
Debatten der Begriff soziale Herkunft Verwendung und 
fungiert hier als Nachweis, um beispielsweise struk-
turelle Bildungsbenachteiligungen zu belegen, wie in 
den PISA-Untersuchungen geschehen. Im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat die Kategorie Klas-
se/soziale Herkunft bisher keinen Eingang neben den 
Diskriminierungsmerkmalen (Benachteiligung aufgrund 
von Rassismus/ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religi-
on oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuellen 
Identität) gefunden.

3.1.25 Kolonialismus

Mit dem Begriff Kolonialismus wird die gewaltsame, von 
europäischen Staaten ausgehende Eroberung und In-
besitznahme von Ländern und Menschen durch ihre 
Versklavung bezeichnet. Der europäische Kolonialismus 
ist als Herrschafts- und Ausbeutungssystem historisch 
ungefähr auf den Zeitraum von 1500 bis 1900 datiert. 
Eroberte und beherrschte Gebiete wurden Kolonien ge-
nannt; die Form der Herrschaft und Ausbeutung umfass-
te dabei verschiedene Ebenen und Praktiken. Wesentlich 
ist auf ideologischer Ebene die im kolonialen Rassismus 
generierte und produzierte Vorstellung von vermeint-
licher Minderwertigkeit und Inferiorität kolonialisierter 
Menschen im Gegensatz zu der Vorstellung einer geis-
tigen, kulturellen und zivilisierten Höherwertigkeit Kolo-
nisierender. Basierend auf dieser ideologischen Konst-
ruktion wurde die ökonomische Ausbeutung durch den 
gewinnsteigernden Handel von wertvollen Rohstoffen, 
aber auch die Verschleppung, Ermordung und der Ein-
satz von Menschen als versklavte Personen legitimiert. 
Vertreter*innen postkolonialer Theorie weisen darauf 
hin, dass der Kolonialismus zwar als spezifisches Herr-
schaftssystem einerseits der Vergangenheit angehört, 
zugleich aber auch nicht gänzlich abgeschlossen ist, son-
dern sowohl in kolonialisierenden und ehemals kolonia-
lisierten Gesellschaften als Nachwirkung und tradierte 
Asymmetrie in Verbindung mit kapitalistischen Struktu-
ren fortwirkt und weiterhin zum wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Nachteil (ehemals) kolonialisierter 
Gesellschaften führt. 

3.1.26 Kultur

Kultur wird im Alltagsverständnis, aber auch im Wissen-
schaftsdiskurs oftmals verkürzt verstanden. Zum einen 
wird Kultur auf eine homogen vorgestellte Nationalkul-
tur reduziert. In dieser Sichtweise erscheinen Menschen 
lediglich als Kulturträger*in, die durch ihre (National-) 
Kultur nahezu determiniert werden. Zum anderen wird 
unter Kultur lediglich Hochkultur gefasst, die sich durch 
besonders wertvolle kulturelle Güter und Produktionen 
auszeichnet. Ein umfassendes Verständnis begreift Kul-
tur hingegen als eine allgemeine, menschliche Hand-
lungspraxis, die von und durch Menschen in alltäglicher 
Weise gestaltet wird. Menschen sind somit nicht nur 
passive Träger*innen von Kultur, sondern immer auch 
Kulturgestaltende. Kulturen sind dynamisch und in sich 
vielfältig, sie werden permanent verändert. 

Menschen können und fühlen sich verschiedenen Kultu-
ren zugehörig. Entsprechend sind Kulturen keine reinen 
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und homogenen Gebilde, sondern mehrdimensional und 
in sich different und oftmals auch in sich widersprüch-
lich. Kulturen weisen nicht nur nationale, sondern zu-
gleich regionale und milieubedingte Unterschiedlichkei-
ten auf und zeigen sich in unterschiedlichen Esskulturen, 
Sprachkulturen, Alltagskulturen, Subkulturen etc. Alle 
kulturellen Praxen besitzen sinn- und orientierungsge-
bende Funktionen für Menschen und ihr Zusammenle-
ben und sind prinzipiell als gleichwertig zu verstehen.

3.1.27 Kulturalisierung

Beim Prozess der Kulturalisierung werden Handlungen 
und Äußerungen von Menschen, die als fremd und an-
ders definiert werden, allein auf ihre kulturelle Herkunft 
zurückgeführt. Der Prozess der Kulturalisierung lässt 
dabei andere Faktoren und Zugehörigkeitsdimensionen 
wie Geschlecht, Alter, etc. außer Acht und nimmt da-
durch eine starke Komplexitätsreduktion menschlichen 
Handelns vor. In kulturalisierten Zuschreibungen exis-
tiert meist ein rein oder überwiegend national codiertes 
Verständnis von Kultur, wobei die Kultur der ‚Anderen‘ 
homogen und stereotyp entworfen wird. In Kulturalisie-
rungen wird übersehen, dass Menschen sich von kultu-
rellen Herkünften und Verortungen ebenso distanzieren 
können oder mit diesen selbst nicht vertraut sind. Die 
Übergänge von Kulturalisierung zu kulturellem Rassis-
mus sind fließend. Eine kritische Auseinandersetzung 
mit der Frage, wessen Kultur als Erklärungsmuster wann 
von wem herangezogen wird, ist für eine rassismuskriti-
sche Auseinandersetzung zentral. Damit geht eine kriti-
sche Prüfung einher, inwiefern Kulturalisierungen dazu 
beitragen, gesellschaftliche Benachteiligungsstrukturen 
zu dethematisieren.

3.1.28 Kultureller Rassismus

Während im biologistischen Rassismus der Glaube an 
eine genetische oder im weitesten Sinn biologische ge-
gebene Differenz zwischen Menschen vorherrschend ist, 
bezeichnet der kulturelle Rassismus die Idee einer Un-
terscheidbarkeit von Menschen aufgrund ihrer vermeint-
lichen oder tatsächlichen Kulturzugehörigkeit. Wenn Kul-
tur zum Thema wird, so geschieht dies überwiegend in 
der Problematisierung der Kultur der ‚Anderen‘. Letztere 
wird als grundsätzlich differente und mit der eigenen Kul-
tur unvereinbare dargestellt. Im kulturellen Rassismus 
werden klassische und homogen gedachte Gegensatz-
paare reproduziert, die vor allem eine christliche oder 
aber von Religion befreite Kultur des Okzidents einer 
orientalisch markierten Kultur entgegenstellen. Die eige-
ne Fortschrittlichkeit westlicher Lebensweisen wird von 
der als primitiv und rückständig eingeschätzten, traditi-
onellen Herkunftskultur der Anderen abgegrenzt; Kultur 
fungiert hier als Erklärungsfolie, die Menschen als kultu-

rell anders und nicht zugehörig beschreibt und damit als 
Legitimation für ihren Ausschluss herangezogen werden 
kann. Kultur wird im kulturellen Rassismus als determi-
nierende Kraft verstanden und hat damit den Begriff des 
Biologischen weitgehend abgelöst, wenngleich dieser 
nicht verschwunden ist, sondern auch immer wieder in 
rassistischen Weltbildern oder (pseudo-)wissenschaftli-
chen Diskursen in Verknüpfung mit kulturellem Rassis-
mus auflebt.

3.1.29 Mehrfachzugehörigkeit

In einer Realität, die von transnationaler Migration, 
Flucht, Postkolonialität und Globalisierung konstitutiv 
geprägt ist, gehört Mehrfachzugehörigkeit zum gesell-
schaftlichen Alltag und ist Normalität. Dennoch wird in 
pädagogischen, aber auch rechtlichen, politischen und 
gesamtgesellschaftlichen Debatten die Vorstellung einer 
eindeutigen und einwertigen Zugehörigkeit transpor-
tiert; auf rechtlicher Ebene beispielsweise im Konzept 
der Staatsbürger*innenschaft, die in Deutschland nach 
wie vor stark auf nationale Abstammung rekurriert und 
Mehrstaatlichkeit verhindert. Der auf Paul Mecheril zu-
rückgehende Begriff Mehrfachzugehörigkeit kritisiert 
diese gesellschaftlich dominant vorherrschende Ord-
nung von nationaler Zugehörigkeit, die diese als einheit-
liche, einwertige und exklusive Größe begreift. Während 
in soziologischer Hinsicht davon ausgegangen wird, dass 
Menschen prinzipiell mehreren Rollen oder Zugehörig-
keiten angehören und sich in diesen bewegen, wird dies 
natio-ethno-kultureller Mehrfachzugehörigkeit nach wie 
vor nicht zugestanden. Insbesondere im pädagogischen 
Diskurs wurde und wird vor allem Kindern und Jugend-
lichen binationaler Eltern zugeschrieben, unter ‚Kultur-
konflikten‘ und Identitätsproblemen zu leiden. Von Mehr-
fachzugehörigkeiten auszugehen bedeutet, mehrfache 
Verbindungen und Verortungen von Menschen in natio-
naler, kultureller und/oder sprachlicher Hinsicht als Le-
bensform anzuerkennen.

3.1.30 Migrant*in

Der Begriff Migrant*in ist einerseits als Ablösung des Be-
griffs ‚Ausländer*in‘ zu verstehen und insbesondere von 
Migrant*innenselbstorganisationen forciert worden, um 
den stigmatisierenden ‚Ausländer*innenbegriff‘ abzu-
schaffen. Wenngleich der Begriff den Aspekt der Entfrem-
dung nicht so offensichtlich transportiert, wie es bei dem 
Begriff ‚Ausländer*in‘ der Fall ist, wird er nicht uneinge-
schränkt für alle migrierenden Personen verwendet. So 
wird für migrierende, weiße Personen aus den USA oder 
weiße Deutsche gängigerweise in gesellschaftlichen De-
batten nicht der Terminus Migrant*innen verwendet. Als 
Migrant*innen werden diejenigen Personen und Gruppen 
bezeichnet, die als nicht deutsch, nicht weiß und nicht 
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ursprünglich zugehörig verstanden werden. Der Begriff 
ist daher mit sozialen Unterscheidungspraktiken verbun-
den und verweist auf die Herstellung einer Differenz, die 
relational zu der Gruppe der Nicht-Migrant*innen und 
derjenigen Personen gebildet wird, deren Migrationsbe-
wegung nicht immer wieder begrifflich betont wird, da 
sie der Wir-Gruppe zugeordnet werden.

3.1.31 Migration

Wanderungsprozesse und Überschreitungen von Län-
der- oder Staatsgrenzen gehören zur gesellschaftlichen 
Normalität in Vergangenheit und Gegenwart. Migration 
stellt daher eine allgemeine, menschliche Handlungsform 
dar. Migration ist nicht nur ein deskriptiver Begriff, der 
Wanderungsbewegungen bezeichnet, sondern beschreibt 
zugleich immer einen Topos, der politisch verhandelt wird. 
In der Bundesrepublik wird Migration trotz einiger poli-
tischer und rechtlicher Veränderungen seit den 2000er 
Jahren überwiegend nicht als Normal-, sondern weiter als 
Grenz- oder Sonderfall behandelt und überwiegend im 
Zuge von Begriffen wie Kriminalität, Über- und Herausfor-
derung, fehlende Integration und Bedrohung thematisiert. 
In analytischer Hinsicht kann in verschiedene Migrations-
formen unterschieden werden. Während die Binnenmigra-
tion innerhalb eines Nationalstaates verbleibt, bezeich-
net die internationale Migration die Überschreitung von 
Landesgrenzen mit einem dauerhaften oder temporären 
Aufenthalt in einem anderen Land. Formen der Pendel-
migration und Transnationalen Migration widersprechen 
der Idee von Sesshaftigkeit und der Festlegung auf einen 
Lebensort und zeichnen sich dadurch aus, dass mehrere 
Verbindungen, Orte und Lebensweisen gleichzeitig gelebt 
werden. Migrationsbewegungen umfassen jedoch nicht 
allein territoriale Überschreitung von (Landes-)Grenzen. 
Vielmehr werden mit Migrationsbewegungen auch sym-
bolische und handlungsbezogene Ebenen von Gesell-
schaftlichkeit, Zugehörigkeit und Grenzen thematisch.

3.1.32 Migrationsgesellschaft

Begriffe wie Einwanderung oder Zuwanderung begreifen 
migrierende Menschen als Personen, die temporär oder 
dauerhaft zu einer bestehenden Gesellschaft und ihrer 
Ordnung hinzukommen. Die grundlegende Struktur und 
Ordnung der Aufnahmegesellschaft wird und soll im We-
sentlichen unverändert bleiben, zudem werden Ein- und 
Zuwanderung nur dann als notwendig und legitim erach-
tet, wenn sie in demographischer oder wirtschaftlicher 
Hinsicht für die eigenen, nationalstaatlichen Interessen 
profitabel sind. Der auf Paul Mecheril zurückgehende 
Begriff Migrationsgesellschaft grenzt sich von diesen Ver-
ständnissen ab und versteht sowohl Migration, als auch 
die damit verbundenen Fragen nach der Struktur gesell-
schaftlicher Zusammenhänge und Zugehörigkeit in einer 

umfassenderen Weise. Der Begriff verdeutlicht, dass eine 
Migrationsgesellschaft nicht nur rudimentär oder tem-
porär mit Migration konfrontiert ist. Ein migrationsgesell-
schaftliches Verständnis geht vielmehr davon aus, dass 
Migration alle gesellschaftlichen Bereiche und Strukturen 
des Zusammenlebens in grundlegender und dauerhafter 
Weise betrifft und Gesellschaft wesentlich durch Migra-
tionsbewegungen strukturiert ist. Migration berührt in 
einem migrationsgesellschaftlichen Verständnis auch im-
mer das gesellschaftliche Selbstverständnis und tangiert 
Fragen symbolischer, handlungspraktischer und ethischer 
Art: Wie werden Grenzen gezogen? Welche Konzepte von 
Gemeinschaft sind vorherrschend und welche Kriterien 
werden herangezogen, um zu entscheiden, wer als legi-
times und zugehöriges Mitglied einer Gesellschaft ver-
standen wird? Wer gilt als ‚fremd‘ und wie sind Fragen von 
Fremdheit mit Macht und gesellschaftlichem Ausschluss 
verknüpft? 

3.1.33 Migrationshintergrund

Mit dem Begriff Migrationshintergrund werden in der bun-
desamtlichen Statistik alle Personen bezeichnet, die nach 
1949 nach Deutschland migriert sind und keine deutsche 
Staatsbürger*innenschaft besitzen, eingebürgert sind 
oder mindestens ein Elternteil haben, das eine ausländi-
sche Staatsbürger*innenschaft besitzt. Der Begriff findet 
zunehmend auch in wissenschaftlichen Debatten und der 
Alltagssprache Verwendung. Eine Gegenbezeichnung wie 
‚Menschen ohne Migrationshintergrund‘ ist hingegen nicht 
geläufig und verweist darauf, dass der Begriff Migrations-
hintergrund eine Fremdbezeichnung darstellt, die eigene 
Position jedoch im Othering unbenannt bleibt. In der De-
batte über Bildungsbenachteiligung aufgrund sozialer 
und ethnischer Herkunft hat der Begriff Migrationshinter-
grund einerseits dazu beigetragen, institutionelle Diskrimi-
nierungen von Schüler*innen mit Migrationshintergrund 
nachweisbar zu machen. Andererseits hat die Rahmung 
der Debatte durch die Kategorie ‚Migrationshintergrund‘ 
dazu beigetragen, die Gruppe erneut als Problem- und De-
fizitgruppe im Diskurs zu positionieren. Der Begriff steht 
weiter in der Kritik, da er eine sehr heterogene Gruppe zu 
einer homogenen subsumiert, indem beispielsweise dem 
Faktor zu wenig Berücksichtigung geschenkt wird, ob eine 
Person selbst migriert ist oder aber seit zwei Generation 
seinen oder ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland hat 
und der Migration keine oder eine äußerst geringe Be-
deutung besitzt. Der Begriff Migrationshintergrund wird 
ferner problematisiert, da er – über Generationen hin-
weg – die Fremd- und Andersheit von Personen begrifflich 
durch den Verweis auf den Hintergrund transportiert und 
als neuer Begriff anstelle älterer Bezeichnungen wie ‚Aus-
länder*in‘, ‚Gastarbeiter*innenkind‘ getreten ist, jedoch 

seinen pejorativen und entfremdenden Charakter nicht 
abgelegt hat.
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3.1.34 Natio-ethno-kulturelle Zugehörig-
keit

Die Begriffsprägung natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit 
geht auf Paul Mecheril zurück. Mit diesem Begriff wird 
die Verschränkung von Nation, ethnische Herkunft und 
Kultur als zentrale Kategorien für die Bildung von Zuge-
hörigkeitsordnungen in der Bundesrepublik Deutschland 
verstanden. Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeiten wer-
den auf einer formellen Ebene organisiert, beispielsweise 
über die Mitgliedschaftsregelung der Staatsbürger*in-
nenschaft und dem Aufenthaltsrecht. Auch in informeller 
Hinsicht wird Zugehörigkeit über nationale, ethnische 
und kulturelle Kategorien definiert; beispielsweise in All-
tagsgesprächen, politischen Debatten und visuellen Dar-
stellungen, in denen das ‚Wir‘ als weiß, deutsch, christlich 
und nicht-migrantisch inszeniert wird. Dabei ist nicht nur 
in Alltagsgesprächen, sondern auch in wissenschaftli-
chen Debatten nicht gänzlich festgelegt, was deutsche 
Zugehörigkeit oder deutsche Kultur genau ausmacht, 
die aber von rassifizierten ‚Anderen‘ als Bringschuld für 
Zugehörigkeit immer wieder eingefordert wird. Gerade 
die Diffusität der Begriffe erlaubt es jedoch, dem Bereich 
der Zugehörigkeit und seinen Grenzen gewisse Spielräu-
me zu verleihen und sie gleichzeitig bei Bedarf – im Falle 
einer vermeintlichen ‚Bedrohung’ des natio-ethno-kul-
turellen ‚Wirs‘ wie beispielsweise zuletzt in der Krimina-
lisierung und Bedrohungsinszenierung im Zuge der so 
genannten Flüchtlingskrise – wieder zu begrenzen. 

3.1.35 Nation

Die moderne Nation stellt die gegenwärtig dominante, 
politisch-rechtliche Organisationsform dar. Wenngleich 
sie oftmals als natürliche und ursprüngliche Form ver-
standen wird, musste sie durch Vereinheitlichungspro-
zesse erst als homogene Einheit geschaffen werden und 
ist darauf angewiesen, immer wieder als solche gefestigt 
zu werden. Die Idee einer nationalen Abstammungsge-
meinschaft ist in Deutschland für das Nationenverständ-
nis grundlegend und findet in dem Mythos eines gemein-
samen Ursprungs und einer schicksalhaft verbundenen 
Gemeinschaft als ideologisches Fundament ihren Aus-
druck. Ethnie/Ethnische Herkunft ist für die Fiktion 
einer gemeinsamen Herkunft, Kultur und Sprache von 
zentraler Bedeutung. Benedict Anderson hat den Aspekt 
betont, dass Nationen auf vorgestellten Gemeinschaften 
beruhen. Obwohl die Angehörigen einander nicht kennen, 
wird durch die nationale Gemeinschaftskonstruktion ein 
Gefühl der Verbundenheit, der Zugehörigkeit und einer 
gemeinsamen Vergangenheit und Zukunft entworfen. 
Das dominante Muster, das im Zuge der Nation wirksam 
wird, ist die Unterscheidung zwischen Freund*innen, die 
in den nationalen Innenraum eingelassen werden und 
Feind*innen, die abgewehrt werden. Fremde werden 
im Nationalstaat zum Problem, da sie das Schema von 

Freund*in/Feind*in durchbrechen und nicht klar zuge-
ordnet werden können.

3.1.36 Othering

Othering beschreibt in der postkolonialen und rassismus-
kritischen Theorie nach Gayatri Chakravorty Spivak und 
Edward Said den Vorgang des Fremd-Machens, indem 
Personen und Personengruppen zu essentiell ‚Anderen‘ 
gemacht werden. Es geht um eine spezifische Andersheit, 
die mit kolonialen Bildern und rassistischem Wissen über 
Schwarze Menschen, People of Color und migrantischen 
Menschen verbunden ist und auf sie zurückgeht. Das 
Fremd- und Anders-Machen funktioniert primär über die 
Beschäftigung mit dem und der ‚Anderen‘, die zum Ge-
genstand des Wissens und der Unterwerfung werden. 
Die als ‚anders‘ Markierten werden besprochen, gezeigt, 
zur Schau gestellt; über sie wird vermeintliches Wissen 
produziert. Othering besitzt für die Unterwerfung einer 
Gruppe in Macht- und Herrschaftsverhältnissen auf der 
Ebene des Symbolischen und der Repräsentation eine 
zentrale Funktion. Othering besitzt bei dem Reden über 
die ‚Anderen‘ auch eine zentrale, identitäre Funktionen 
für das eigene, weiße Selbst. Die eigene Position wird 
durch das Sprechen über die ‚Anderen‘ implizit verhan-
delt, bleibt aber unthematisiert und ummarkiert. Wenn 
über die Kriminalität und fremde Kultur von ‚Auslän-
der*innen‘ geredet wird, entwirft sich das dominanzkul-
turelle Wir im Othering implizit als positiver Gegensatz. 

3.1.37 People of Color

People of Color ist ein Begriff, der die Solidarisierung von 
Menschen umschreibt, die rassifiziert, ausgegrenzt und 
strukturell diskriminiert werden. Bei dem Begriff handelt 
es sich um ein sog. Geusenwort. Geusenwörter greifen 
eine einst rassistische Bezeichnung auf, die von weißen 
Menschen gegenüber nicht-weißer Menschen etabliert 
wurde und eignen sich diese in einer widerständigen und 
selbstermächtigenden Weise an, indem einem Begriff 
eine neue Bedeutung eingeschrieben wird. Der Begriff 
People of Color wendet sich gegen die Vereinzelung, die 
im Rassismus produziert wird und betont mit der Voran-
stellung des Begriffs „People“ solidarisierende Aspekte 
zwischen Menschen, die rassistische Ausgrenzung er-
fahren. 

3.1.38 Privilegien

Mit Privilegien werden materielle und symbolische 
Ressourcen beschrieben, die Menschen aufgrund ge-
sellschaftlicher Kategorien und Differenzlinien wie Ge-
schlecht, soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit und 
damit einhergehenden Positionen zukommen oder aber 
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nur reduziert oder gänzlich verwehrt bleiben. Privilegien 
sind immer mit einer gesellschaftlichen Dominanzzuge-
hörigkeit verknüpft; sie sind Teil der Machtstrukturen im 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnis und verweisen auf 
dieses. Ein gesellschaftliches Verständnis von Privilegien 
verdeutlicht, dass Privilegien immer mit der Deprivilegie-
rung anderer Gruppen einhergeht und damit Privilegie-
rung/Deprivilegierung relational miteinander verbunden 
sind. Eine Person kann beispielsweise auf der Ebene von 
Geschlecht aufgrund einer männlichen Position gesell-
schaftlich privilegiert sein, aufgrund einer sexuellen Ori-
entierung außerhalb der heterosexuellen Norm jedoch 
eine deprivilegierte Position innehaben. Privilegierung/
Deprivilegierung setzen sich meist in einer komplexen 
und auch widersprüchlichen Art in einer Person zusam-
men. Kennzeichnend für den Besitz von Privilegien ist auf 
Seiten Privilegierter der Umstand, dass diese oftmals 
nicht als Privilegien wahrgenommen oder reflektiert wer-
den, sondern für selbstverständlich gehalten oder aber 
als selbst erarbeitete Errungenschaft dargestellt werden. 

3.1.39 ‚Rasse’

Die Idee von menschlichen ‚Rassen‘ beinhaltet den 
Glauben, dass Menschen aufgrund verschiedener ‚Ras-
sen‘ in Gruppen eingeteilt werden könnten und über die 
‚Rasse‘ auf Eigenschaften und letztlich das Wesen von 
Menschen geschlossen werden könne. Der Glaube an 
die Existenz menschlicher ‚Rassen‘ ist wissenschaftlich 
nicht haltbar. Es gibt keine nachweisbaren, genetischen/
biologischen Unterschiede zwischen Menschen. ‚Ras-
se‘ ist demnach bereits ein Produkt des Rassismus und 
nicht umgekehrt. In Deutschland wird der Begriff ‚Rasse‘ 
nach wie vor stark mit dem Nationalsozialismus und dem 
Holocaust verbunden, da er in dieser Zeit eine besonde-
re und einzigartige Konjunktur erfuhr. Die unkommen-
tierte Verwendung des ‚Rasse‘-Begriffs ist nicht zuletzt 
deshalb problematisch. Die hinter dem ‚Rasse‘-Begriff 
verborgene Idee liegt nach dem Nationalsozialismus 
nicht ungebrochen vor, gehört jedoch auch nicht der 
gesellschaftlichen Vergangenheit an. Vielmehr spielt die 
Idee menschlicher ‚Rassen‘ auch in der Gegenwart eine 
wichtige Rolle, wenn über Menschen- und Weltbilder im 
Alltag, aber auch in politischen, sozialen, rechtlichen und 
medialen Auseinandersetzungen debattiert wird. Mit der 
Verwendung von einfachen Anführungsstrichen bei ‚Ras-
se‘ kann die kritische Distanzierung gegenüber der Idee 
von ‚Rassen‘ deutlich gemacht werden. 

3.1.40 Rassifizierung

Rassifizierung (aus dem angloamerikanischen Diskurs 
von racialisation abgeleitet) beschreibt den Prozess, bei 
dem Schwarze Menschen, People of Color und migranti-
sche Menschen zu fremden ‚Anderen‘ gemacht werden. 

Die Idee einer ‚Rasse‘ wird im Prozess der Rassifizierung 
aktiviert und als Grundlage für eine hierarchische Ein-
teilung von Menschen vorgenommen. Maureen Maisha 
Eggers bezeichnet Rassifizierung deshalb als Prozess 
der Konstruktion und Bedeutungsgenerierung durch 
den Rekurs auf die Idee von ‚Rassen‘. Rassifizierung fin-
det sowohl in sozialen Praktiken des Alltags, aber auch 
in gesellschaftlichen Strukturen statt und wird über die 
Verschränkung verschiedener Ebenen recht stabil ver-
mittelt. Der Herstellungscharakter wird im Begriff Ras-
sifizierung hervorgehoben, um zu betonen, dass Rassi-
fizierung als aktives Geschehen zu verstehen ist und die 
Idee der ‚Rassen‘ Produkt von Rassifizierungsvorgängen 
ist. 

3.1.41 Rassismus

Rassismus beschreibt eine gesellschaftlich fundierte und 
geteilte Einteilungspraxis, in der Unterschiede zwischen 
Menschen konstruiert werden. Dabei wird auf die Idee 
rekurriert, Menschen ließen sich in ‚Rassen‘ einteilen 
und dadurch als homogene Gruppen zusammenfassen, 
die natürlicherweise zusammengehören und Gemein-
samkeiten aufweisen. Im Rassismus werden körperlich 
sichtbare Eigenschaften wie Hautfarbe, Sprache und 
Name mit einer sozialen Bedeutung versehen und als 
Erklärungsmuster für das Handeln von Menschen ver-
wendet. Die Einteilungs- und Erklärungsmuster gehen 
dabei nicht von einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller 
Menschen aus, sondern bedeuten immer eine hierarchi-
sche Unterscheidung der hergestellten Gruppen und den 
ihnen zugeschriebenen Eigenschaften. Damit Rassismus 
wirksam wird, bedarf es der gesellschaftlichen Macht ei-
ner sozialen Gruppe, diese Unterscheidungspraxis als 
sozial legitime und akzeptierte, funktionierende Praxis 
gegenüber anderen Gruppen durchzusetzen. Rassismus 
bewirkt Ungleichheitsstrukturen auf symbolisch-diskur-
siver Ebene, indem Menschenbilder von vermeintlicher 
Höher- und Minderwertigkeit vermittelt und gefestigt 
werden. Rassismus produziert zugleich materielle Un-
gleichheitsbeziehungen zwischen Menschen, indem ein 
Großteil der Menschheit der Zugang zu Ressourcen, ge-
sellschaftlichen Positionen und gesellschaftlicher Mitge-
staltung verwehrt bleibt.

3.1.42 Rassistisches Wissen

Rassistisches Wissen bezeichnet einen gesellschaftlich 
geteilten und akzeptieren Wissensbestand. Der Begriff 
wurde im US-amerikanischen Diskurs von David Theo 
Goldberg geprägt und für den deutschsprachigen Dis-
kurs von Mark Terkessidis eingebracht. Rassistische 
Wissensbestände stellen ein akzeptiertes und gesell-
schaftlich institutionalisiertes Wissen über die Unter-
scheidung und Spaltung von Menschen in hierarchisier-
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te Gruppen dar, beispielsweise in Migrant*innen und 
Nicht-Migrant*innen. Rassistisches Wissen wird über 
Normen, Werte, Bilder, Bezeichnungen und Texte artiku-
liert und materialisiert sich in sozialen Praxen und insti-
tutionellen Strukturen wie dem Arbeitsmarkt und dem 
Bildungssystem, der Staatsbürger*innenschaft und fin-
det auch in symbolischer Weise in dominanzkulturellen 
wie (pseudo-)wissenschaftlichen Diskursen Ausdruck. 
Rassistisches Wissen ist als ein historisch tradiertes und 
gesellschaftlich verfügbares Wissen zu verstehen, das 
im soziokulturellen Gedächtnis fest verankert ist und als 
Deutungs- und Erklärungsressource vermeintliches Wis-
sen über ‚Andere‘ produziert, das zu deren Ausschluss 
und Unterwerfung führt. Der alltägliche und normali-
sierte Charakter und die enge Verknüpfung von rassis-
tischem Wissen mit Wahrheits- und Wissensproduktion 
erschweren eine kritische Offenlegung des Konstrukti-
onscharakters und die Arbeit an der Veränderung rassis-
tischen Wissens.

3.1.43 Religion

Die Definitionsansätze von Religion sind komplex. Im 
weitesten Sinn lässt sich Religion als eine menschliche 
Handlungspraxis fassen, die sinn- und orientierungsge-
bende Funktionen besitzt und mit Wertevorstellungen 
und spezifischen Menschen- und Weltbildern verbun-
den ist. Religionen sind mit Symbolsprachen, Feiertagen, 
Bräuchen, sakralen Orten und Riten sowie mit Verboten 
und moralischen/ethischen Grundsätzen verknüpft, die 
historischem, sozialem und kulturellem Wandel unter-
liegen. Unter den fünf großen Weltreligionen werden 
der Hinduismus, das Judentum, der Buddhismus, das 
Christentum und der Islam gefasst; wenngleich weltweit 
weitaus mehr religiöse Gruppen und Praxen existieren. 
Religiös motivierte Glaubenskriege und religiös moti-
vierte Auseinandersetzungen sowie Instrumentalisierun-
gen von Religion sind ebenfalls als Bestandteil religiöser 
Praxen in Vergangenheit und Gegenwart zu begreifen. 
Migrationsgesellschaftlich wird das Sprechen über Reli-
gion in den letzten Jahren insbesondere relevant, da sich 
im Zuge eines religiösen Otherings das dominanzkultu-
relle ‚Wir‘ als säkuläre, individualistische und weltoffene, 
christlich-jüdische Religions- und Kulturgemeinschaft 
gegenüber der islamisch definierten Religion der ‚Ande-
ren‘ abgrenzt, die als vormodern, kollektivistisch und ten-
denziell fundamentalistisch abgewertet wird. Dies macht 
deutlich, dass keinesfalls von einer Egalität der Religi-
onen auszugehen ist, sondern auch hier Abgrenzungs- 
und Hierarchisierungsprozesse stattfinden, die zugleich 
zugehörigkeitsstiftend und ausschließend wirken.

3.1.44 Schwarzsein

Schwarzsein wird ebenfalls als Teil der sozialen Konst-
ruktion von Hautfarben verstanden, die Menschen einer 
bestimmten Gruppe und einer bestimmten gesellschaft-
lichen Position zuordnet. Im Gegensatz zu weißsein ist 
Schwarzsein jedoch von historischer und aktueller, sys-
tematischer Unterdrückung und Deprivilegierung auf-
grund von Rassismus gekennzeichnet. Schwarz stellt 
eine politische Selbstbezeichnung dar, die die gemein-
same historische und gegenwärtige Erfahrung von Men-
schen beschreibt, die als Schwarze Personen von Rassis-
mus negativ betroffen sind. Der Begriff ist Ausdruck einer 
selbstermächtigenden Wortschöpfung, die sich gegen 
rassistische Fremdbezeichnungen und Abwertungen von 
Schwarzsein wendet. Die Großschreibung bringt diesen 
Gedanken der Selbstermächtigung, des Widerstands 
und der gemeinsamen Verbundenheit gegen Rassismus 
zum Ausdruck.

3.1.45 (Soziale) Ungleichheit

Mit sozialer Ungleichheit wird in der sozialwissenschaft-
lichen Forschung das strukturelle, d.h. auf Dauer ge-
stellte, ungleiche Verhältnis von Ressourcen und Chan-
cen verstanden, durch das bestimmte soziale Gruppen 
regelmäßig benachteiligt werden, während andere 
hiervon profitieren. Soziale Ungleichheit bedeutet die 
Herstellung einer Differenz zwischen Menschen, die mit 
gesellschaftlich hierarchisierten Verwirklichungsmög-
lichkeiten für das eigene Leben und/oder der nächsten 
Angehörigen einhergeht. Im Fachdiskurs wird zwischen 
Verteilungs- und Chancenungleichheit unterschieden. 
Verteilungsungleichheit meint eine ungleiche Verteilung 
materiell wie symbolisch wertvoller Ressourcen wie bei-
spielsweise Einkommen und Entlohnung. Chancenun-
gleichheit bezieht sich auf die ungleichen Möglichkeiten 
von sozialen Gruppen, gleichen Zugang zu relevanten In-
stitutionen wie u.a. dem Bildungssystem, Arbeitsmarkt, 
Wohnungsmarkt und Gesundheitssystem zu erhalten. 
Chancen- und Verteilungsungleichheit treten in der Re-
alität als miteinander verknüpfte Phänomene auf. Der 
Begriff der sozialen Ungleichheit betont, dass diese un-
gleichen Möglichkeiten nicht auf persönlichen Entschei-
dungen, Leistungen oder Gewinnen basieren, sondern 
mit der sozialen Position zusammenhängen, die als ge-
sellschaftlicher Platzanweiser fungiert. In der Soziologie 
wird mit verschiedenen Begriffen zur Bestimmung der 
sozialen Lage gearbeitet; beispielsweise mit dem Begriff 
der Klassenzugehörigkeit, sozialer Schichtung oder dem 
Milieu- und Lebensstilansatz. Die Analyse und Debatte 
über soziale Ungleichheit ist eng mit der Frage nach so-
zialer Gerechtigkeit verknüpft, die mit Bezug auf Migra-
tion, Flucht und postkolonialen Nachwirkungen auch in 
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globaler Perspektive als Forderung nach transnationaler 
Gerechtigkeit immer bedeutender wird.

3.1.46 Versklavung/Sklaverei

Mit Sklaverei wird die gewaltsame Verschleppung, Aus-
beutung, Erniedrigung, Entmenschlichung, Entrechtung, 
Zerstörung von Sprachen, Namen und Geschichte und 
damit einhergehendem, symbolischem und praktischem 
Tod von afrikanischen Menschen benannt. Sklaverei be-
ruht auf der rassistischen Vorstellung und praktischen 
Umsetzung, dass Menschen als Eigentum weißer Men-
schen in deren Besitz übergehen können. Sklaverei ver-
stößt gegen jegliche menschlichen Grundsätze, andere 
Menschen als schützenswerte, eigensinnige und freie 
Personen zu begreifen. Sklaverei ist von anderen Formen 
unfreier Arbeit wie beispielsweise der Leibeigenschaft 
und früheren Formen der Sklaverei im antiken Griechen-
land abzugrenzen. Die Sklaverei ist eng mit der kolonia-
len, europäischen Expansion in afrikanische und südost-
asiatische Staaten und den amerikanischen Südstaaten 
verknüpft, die nicht nur die Ausbeutung und Kolonialisie-
rung der Territorien, sondern auch deren Bevölkerung 
beinhaltete. Versklavte Personen wurden wie Waren ka-
pitalisiert, verschifft und lebten in menschenunwürdigen 
Arbeits- und Lebensverhältnissen. In den Vereinigten 
Staaten wurde in den Kolonien die Versklavung von Men-
schen aus afrikanischen Staaten und u.a. der Karibik als 
rechtlich abgesicherte Gesellschaftsform vor allem im 
Zuge der Plantagenwirtschaft in den Südstaaten reali-
siert. Erst 1865 wurde die Sklaverei in den USA offiziell 
abgeschafft. Wenngleich die Versklavung den Status ei-
nes Menschen zu vernichten suchte, existierten zahlrei-
che Kämpfe und Widerstand. Ein Beispiel ist der Kampf 
um Unabhängigkeit in Haiti, das durch Frankreich kolo-
nisiert wurde. In der Haitianischen Revolution kämpften 
und erreichten versklavte Personen 1804 die Unabhän-
gigkeit Haitis als Staat. 

3.1.47 weißsein

Mit weißsein wird eine gesellschaftlich privilegierte 
und dominante Position bezeichnet, die strukturell von 
Rassismus profitiert. weißsein wird im Rassismus als 
unsichtbare, normale und normgebende Position herge-
stellt und zeichnet sich dadurch aus, dass mit ihr Privi-
legien einhergehen, die als Selbstverständlichkeit verin-
nerlicht sind. Ein weißes Privileg besteht beispielsweise 
darin, keine alltagsrassistischen Erfahrungen machen 
zu müssen, Zugänge zu allen gesellschaftlich relevanten 
Institutionen und Ressourcen zu erhalten und in gesell-
schaftlich relevanten Medien wie Schulbüchern und Le-
xika als Individuen mit Geschichte und Kultur in differen-

zierter und positiver Weise repräsentiert zu werden. Die 
Kritische Weißseinsforschung (engl. Critical Whiteness 
Studies) setzt sich akademisch und selbstreflexiv mit der 
Entstehung und Funktion von weißsein im Kontext von 
Rassismus auseinander. Zentrale Erkenntnisse gehen 
auf die Analyse von Schwarzen Menschen und People of 
Color zurück. Der Begriff weißsein wird kleingeschrieben, 
da es in der Auseinandersetzung mit weißsein – im Ge-
gensatz zu Schwarzsein und People of Color, die Selbst-
ermächtigung und Widerstand transportieren – um den 
Abbau von Dominanz und Privilegien geht.
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